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Entrer en matiere 

Schönenberger, Berichterstatter: Ote Europäische Sozial
charta, von der Schweiz am 6. Mai 1976 unterzeichnet, ist 
ein völkerrechtlicher Vertrag, der zu Lasten der Staaten, dle 
diese Charta ratifizieren, völkerrechtliche Verpflichtungen 
schafft, welchen nachzukommen ist. Gleieh vorweg sei fest
gehalten, dass die Schweiz immer wieder beWiesen hat, 
dass sie wmens ist, ratifizierte Verträge auch einzuhalten. 
Der Text der Sozialcharta -91iedert sich in eine Präambel, 
fünf Teile und einen Anhang. Die Präambel enthält in einer 
aHgemeinen Formulierung die Ziele, die sich dieser Vertrag 
setzt. Teilt enthält 19 Rechte und Grundsätze, die eigentli
Chen Grundprinzipien des Vertrages, welche die Vertrags
parteien als Ziele ihrer Sozialpolitik anerkennen und die sie 
auf nationaler und internationaler Ebene zu verwirklichen 
gewillt sind, Mit der Ratifikation würde die Schweiz erklären, 
in Zukunft keine gesetzlichen Bestimmungen zu verabschie
den, die mit der Ausübung dieser Grundsätze in Wider
spruch stehen. Teil U enthält 19 Artikel, welche die 19 Grund
Sätze des Teils I näher umschreiben. Diese 19 Artil<el unter
liegen auch dem von der Charta geschaffenen KontröUme
chanismus. AHe die,se Artikel beginnen mit dem einleitenden 
Satz: .. um die wirksame Ausübung des Rechtes» -wie zum 
Beispiel auf Arbeit, auf gerechte Arbeitsbedingungen. auf 
Berufsberatung usw. - «zu gewährleisten. verpflichten sich 
die Vertragsparteien ... » 

Die Sozialcharta wendet sich also nicht an den einzelnen 
Bürger, sondern an· den Gesetzgeber der einzelnen Ver-
tragsstaaten. Dieser ist durch gesetzliche Mass-
nahmen, die in der enthaftenen Sozialrechte zu ver-
wirktichen. Das gar nichts anderes. als dass die in 
der Charta umschriebenen Rechte durch den ordentlichen 
schweizerischen Gesetzgeber zu erfassen wären. Sie könn
ten durch schweizerische Gerichte nfoht direkt angewendet 
werden: Dies ergibt sich auch aus der Charta selbst, die in 
Teif III ihres Anhanges erklärt: «Es besteht Einverständnis 
darüber, dass die Charta rechtliche Verpflichtungen interna
tionalen Charakters deren Durchführung aus
schliesslich der in Ihrem Teil IV vorgesehenen Überwachung 
unterliegt.» Es besteht also grundsätzlkh Einigkeit in der 
Auffassung, dass die Bestimmungen der Sozialcharta nicht 
direkt anwendbar, also ntcht «setf-executing» sind~ 
Der Teil besteht aus dem Artikel 20, der die Min-
destanforderungen welche die Mitgliedstaaten 
erfüllen müssen, um die Sozialcharta ratifizieren zu können. 
Von dem insgesamt aus sieben Artikeln bestehenden harten 
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Kern der Konvention müssen die Vertragspartner mlnde· 
stens fünf als für sich bindend anerkennen. Es handelt sich 
dabei um eine Auswahl von fünf Artikeln aus den Artikeln 1, 
5, 6, 12, 13, 16 und 19. Nebst diesem harten Kern muss 
ratifikationswiUige Staat so viele Artikel oder mi::•rl,:,rt,:, 

Absätze des Teils U der Charta annehmen, dass die Gesamt
zahl der Artikel oder numerierten Absätze, durch die er 
gebunden ist, mindestens zehn Artikel oder 45 numerierte 
Absätze beträgt (ich verweise auf Artikel 20 Ziffer 1 Litera c 
der Charta). 
Der Teil IV umschreibt das KontroHsystem, welches aus 
verschiedenen Stellen besteht. So befassen sich mit den 
Berichten der Vertragsparteien: der ~i:ir,h11r,cr~ti'lnn:i0Anm 

schuss, der Unterausschuss des Regierungssozialausschus
ses, die parlamentarische Versammlung des Europarates 
und das Ministerkomitee. Dieses Ministerkomitee kann 
einen Staat, der seinen Verpflichtungen aus der Charta nicht . 
nachgekommen ist, mit einer Empfehlung auffordern, 
gewisse Vorkehren zur Erfülfung dieser Verpflichtungen zu 
treffen, ohnedass dte Empfehtongen obligatorische Rechts
kraft entwickeln würden. Die Sozialcharta unterscheidet 
sich also durch ihr Kontrollsystem ganz eindeutig von der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, die über ein 
gerichtliches Kontrollsystem verfügt Die Bestimmungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention sind denn auch
im Gegensatz zu denjenigen der Sozialcharta - direkt 
anwendbar. Sie richten sich unmittelbar an den einzelnen 
Bürger, und diesem steht die Möglichkeit offen, das letztin
stanzliche Urteil unseres Bundesgerichtes vor den Organen 
der Europäischen Menschenrechtskonvention anzufechten. 
Die Sozialcharta schliesst ein solches Vorgehen klar aus. 
Hingegen werden die Behörden unseres Landes, die eidge
nössischen wie die kantonalen, verpflichtet, die Bestimmun
gen der Sozialcharta als RichtHnfen ihrer gesetzgeberischen 
Arbeit zu benützen und vor allem keine gesetzlichen Bestim
mungen zu erlassen, die mit den in der Charta verankerten 
GrundSätzen in Widerspruch stünden. 
Teil V enthält neben den üblichen Schl.ussklauseln Bestim
mungen über Einschränkungen, welche dle Vertragspar
teien in gewissen fällen und bei Eintritt bestimmter Vor:. 
aussetzungen vornehmen können. Im Anhang ist schliess
lich die · Tragweite gewisser Vertragsbestimmungen um
schrieben. 
Das Abstimmungsergebnis über das Eintreten mit 5 zu 7 
Stimmen zeigt deutlich, wie sehr die Meinungen in der 
vorberatenden Kommtsion über das zur Behandlung ste
hende Geschäft geteilt sind. Ich bemühe mich, Sie über die 
Beratung in der Kommission kurz zu orientieren. Grundsätz
lich anerkennt die vorberatende Kommission, dass es.sich 
bei der Sozialcharta um ein Vertragswerk zwischen westeu
ropäischen und demokratischen Staaten handelt, dass ihr 
also nicht eine heterogene Staatengruppe - wie man sie in 
der Welt immer wieder findet - zu Gevatter steht, denn die 
Staaten des Europarates haben ja eine gemeinsame Idee 
von der Demokratie, ein gemeinsames Erbe und eine 
gemeinsame grundsätzliche Haltung. Zu diesem Europa 
haben sich alle, Befürworter wie Gegner, In der 
Mehrheit war die Kommission jedoch der uut>1,,tiu1yv 
dass eine Stärkung und ein besserer Zusammenschluss 
europäisehen freien Völkerfamilien nieht mit · der Sozial· 
charta erreicht werden können. Viefmehr wären eine bes
sere Zusammenarbeit zwisehen EG und EFTA zu suchen 
und der Abbau der technischen Handelshemmnisse voran
zutreiben. Die Lösung grenzüberschreitender Probleme in 
den Bereichen Umweltschutz, Arbeitslosigkeit, Währungs
und Wirtschaftspolitik, Entwicklungshilfe usw. sei 
der als ein verbales Bekenntnis in der Sozialcharta. 
Entschieden wurde dagegen opponiert, dass aus dem Bei
trittderSchweiz zum Europarat abgeleitet werden dürfe, wir 
hätten aueh die Sozialcharta zu ratifizieren. Andere wie· 
derum meinten, wenn wir die Ratifikation nichtvomähmen, 
würden wir dadurch den Eindruck erwecken, wir würden 

· uns über die Völker Europas erhaben fühlen und möchten 
uns deswegen nicht an der europäischen Solidarität beteili
gen, oder wir gäben gar eine Vision der Angst, die niemals 
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die internationalen beherrschen dürfe. Ganz 
offen wurde von den Gegnern Charta die 
Souveränität aufgeworfen. Man ist keinesfalls sich 
vom Ausland in unsere Verhältnisse, insbesondere in unsere 

hineinreden zu lassen. Der Beitritt zu einem 
es wahrhaben 

hr,,.tr,<>ttil't1artan Bereich staatli· 
Diese 

obwohl es 
in der an sich unbestritten war, die Sozial· 
rechte, wie sie in der Charta zum Ausdruck kommen, nicht 
direkt also «non sind. Trotzdem 
wurde, insbesondere unter Hinweis auf 
r1vn,;,1m1<trcn,,:.n Charakter der Charta, der Meinung 
verliehen, dass dies nicht immer so bleiben könnte und dass 
in dieser Beziehung Diskussionen entstehen müss-
ten. So wurde Mahnung ausgesprochen, keine 
Bindungen einzugehen, von denen man nicht recht wisse, 
wohin sie führen würden. Auch der Bundesrat selbst weist 
n,.,.,.""'" Befürchtungen nicht zum vornherein von der 
Hand, schreibt er doch in der Botschaft auf Seite 28: «Es 
könnte später gleichwohl versucht werden, die unmittelbare 
Anwendbarkeit gewisser Bestimmungen zu behaupten, ins
besondere von Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4, die 
von einem kleinen Teil der Rechtslehre als ,self-executing, 
angesehen werden.» 
Einig war man sich in der Kommission wiederum in der 
Beurteilung des Systems der sozialen Sicherheit und des 
sozialen Schutzes, das in der Schweiz zweifellos sehr fort
schrittlich ausgebaut ist Es wurde denn auch die Frage 
aufgeworfen, weshalb es nicht möglich sein sollte, dass 
unser land ein Abkommen ratifiziere, dem alle unsere Nach· 
barn mit weniger ausgebautem Sozialsystem seit langer Zelt 
beigetreten sind. Diese Frage wurde aber dahingehend 
beantwortet, es entspreche nicht Schweizer Art, Verträge 
abzuschliessen oder Deklamationen zu ratifizieren, deren 
rechtliche Bedeutung in hohem Masse ungewiss sei. Man 
könne sich nicht damit trösten, der Kontrollmechanismus 
werde ohnehin nicht präzis funktionieren und wenig wirk· 
sam sein. 
Schliesslich sei erwähnt, dass selbstverständlich auch die 
Frage des harten Kerns in der Eintretensdebatte diskutiert 
worden ist. Es zeigte sich schnell, dass mehrere Mitglieder 
die Auffassung vertraten, dass die vorgeschriebenen fünf 
Artikel des harten Kerns von der Schweiz nicht vollumfäng
lich bejaht werden könnten. Insbesondere wurden Beden
ken angemeldet gegen Artikel 1, das Recht auf Arbeit, Arti
kel 6 Absatz 4, das Beamtenstreikrecht und Artikel 13, das 
Recht auf Fürsorge. 
Schliesslich erachtet es die vorberatende Kommission als 
richtig, auf die Vorlage einzutreten, um diese grundsätzlich 
zu diskutieren, insbesondere, nachdem 1973, 1975 und 1979 
der Bundesrat durch Vorstösse im Nationalrat angehalten 
worden ist, die Sozialcharta zu ratifizieren. 
Ich verhehle Ihnen aber trotz des Eintretensantrages der 
Kommission nicht, dass Ihnen die Mehrheit der 
Kommission von 7 zu 6 Stimmen der Ratifika-
tion weil nach ihrer Ansicht die Vorschriften von 
Artikel 20 betreffend den harten Kern nicht erfüllt sind. 
Schllesslich sei auch erwähnt, dass die Kommission 
beschlossen hat, für den Fall der Ratifikation der Sozial
charta dieselbe dem Arti
kel 89 Abstz 4 BV zu unterstellen. 
in der Detallbe1ratt 
In diesem Sinne nn,,nt,r:An"' 

tenden Kommission 
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Misstrauen. Es befürchtet, der Bundesrat, die schweizeri
sche Diplomatie, und in ihrem Fahrwasser das Parlament 
gingen zu weit. Deshalb müssen Massstäbe ange
wendet werden bei der Abwägung schweizerischer Interes
sen im Hinblick auf neue internationale Verpflichtungen. Es 
muss klar unterschieden werden, was für die Wahrung vita· 
ler schweizerischer Interessen notwendig und 
was allenfalls nur wünschbar ist. 
Ich möchte dass nach meiner Ansicht die-
ser strenge Falle der Sozial· 
charta nicht angewendet wurde. 
Ich möchte noch einen Schritt w.i:1,iti:irnl',h<>n Ich muss leider 
feststellen, dass der Bundesrat in Sache keine sehr 
glückliche Hand hatte. 1976 wurde die Sozialcharta durch 
den Chef des Departementes für Angelegenhei
ten unterschrieben, und erst 1978 wurde ein Vernehmlas
sungsverfahren durchgeführt. Dieses Vernehmlassungsver· 
fahren zeigte klar, dass die Ratifikation der Sozialcharta eine 
umstrittene Angelegenheit ist Es besteht alles andere als 
ein Konsens. Dennoch wurde die Botschaft an die eidgenös
sischen Räte erlassen. Damit hat der Bundesrat - ich muss 
hier noch einmal eine deutliche Kritik zum Ausdruck brin· 
gen-das Kunststück fertiggebracht, gleichzeitig zwei hoch
umstrittene aussenpolitische Fragen auf dem Tische zu 
haben, nämlich den Beitritt zur UNO und diese Sozialcharta. 
lassen Sie mich nun einige Überlegungen zum Hintergrund 
der Sozialcharta machen. Sie ist aus der ausgeprägten 
Wachstumsphase der europäischen Wirtschaft hervorge
gangen. Sie ist vom Geist geprägt, dass alles oder minde
stens fast alles machbar sei, auch im Bereiche der Sozialpo
litik. Wir sind mittlerweile am Ende dieser Wachstumsphase 
angelangt. In den grossen europäischen Ländern gibt es 
Arbeitslosenheere wie nie mehr seit den dreissiger Jahren. 
In verschiedenen Ländern bestehen akute Finanzierungs
probleme in der Sozialversicherung. Die Probleme sind in 
jenen Ländern am grössten, welche der Sozialcharta bereits 
beigetreten sind. Wir sind dagegen das land mit der klein
sten Arbeitslosigkeit Wir haben unsere Sozialwerke noch im 
Griff, freilich mit einem deutlichen Akzent auf Konsolidie
rung des bisher Aufgebauten. Ich möchte deshalb einem 
pragmatischen Vorgehen das Wort reden. Konzentrieren wir 
uns darauf, diese vergleichsweise günstige Situation der 
Schweiz aufrecht zu erhalten. Verlieren wir uns nicht in eine 
Diskussion über eine Charta, die gar nichts zur Lösung der 
aktuellen wirtschaftlichen Probleme Europas beitragen 
kann. Hüten wir uns davor, unsere Gesetzgebung in Bahnen 
drängen zu lassen, die nicht unseren Interessen entspre
chen. Halten wir uns schliesslich für Probleme frei, die 
in den letzten Jahren ganz neu entstanden sind. Ich gebe 
nur das Stichwort Umweltschutz. Ich bin mir darüber im 
klaren, dass diese Ausführungen eigentlich in einen Nicht
eintretensantrag ausmünden müssten. Indessen, in Überein
stimmung mit dem Kommissionspräsidenten, scheint es mir 
notwendig, eine Diskussion über den sogenannten harten 
Kern der Sozialcharta zu ermöglichen. 
Ich einem Eintreten nicht. Hu~n,,n~,n 

gegen 
beziehen. 

Piller: Der Beitritt zur Euroi)äisc11en 
endlich in die Ol'lrl:Almf!MU,rH;r.n,f! ><t<>r,,nurnn 

den Richtlinien der 
riode 1975 bis 1979 
sehen Räten über den Beitritt zur Sozialcharta tn1,,,,,r,r1"' 

Absicht mit: «Wir sehen vor, Ihnen voraussichtlich 
dieser Charta zu orr,nto1111<>n 

Mittlerweile wurde es 1984. Ich vor den vf!1rnannumoe1 
in der Kommission nicht verstanden, warum der Bundesrat 
so viele Jahre verstreichen er den 





7. März 1984 S 

ausschlaggebender Bedeutung sind. Der eine ist die rechtli~ 
ehe, der andere die politische Tragweite einer Ratifikation. 
1n rechtlicher Hinsicht verpflichtet die Sozialcharta die 
Signatarstaaten auf eine Politik und eine Ausgestaltung des 
innerstaatlichen Rechtes, welche die sozialen Grundrechte 
gewährleisten. Zum innerstaatlichen Recht gehört dabei 
sowohl die Gesetzgebung im weitesten Sinne als auch die 
Praxis der Behörden und Gerichte. Besteht eine Abwei· 
chung zwischen Sozialcharta und innerstaatlichem Recht, 
so ist diese notfalls durch Änderung der innerstaatlichen 
Gesetzgebung zu beseitigen, sofern sie für die geschützten 
Personen nicht günstig ist. Sefbstverständfich dürfen derar
tige Abweichungen auch nicht neu geschaffen werden, wo
mit zum Beispiel auch im Falle einer schweren wirtschaftli
chen Rezession ein Abbau einzelner Massnahmen nicht 
möglich ist. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich aus 
dem Umstand, dass der Text zu der Sozialcharta oft unklar 
ist. weshalb die Tragweite der einzelnen Bestimmungen 
gelegentlich nur schwer abgeschätzt werden kann. 
fm Unterschied zur Europäischen Menschenrechtskonven
tion - das wurde heute bereits vielfach betont - schafft die 
Sozialcharta keine Individualrechte, die von natürlichen 
oder juristischen Personen durch Anrufung eines nationalen 
oder intemationaten Gerichtshofes durchgesetzt werden 
können. Insoweit sind Umfang und Art der Verpflichtungen 
klar abzugrenzen. Die Charta nimmt somit einen Stellenwert 
ein, der zkar sicher unter demjenigen der Europäischen 
Menschenrechtscharta liegt, aber auch weit über die Bedeu
tung landläufiger Abkommen hinausgeht. Zwar betont der 
Bundesrat in seinem Memorandum von 1978, dass die recht
liche Bedeutung gering sei. Es wird dabei nicht näher diffe
renziert, ob er jene bezüglich des Auslandes oder bezüglich 
der Schweiz meint. Jedenfafls ist dem erwähnten Memoran
dum des Bundesrates zu entnehmen, dass die eingegange
nen Verpflichtungen 1m Zeitpunkt der Ratifizierung nicht 
voll erfüllt zu sein brauchen. Es genügt offenbar, wenn dies 
im Verlauf der Zeit an die Hand genommen wird. Es 
entspricht aber schweizerischer Praxis. nur diejenigen Über
einkommen zu unterzeichnen, zu denen man stehen kann. 
Mit der Ratifikation soll ein völkerrechtlicher Vertrag abge
schlossen werden. Es kann sich also nicht um die Abgabe 
einer Absichtserklärung handeln, sondern um die Anerken
nung von Verpflichtungen. Gemäss schweizerischer Praxis 
soll das Abkommen deshalb grundsätzlich erst dann ratifi
ziert werden, wenn alle Voraussetzungen erlüUt sind. 
Schliesslich ist auch der Hinweis auf die Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen anzubringen. Das Sozialwe
sen ist an sich Sache der Kantone. Auswirkungen der Sozial
charta auf die Kantone werden aber unumgänglich. Es ist 
darum nicht verwunderHch, wenn zahlreiche kantonale Ver
nehmlassungen ihre Skepsis gegenüber der Sozialcharta 
bekundeten. · 
Damit ist aber auch bereits die politische Tragweite der 
Ratifikation angesprochen. Die Einhaltung der sich aus der 
~ialcharta ergebenden Verpflichtungen unterliegt der 
tJberwachung. Diesbezügliche Fragen können also weder 
durch einen . anderen Signatarstaat nQCh durch irgendein 
internationales Gremium vor einen internationalen Gerichts
hof gebracht und rechtlich bindend entschieden werden. 
Ober die Einhaltung der angenommenen Bestimmungen 
der Sozialcharta ist von den Vertragsstaaten alle zwei Jahre 
Bericht zu erstatten. Die Berichte werden von verschiedenen 
zuständigen fnstanzen geprüft und nötigenfalls mit allen 
notwendigen Empfehlungen an die Adresse des betreffen· 
den Signatarstaates verabschiedet. Das Mittel zur Einhal
tung der eingegangenen Verpflichtungen sind also gemäss 
Sozialcharta nicht rechtliche Sanktionen, sondern die Mög· 
lichkeit potltischer Einflussnahmen durch die Kontrollgre
mien auf die Vertragsstaaten. Über die nicht angenomme
nen Bestimmungen der Soztafcharta hat jeder Vertragsstaat 
ebenfalls Bericht zu erstatten, wobei die gleiche Prozedur 
Anwendung findet wie bei den Berichten über die angenom
menen Bestimmungen. Beachtlich ist dabei, dass die Sozial· 
charta im Unterschied zu anderen internationalen Vertrags
werken nicht einen bestimmten Stand der Entwicklung kodi-
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fizieren, sondern einen dynamischen Prozess einleiten will, 
bei dem die Aufnahme neuer Bestimmungen im Verlaufe der 
Zeit nicht ausgeschlossen ist. 
Die Schweiz unterzieht sich also nicht nur der Kontrolle 
ihrer Politik mit Bezug auf die angenommenen; sondern 
auch hinsichtlich der von ihr nicht angenommenen Bestim
mungen der Soziatcharta, sowie hinsichtlich der gegebe
nenfatls erst nach der Unterzeichnung neu in die Charta 
aufgenommenen Grundsätze durch internationale Gremien. 

• Darin liegt zwingend die Gefahr politischer Einflussnahmen 
von aussen, was den Handlungsspietraum für eigenständige 
nationate Massnahmen wenn nicht juristisch, so doch 
zumindest faktisch stark einengt. Nach dem Europarat ist 
ein wesentliches Element der Sozialcharta ihr dynamischer 
Charakter. Darin liegt neben der unklaren Fassung vieler 
Bestimmungen die in grundsätzlicher und praktischer Hin
sicht grösste Problematik des ganzen Vertragswerkes. Das 
Ziel ist im Endergebnis die materielle Vereinheitlichung der 
Soziafgesetzgebung unter den Signatarstaaten in verschie
denen. nicht näher festgelegten Etappen auf dem Niveau 
der Sozialcharta 
Im lichte dieser rechtlichen und politischen Kriterien sind 
die Mindestanforderungen für die Ratifizierung der Sozjaf
charta in der Detailberatung zu prüfen. Die Tatsache, dass 
wir seinerzeit dem Europarat beigetreten sind, zwingt uns 
keineswegs, auch die politische Sozialcharta zu ratifizieren. 
Mit der Installierung internationaler Kontroliinstanzen 
besteht zweifelsohne die Gefahr der Einmischung interna
tionaler Gremien in die schweizerische Politik. 
Wenn Herr Piller in seinem Votum darlegt, dass die Gegner 
der Sozialcharta auch gegen den Ausbau des Sozialstaates 
seien, scheint mir diese Feststellung doch etwas übertrie
ben. Hier geht es nämlich nicht in erster Linie darum, ob der 
Sozialstaat auch in der Schweiz weiter auszubauen sei, 
sondern hier geht es tatsächlich darum, kein Stück unserer 
Souveränität preiszugeben. Darum sind wir verpflichtet, bei 
der Ratifizierung der Sozialcharta an die einzelnen Bestim
mungen einen besonders strengen Massstab anzulegen. 
Und nur unter diesem Gesichtspunkt stelle ich nicht. den 
Antrag auf Nichteintreten, sondern im Gegenteil den Antrag, 
auf die OetaUberatung einzutreten. 

Frau Meier Josi: Es gibt bedeutende Gründe, die nicht nur 
für ein Eintreten, sondern für entschiedene Zustimmung zur 
Charta im Sinne der bundesrätlichen Anträge sprechen, Ich 
fasse drei der wichtigsten so zusammen: 
1. Die Charta entspricht der Entwicklung der Grundrechts· 
lehre in den freiheitlichen Demokratien des Westens, somit 
auch unserer Entwicklung; 
2. sie ist innerstaatlich unbedenklich; 
3. sie ist aussenpoHtisch unabdingbar. , 
Zum ersten Punkt: Die Charta spiegelt die Entwicklung der 
Grundrechtslehre. Diese Lehre hat mit.besonderer Deuttich
keit seit den industriellen Umwälzungen des 19. Jahrhun
derts formuliert, dass den Menschen die schönsten klassi
schen Freiheitsrechte nichts nQ:tzen, solange sie nicht über 
ein Minimum von Daseinssicherheit verfügen. Oie Einsicht 
von Kaffers «Grünem Heinrich», dass «für all das rüst'ge 
Volk dle Freiheit erst ein Gut war, wenn es sich seines Brots 
versichert hatte», oder der Seufzer von Georg Büchner, es 
sei «in seinen Augen bei weitem nicht so betrüblich, dass 
di~ oder jener Liberale seine Gedanken nicht drucken 
lassen dürfe, als dass viele tausend Familien nicht imstande 
seien, ihre Kartoffeln zu schmälzen». waren auch zu ihrer 
Zeit. nicht mehr neu. Beide knüpfen schliessfich an die 
Bibelerfahrung an, wonach der Mensch zwarnicht vom Brot 
allein lebt, aber es doch zuerst haben muss, bevor er sich 
geistigen Errungenschaften widmen kann. 
Unser Land hat sich, wie alle modernen Industriestaaten des 
Westens, vom bJossen Nachtwächterstaat zu einem moder
nen Leistungsstaat verwandelt, zu dessen Aufgaben- neben 
der Respektierung der individuellen Freiheit - auch die 
Solidarität mit dem Schwachen gehört. Dieser moderne 
Industriestaat versteht sich /mmer auch bis zu einem gewis-



sen Grad als Wohlfahrtsstaat; denken Sie an Artikel 2 unse
rer Bundesverfassung. Seit der Nachkriegszeit sprechen wir 
nicht mehr bloss von Marktwirtschaft, sondern betont von 
sozialer Marktwirtschaft Die Staaten empfanden sich nicht 
mehr bloss als sondern als soziale Rechts
staaten. Menschenwürde setzt also anerkanntermassen 
neben Freiheiten auch das Korrelativ der minimalen sozialen 
Sicherheit voraus. Besonders deutlich erleben wir heutzu-

mnci<>nrn::.rn wie erstrebenswert die 
1<1ass1sct1en icr, .. n,,it.::,n für sich allein sind. Man dort 
kaum nach Informationsfreiheit, man vom 
Hunger befreit ist. So verwundert es dass die seit dem 
19. Jahrhundert formulierten Sozialrechte 
sei es auf Arbeit, soziale und so fort-schliesslich 
Aufnahme Sozialcharta fanden, zur 

Menschenrechtskonvention Kraft 
setzte. Damit war anerkannt, dass zur Freiheit 
und Gleichheit- zu den Abwehr- und Mitwirkungsrech-
ten des Bürgers - auch noch ein Stück Brüderlichkeit 
gehört. Der Gedanke ist ebenfalls schon älter als der Jahr
gang 1965. 
Zweitens: Die Charta ist innerstaatlich unbedenklich. Zu 
dieser Feststellung gehört nochmals die Erkenntnis der 
Rechtslehre, die besagt, dass Sozialrechte grundsätzlich 
anderer Art sind als die klassischen Freiheitsrechte. Sie sind 
aller Regel nach nur Anweisungen, Richtlinien für den 
Gesetzgeber, und können also erst nach Massgabe einmal 
erlassener Gesetze beim Richter vom Bürger durchgesetzt 
werden. Was für die Sozialrechte überhaupt gilt, gilt ver
stärkt noch für jene Sozialrechte, die im vorliegenden völ
kerrechtlichen Vertrag enthalten sind. Sie sind nämlich aus
führungsbedurftig, d. h. sie sind auf den Erlass innerstaatli
cher Gesetze erst angewiesen, also nicht «direkt anwend
bar», es wurde schon gesagt. Um ganz zweifelsfrei klarzu
stellen, dass die Bestimmungen der Sozialcharta in der 
Schweiz nicht direkt anwendbar sind, lege ich Ihnen in der 
Detailberatung noch einen entsprechenden Artikel 1 bis vor, 
der dies wörtlich festhält 
Dass der Besonderheit der Sozialrechte auch eine andere 
Kontrolle als jene (richterliche) bei der Menschenrechtskon
vention entspricht, wurde schon betont. Sozialrechte kön
nen eben nicht vom Richter überprüft werden, solange der 
Gesetzgeber noch keine genau abgegrenzten - sogenannte 
justiziablen - Ansprüche geschaffen hat Statt dessen funk
tioniert die vom Kommissionsreferenten beschriebene 
periodische Selbstkontrolle, wozu die Regierung - ich 
betone: nach der bei uns bewährten Art die Arbeitgeber
und Arbeitnehmerorganisationen beizieht. Der Expertenaus
schuss begutachtet diese Berichte zuhanden des Regie
rungsausschusses und der parlamentarischen Versamm
lung. Nach all diesen Vorberichten (ich habe die entspre
chenden Debatten in der beratenden Versammlung des 
Europarats selbst erlebt) könnte das Ministerkomitee mit 
Zweidrittelmehrheit Empfehlungen an einzelne Staaten aus
sprechen. Es könnte - aber es hat das in bald 20 Jahren 
noch nie getan. Deshalb darf die Wirkung der Charta nicht 
überschätzt werden. Mit der bekräftigt die 
Schweiz also nur die völkerrechtliche \fo,rnt1,rn,tt 

nnlltt•>rtu::,n 1-'rt,nr::imm füreine hm•mrmli;r.hA 

im Rahmen einer selbs1taetroffe-
nen mitzuwirken. Das wiederum 
ureigensten Interesse, weil ein 
gehörender Staat auch in sozialen 
darf und kann. Der 
bisher betont), weil man 
Selbstänijiol(eitderve11ra,gsstaaten 

bestsituierte Schweiz mit ihrem 
ausgebauten Sozialnetz sei im zu 
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13 anderen europäischen Staaten nicht fähig, zu diesem 
variablen Mindeststandard ja zu sagen, ist schlechthin nicht 
mehr möglich. Das Gegenteil trifft zu; wir wissen es. Wir 
haben einen Sozialstaat, der sich sehen lassen darf und der 
das Licht nicht zu scheuen braucht Gerade weil wir es mit 
einem nicht direkt anwendbaren, ausführungsbedürftigen 
ve1'traas1Ne1·k zu tun haben, muss auch nicht mit der Ratifi

zwJe~vartet werden, bis wir sämtliche Einzelbestim
roc>a1!,cr11e Musterschüler erfüllt haben wer

den. 
anwendbare Re~fomnn1 

mit direkt anwendbaren 

Zeit unserer Praxis, direkt 
zu ratifizieren als solche 

etwa die M,:,n~r,hen,rer,hti;kr,nven·tinn 

Sie dazu oe1so1,e1s,we1se 
rechtspolitik, wir vor einigen Monaten trotz entspre-
chender Hinweise kommentarlos akzeptierten. 
Mangels direkt anwendbarer Bestimmungen teile ich auch 
die Befürchtungen von Herrn Dobler betreffend einen Sou
veränitätsverlust in gar keiner Weise. 
Die Charta muss übrigens selbstverständlich - und sie tut es 
auch - nicht nur auf die Staaten als solche, sondern natür
lich auch auf deren innerstaatliche Aufgliederung Rücksicht 
nehmen. Föderalistische Bedenken sind aus diesem Grunde 
nicht am Platze. Bei der Individualbeschwerde im Rahmen 
der Europäischen Menschenrechtskonvention wird die 
innerstaatliche Aufgliederung auch berücksichtigt. Wir 
haben uns längst daran gewöhnt, dass sich Vertreter des 
Bundesrates vor der Menschenrechtskommission oder vor 
dem Gericht in Strassburg ausgerechnet für angefochtene 
kantonale Prozessordnungen einsetzen. 
Wenn die innerstaatliche Aufgliederung bei der Anwendung 
eines Abkommens respektiert wird, das der Richter kontrol
liert, wird die Rücksichtnahme noch besser funktionieren, 
wenn wir selbst für die Kontrolle zuständig sind. 
Zum letzten Punkt: die Charta ist aussenpolitisch unabding
bar. Mit dem Beitritt zum Europarat sind wir vor über 20 
Jahren auch grundsätzlich die Verpflichtung eingegangen, 
alle Konventionen ernsthaft zu prüfen, die Harmonisierung 
der Gesetzgebung anzustreben und die Sozialpolitik in den 
Rahmen der gesamteuropäischen Bestrebungen zum sozia
len Fortschritt zu stellen. Angesichts des guten Standes 
unserer Sozialgesetzgebung und unserer Selbstdarstellun
gen in diesem Bereich können wir es uns kaum leisten, 
dieser Ergänung zur Menschenrechtskonvention noch län
ger die kalte Schulter zu zeigen. Es geht hier tatsächlich um 
einen Akt der Solidarität mit Partnern, denen das Mitmachen 
keineswegs so viel leichter fiel als uns. 
Es geht dabei nicht um eine theoretische Solidarität. Die 
enorme europäische Binnenwanderung verlangt ganz prak
tisch eine möglichst harmonische europäische Sozialpolitik. 
Sie befinden sich wirklich auf dem Mond, wenn Sie glauben, 
dass wir nicht beeinflusst sind von diesen internationalen 
Gesetzgebungen; sie wirken in der Praxis dauernd auf uns 
ein. Es gibt überhaupt keine Bestimmungen im Arbeitsrecht, 
die nicht vor dem Erlass mit den internationalen Bestim
mungen der Internationalen Arbeitsorganisation verglichen 
werden. Das ist schon längst Tatsache, und Sie machen sich 
wirklich Illusionen, wenn Sie etwas anderes annehmen. Wir 
sind in dieser schon weiter, als manche 
von Ihnen anzunehmen erinnere Sie oe,1so1e1:~-
weise an die Entwicklung bei den Altersrenten, an das 

und an die Armenunterstüt
zung. 
Die Ratifikation entspricht schliesslich der besten Tradition 
unseres Landes. Lesen Sie doch bitte einmal auf Seite 20 
der Botschaft nach! Man staunt aus heutiger 
über die welche die 

An1,,:;n.rt<'"'"''t der internationalen Arbeiter
Es war damals noch eine 

Zwischen 1876 und 1914 war 
Konferenzen 

dass nach dem 
eri\ffr,et wurde. Damals war die "'"'"m'"· 

Promotor einer internationalen 
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Sozialpolitik, weil sie den Zusammenhang zwischen gerech~ 
ten Konkurrenzbedingungen und der internationalen 
Zusammenarbeit sah. Heute sollte uns der Mut für einen 
. unvergleichlich zaghafteren Schritt nicht fehlen. Beim Auto
fahren muss man nicht nur fahren können, man muss auch 
wissen, besonders wenn die Strasse vereist sein könnte, 
dass man nicht im falschen Moment bremsen solfte! 
tch möchte Sie bitten, durch lhre Zustimmung zu dieser 
Vortage ein bisschen Mut zum Ausdruck zu bringen. 
Machen Sie uns doch nicht zu einem Land ohne Zukunftsvi
sionen. Wir sind jetzt im Begriffe, in einer negativen Stellung 
zu verharren. Es wäre an der Zeit, sich ein bisschen lockerer 
zu geben. Wir sollten uns die Aussenpolitik nicht von der 
Angst diktieren lassen, sondern - wenn wir uns schon äus
sern können - die Verhältnisse zur Kenntnis zu nehmen, die 
schon lange existieren. 

Jagmetti: Bei atlem Verständnis und bei aller Anerkennung 
für das Engagement,.das. aus .verschiedenen Voten· und 
insbesondere, jenem von Frau Meier hervorgegangen ist, 
komme ich zu etwas anderen Ergebnissen. 
Zu dieser Sozialcharta habe ich drei Vorbehalte anzumel
den, die grundsätzlicher l\latur sind. Der erste betrifft die 
Grundrechtsidee, die von Frau Meier aufgegriffen worden 
ist. Die Freiheit des Individuums zu schützen; die Staats
macht ihm gegenüber zu begrenzen und die Ausübung 
dieser Staatsmacht an Regeln zu binden, war Grundgehalt 
der klassischen Menschenrechtserklärungen von der engJi
schen Bill of Rights vom ausgehenden 17. Jahrhundert an 
und ist auch Grundgehalt der Individualrechte in unserem 
Verfassungsrecht geblieben. För den einzelnen freilich 
reicht es nicht, dass er sich entfalten darf. Er muss sich auch 
tatsächlich entfalten können. Dazu braucht er geeignete 
räumfiche Verhäftnisse, eine auf seine Bedürfnisse ausge
richtete soziale Ordnung und die wirtschaftlfohe Sicherung 
in schwierigen Lagen. tn die~r Beziehung stimmen wir 
wahrscheinlich alle weitgehend überein. In der Ausgestal· 
tung mögen Unterschiede da sein, aber die Grundrichtung 
ist uns gemeinsam. 
Die frage ist nun aber, welchen Weg wir beschreiten wollen, 
um diesesZief zu erreichen. Sozialrechte, wie sie hier durch 
die Übernahme einer internationalen Verpflichtung gewähr
leistet werden sollen, kennen wir in unserem eidgenÖSSi
schen Verfassungsrecht derzeit nicht. Alle Ansätze, solche 
Rechte auf Bundesebene zu gewährleisten; sind bisher 
abgelehnt worden. Das heisst nicht, dass wir uns in der 
Schweiz diesen Problemen nicht gewidmet hätten. Die 
staatliche Verpflichtung in diesen Bereichen fand aber in 
Gesetzgebungsaufträgen ihren Ausdruck, Wir kennen in 
diesem Sinne kein Recht auf soziale Sicherheit, wie es in 
Artikel 12 der Sozialcharta gewährleistet werden soll, aber 
eine Anzahl von Verfassungsbestimmungen zu diesem 
Thema, insbesOndere die verfassungsmässige Verankerung 
des Dreisäulenprinzips in einem recht ausführlichen Artikel 
34quater der Bundesverfassung. Der Unterschied zwischen 
einem solchen Gesetzgebungsauftrag mit einem festen Pro
gramm und einem Sozialrecht ist keine formale Spielerei. 
Verfassungsmässige Rechte sind nach unserer bundes
staatlichen Ordnung durchsetzbare I,echte, auf die sich der 
Bürger direkt berufen kann. Es ist an sich verständlich, die 
sozialpolitischen Postulate in das Kleid von Menschenrech· 
ten zu kleiden. Mit der Bezeichnung eines Gesetzgebungs
programms als Recht ist aber noch kein Recht geschaffen. 
Solche Rechte sollen auch gar nicht begründet werden, 
denn die Charta verpflichtet, wie das in der Botschaft steht 
und heute schon mehrfach gesagt worden ist, den Gesetz
geber · und verleiht dem Bürger keinen unmittelbaren 
Anspruch. Ein solches Recht ohne Recht ist aber in meiner 
Sicht kein Recht 
Mein zweiter Vorbehalt betrifft die Entwicklungsrichtung. 
Diese ist bei einem internationalen Abkommen unvermeid· 
lieh eine solche von oben nach unten. Was auf Staatsver
tragsebene vereinbart wird, soll der Gesetzgeber im Landes
recht zum Ausdruck bringen. Erst dann kommen die 
Sozialpartner zum Zug, und im engen, noch verbleibenden 
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Bereich können dann die Beteiligten Vereinbarungen tref
fen. Wir haben in der Schweiz bei der Sozialpolitik den 
umgekehrten Weg von unten nach oben beschritten. Die 
Arbeitsverhältnisse werden nach wie vor stark durch den 
Einzelarbeitsvertrag gestaltet. In der Maschinen- und Metall· 
industrie findet auf betrieblicher Ebene nicht nur die erste 
Stufe der Bewäftigung von Differenzen, sondern· auch die 
Lohnfestsetzung statt. Die Gesamtarbeitsverträge haben 
grosses Gewicht. So ist die Arbeitszeit durch Vereinbarung 
der Sozialpartner gegenüber den staatlichen Ansätzen in 
der Maschinen- und Metallindustrie um 3, im Baugewerbe 
(ausserhalb des Berggebietes) je nach Region um 4 bis 5% 
Stunden und im Gastgewerbe sogar um 7 und mehr Stun
den - je nach Arbeitskategorie - gesenkt worden. Der 
Gesetzgeber schafft bei uns den Rahmen, innerhalb von 
dem branchenweise durch die Sozialpartner Verbesserun
gen erzielt werden können. Persönlich glaube ich, dass 
diese Aufbaurichtung von unten nach oben unseren staatli
chen und gesellschafttlchen Strukturen am ehesten 
entspricht und für · den Arbeitnehmer einen echten Fort
schritt bringt. 
Meine dritte Bemerkung betrifft den Zukunftsbezug. Die 
Charta ist stark auf die Arbeitsverhältnisse und auf die 
soziafe Sicherung ausgerichtet Das sind Probleme, mit 
denen sich in der Schweiz die Behörden, die Soziatpartner 
und die Einzelnen nicht neu zu befassen beginnen, sondern 
seit langem befasst haben. Diese Probleme sind ausseror
denttich wichtig, sie sind aktuell, aber neu sind sie eigentlich 
nicht Zu diesen klassischen Problemen treten neue soziale 
Fragen. Afs Beispiele seien genannt die unzureichend~ 
Geborgenheit, welche vielen die gebaute Umwelt bietet, die 
fehlende Integration einer Anzahl von Jugendlichen in die 
Gesellschaft und das unter anderem damit zusammenhän
gende Drogenproblem, die Vereinsamung besonders älterer 
Menschen fn einer anonymeren gesellschaftlichen Struktur 
sowie die manchmal fehlende Fähigkeit zur schöpferischen 
Gestaltung der vermehrten Freizeit. Diese Probleme werden 
von der Sozialcharta nicht aufgegriffen. Das ist kein Vorwurf 
an ihre Schöpfer, denn diese Probleme lassen sich nicht 
durch einen staatlichen Akt von heute auf morgen lösen und 
demgemäss auch nicht durch einen internationalen Staats
vertrag. Aber dass sich Zukunftsprobleme in dieser Rich
tung stellen, die wir nicht durch Zustimmung zur Europäi
schen Sozialcharta lösen können, sollten wir feststellen. 
Ich anerkenne gerne, dass die Offenheit gegenüber unseren 
europäischen Nachbarn die Zustimmung zur Sozialcharta 
nahelegen würde und dass uns unser sozialpolitisches Ver
antwortungsgefühl in die gleiche Richtung führen könnte. 
Indes stehen wir ja nicht am Anfang einer Entwicklung, bei 
der nun durch internationale Vereinbarungen und Abkom
men vöfflg neue lmpuf.se gegeben werden sollen, sondern 
wir stehen im Ausbau einer längst eingeleiteten Entwick
lung. Bei diesem Ausbau kommt den Innerstaatlichen Ord
nungen grosse Bedeutung zu, kommt den bilateralen Ver
einbarungen - etwa über die soziale Sicherung der Gastar
beiter - grosse Bedeutung zu, kommt durchaus auch der 
Zusammenarbeit in internationalen Organisationen Bedeu
tung zu. Aber leisten wir doch den Beitrag, den wir wirklich 
feisten können, nämlich durch eine aufbauende Politik, die 
von unten nach oben geht, auch neue Probleme aufgreift 
und keine Rechte dort schafft, wo sie nicht vorhanden sind, 
sondern echte Rechte begründet und eine Sozialpolitik von 
morgen einleitet. 
Ich empfehle fhnen demgemäss, dieser Sozialcharta nicht 
zuzustimmen, aber den schweizerischenWeg derSoziatpo
litik weiterhin zu beschreiten. 

M. Jelminl: Je ne crois pas qu'il soit possible de refuser la 
ratification de la Charte sociafe europeenne a moins de 
manquer a une promesse de sotidarite specitique qui a ete 
procfamee lors de t'entree de la Suisse av Conseil de l'Eu
rope. 
En 1963, en effet, la Suisse a sousclit a une etroite coopera
tion avec les Etats membres de cette organisation et s'est 
engagee avec eux a promouvoir les principes de Ja demo-



cratie et le progres economique et social. le temps est venu 
de realiser ces propos par un engagement concret et impor-
tant en faveur d'une sociale so!idaire au niveau 

La a evaluee par te 
Conseil federal en tenant de la realite de notre pays, 
en considerant le contenu et la des ,:,n,n,:,,,,,rn,:,1ntc 

la ratification de la charte 
tion future et pour finir en <mArn<>.A,~r 

moyens de contröle. 
En ce concerne la realite, c'est-a-dire les conditions 
sociales et dans notre pays, 
quelaSuissen'a le 
ne veux pas que dans le secteur sociai et, en 

dans le domaine du droit du travail, tous les 
nn,.::.!'titc aient ete atteints. D'abord, dans ce domaine, il y 
aura toujours des ameliorations a Ensuite, il faut 
reconnaitre que sont encore actuetle-
ment en chez nous comme ailleurs. Mais les 
exigences posees par les de la Charte sociale euro-

que le de ratifier sont, 
en effet, apart une a d'ailleurs ete 
mise en evidence. II s' agit de du 
applicable aux fonctionnaires en matiere droit de 
d'autres pays, en approuvant la charte, ont la 
meme fa<;on que nous le propose notre gouvernement, 
c'est-a-dire en formulant une declaration interpretative. 
Du point de vue de son contenu, la charte, tout en reunis
sant des dispositions de nature juridique et normative, se 
borne a engager, d'une fa<;on generale, les Etats contrac
tants a orienter leur politique sociale vers certains objectifs 
dont il faut rechercher la realisation en tenant compte de la 
situation economique et sociale de chaque pays. C'est au 
fond la preoccupation permanente, que nous partageons, 
d'ameliorer constamment la qualite de la vie des popula
tions interessees. 
Dans l'examen de detai! des articles constituant le noyau 
obligatoire et des articles ou des paragraphes supplemen
taires, le message du Conseil federal explique clairement 
qu'il s'agit de normes qul correspondent a notre ordre 
juridique et que nous pouvons donc accepter sans risquer 
d'ebranler notre systeme. En effet, la rafüication juridique 
des dispositions conventionnelles indispensables est pleine
ment realisable d'apres nos structures et nos institutions. 
On pourrait meme se demander si l'article 12, concernant 
l'egalite de traitement entre travailleurs nationaux et ressor
tissants d'autres Etats contractants, ne devrait pas etre 
accepte entierement. En effet, la Suisse a deja conclu des 
accords bilateraux avec la majorite des Etats qui ont adopte 
la charte et qui seraient demain nos partenaires dans son 
application. 
En ce qui concerne la mise en reuvre des principes et des 
dispositions de la Charte sociale, il faut rappeler tout 
d'abord qu'ils sont le fait de chaque pays contractant. II faut 
en tout cas l'affirmation que des contröles pourraient 
etre ordonnes en a des autorises de 
s'ingerer dans les interieures de ta Suisse. 
contre reconnaitre que ie de certains 
verifie par les de notre 
sera confiee la täche d'elaborer 

""'"''''~nrmr1 aux meilleures de la Suisse. 
Prc1oc,s1t1on · eventuelle de soumettre la ratification au 

facultatif ne peut pas etre d'un 
d'unificatlon du 
resiiie en tout 

la Suisse 
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vie et de travail des populations qui nous concement. Je vois 
la Charte sociale, dans une certaine mesure, comme un 
complement necessaire au reseau des rapports sur le 

international et de cie·ve1,ornJer 
fa9on plus efficace entre les Etats, 

peup!es et !es indlvidus. 
Je voterai donc l'entree en matiere en vous priant 
!es propositions qui sont tormulees par le """rn,,m,,nt 

Weber: Als unser Land 1966 des 
wurde, da waren die Ziele bekannt. wollte die 1.;~mi:,1n-

samkeit unter den Ländern fördern, die 
sönlichen Freiheiten und bessere 

schaffen. So hat auch die Schweiz 197 4 die 
sehe zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angenommen und sich auch 
einer europäischen Gerichtsbarkeit unterstellt 
Ich möchte noch unterstreichen, was Herr Piller bereits 

hat: Es gibt keine wirkliche Freiheit ohne ein Min-
an sozialer Daher bildet die Euro-

päische Sozialcharta, die die und sozialen 
Rechte gewährleistet, eine notwendige Ergänzung der Men
schenrechtskonvention. Im Gegensatz zu dieser gewährt die 
Sozialcharta dem einzelnen aber keinen klagbaren Rechts
anspruch, vielmehr verpflichtet sie den unterzeichnenden 
Staat bloss dazu, die nötigen Massnahmen zu treffen, damit 
jedermann die anerkannten sozialen Rechte mit der Zeit 
auch tatsächlich ausüben kann. Die Charta enthält also 
nichts anderes als Grundsätze, um die Sozialgesetzgebun
gen in den europäischen Ländern einigermassen auf den 
gleichen Stand zu bringen. 
Ich habe mich da gefragt, was die Gründe seien, welche die 
Angehörigen der verschiedenen Parteien hier im Rate veran
lassen könnten, die Ratifikation der Sozialcharta zu befür
worten. Das wäre wahrscheinlich einmal der Gedanke der 
Solidarität und des freien Europa. Das könnte die Mitglieder 
der freisinnigen Partei bewegen, zur Sozialcharta ja zu 
sagen. Der Staat, in dem wir heute leben - ich habe das 
bereits in der Kommission ausgeführt-, ist eigentlich weit
gehend der Staat der Vorgänger der freisinnigen. Dieser 
liberale Staat ist aufgebaut auf dem Gedanken zur Solidari
tät. Er ist dadurch überhaupt erst möglich geworden. Für die 
Gründer dieses Staates, für die Kämpfer für diesen Staat 
brauchte es wahnsinnig viel Mut, und dieser Mut scheint 
heute zu fehlen in den Reihen der freisinnigen Partei. Mit der 
Gründung des Bundesstaates sind auch die Grenzen der 
Kantone gesprengt worden. Es wurden Ziele verwirklicht, 
auf die wir heute stolz sind. Nach den politischen Rechten, 
die durch diesen Staat geschaffen worden sind, ist man 
auch daran gegangen, soziale Einrichtungen zu schaffen. 
Wäre es nun nicht richtig, wenn man diesen Gedanken der 
Solidarität über die Landesgrenzen hinaustragen würde? 
Ich habe mich auch gefragt, was die Mitglieder der CVP 
dazu bewegen könnte, ja zu sagen. Wahrscheinlich könnte 
das C in ihrer Parteibezeichnung etwas dazu beitragen, 
nämlich die christliche Gesinnung. Ich habe zufäHi
,.,.,,rw,,,,"" ein Schriftstück, übrig vom letzten vv"rn""'"' 
meiner Schublade Ich habe etwas nehli:ittert 

darin. Es heisst: Geselllsc:ha:ftsoolifü,ch 
der Schweiz. Da steht unter .:'.:1E~1si,tz1u1 
gerade in der «Sie tritt 
stärkere Annäherung unserer ot,L1t::1m, 

sehen und internationalen 
wird dabei die Ratifikation 
sein müssen, dies unter Annnnm 
aus Vorbehalte.» 
Es war wohltuend, als Frau Meier sich ebenfalls 
Solidarität hat 
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e 1oriismus etwas wegzukommen urid sollte die Solidarität . drait le faire croire un recent ulletin du service d'informa
auch auf die anderen Menschen Europas ausdehnen. tion d'un certain groupement- dont je tairai le nom -, d'un 
Bei den einzelnen Bestimmungen - in dieser Debatte · programme politique d'inspiration socialiste? Un traite qui 
erwähnt- steht diejenige über den Beamtenstreik etwas im prevoit par exemple, a son article 2, l'octroi d'un paye 
Vordergrund. Gerade die Streikfrage hat aber in der de deux semaines par annee doit-il ätre considere comme 
Schweiz einen ganz anderen Charakter als in anderen Län- pr~judiciabl~ ~ notre economie, comm: susceptible d'affai-

_:= ~~l!"~~~m' :;~J~!f,~ 
dern, und es müssten Gründe vorhanden sein, die man ceptions en matiere de l{!gislation sociale et de droit au 
heute gar nicht voraussehen kann. · travail. que cette ratification est egalement daris 
Umgekehrt bedeutet ein Ja nicht, dass das soziale Netz im· l'interet compris de notre pays. 
bisherigen Tempo ständig enger geknüpft werden muss. Es La Charte sociale a ete ouverte- M. le rapporteur l'a rappele . 
markiert einen Wiflen zur Verteidigung des Bestehenden tout a !'heure a Ja signature des Etats membres du Conseil 
.und gegen den Abbau sozialer Einrichtungen. Ein Ja zur de l'Europe, le 18 octobre 1961. a Turin, c'est-a-dire il y a 

tt-~~o& ;i~lli~~j/litfl! 
man eigentlich unseren Bundesrat mit einem Harst von bres afin de sauvegarder et de promouvoir les ideaux et les 
verantwortlichen Mitarbeitern zum Teufel jagen, weil sie uns principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser 
mit der Botschaft lauter Unwahrheiten aufgetischt hätten. leur progres economique et socfäl». 
Nicht jedes Nein - denn ein politisches Nein wäre ja denk· Oesireux de collaborer pleinement a la realisation de l' objec· 
bar-, aber ein so begründetes Nein ist eine Diskriminierung tif statutaire ainsi defini, le Conseil federal a examine soi· 

..... 1.J~serer Landesregierung. ,l:in t'4ein., so empfinde ich es,. ist .. gneusement, des l'entree de la Suisse au Conseil de l'Eu- ........... . {/',~~ ,:~:,:~:~2::rr~t!~:,~~ ~,q~ialstaates und an die ·,··,.· Jd~l,e.6 mai 1963, la PQB$i!)ifit~:f)()ut,notre pays d'adheret.'··· \ << '< 
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stimmen und den europäischen Standard der sozialen Pour differentes raisons, mais surtout a cause de lacunes 
Sicherheit zu gewi)hrleisten. existant dans notre systeme d'assurances sociales, lacunes 
Yon den Mitgliedstaaten des Europarates sind bereits 13, qui ont ete comblees par des revisions de la loi sur l'assu~ 
darunter unsere Nachbarländer, der Sozialcharta beigetre- rance-vleiflesse et survivants et de la loi sur l'assurance-
ten. Die Schweiz, so empfinde .ich es, darf nicht weiterhin invalidite, les efforts du Conseil federal se sont tout d'abord 

....... ··.· ;urücl(stehen, sondem.m .JLder Entwicklung Scl:lrltL .. concentres sur la Convention europ{lenne des droits de.··· ... · .. ··. , , 
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Ich bitte Sie, ätif die Vorlage einzutreten und die Charta zu a examiner la p la Suisse d'adherer a la Charte 
ratifizieren. sociale europeenne, un rappQrt avx Chambres, 

que la Suisse est 
aucune convention pJ;,nnirA"' 

ce consell, le 6 
sein de cette 

n'a suscite dans 
autant de passions, autant 

autant de controverses, 
malentendus que la Charte 

et a proceder ä la signature de la charte. 
Persuade que !es conditions d'adhesion et de ratification 
etaient remplies, Je Conseil federal a autorise le chef du 
departement - qul etait alors te «Departement politlque 

~t:i~~::~ 
·occas,1on de revenir et principe de l'egaiite 

traitement entre natlonaux ressortissants des autres 
contractantes en d'assistance sociale et 

m"''""~'""' vous a ete soumis 13 1983. Sa presenta-
precedee d'un examen meticuleux de tous les 
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problemes d'ordre juridlque,. social et economique que sou
leve l'acceptation des dispositlons de ta charte ainsi que de 
consultations, notamment avec te secretariat du Conseil de 
l'Europe. Le Conseil federal entendait, en effet, s'entourer 
de toutes les precautions possibles et de toutes tes garanties 
necessaires, et vous presenter des propositions qul repon
dent, dans la pfus !arge mesure possible, aux preoccupa
tions exprimees lors de la procedure de consultation de 
1978. Le moins que l'on en puisse dire c'est que le Conseil 
federal n'apc;lS fait preuve de temerite en vous invitant, vingt 
ans apres l'entree de la Suisse au Conseil de l'Europe, a 
approuver un traite dont la portee ne doit pas etre exageree, 
mais qui represente neanmoins un acquis important sur le 
plan des . efforts entrepris par cette organisation dans le 
domaine de l'harmonisationdu droit, efforts que nous avons 
toujours soutenus. 
Dans l'optique de notre politique. etrangere, H n'est pas 
douteux que ta ratification de ta Charte sociale europeenne 
est non seufement opportune mais l~galement.necessaire a 
un double titre. 
O'une part, eUe constitue une piece importante sur l'echi
quierde notre potitique europeenne qui vise, comme vous le 
savez,. a resserrer davantage les liens qui unissent les Etats 
democratiques d'Europe. L'elargissement du cercle des 
Etats parties ä la charte ne peut que renforcer le Conseil de 
l'Europe, organisation ä laqueffe le Conseif federaf, mais 
aussi vous-memes, par vos representants a t'Assemblee 
parlementaire, etes directement interesses et a taquelle vous 
tenez. 
O'autre part, cette ratification est un vofet important de notre 
politique en faveur des droits de l'homme, dont les grandes 
lignes ont ete definies dans notre rapport du 2 juin 1982, 
dont vous avez eu connaissance et dont vous avez pris acte. 
A cet egard, elte est le comp!emen1 nature! de la ratification 
de la Convention europeenne des droits de l'homme. Sur Je 
plan des garanties offertes par te droit intemaUonal, il n'est 
pius possible aujourd'hui d'ignorer que !es droits de 
l'homme ont un caractere indlvisible et independant, et que 
la jouissance des llbertes individuelles et des droits politi
ques ne peut etre dlssociee de ta protection des droits 
sociaux et economiques de l'individu. 
A l'occasion du 35• anniversaire de ta Declaration universelle 
des droits de l'homme, fe 10 decembre 1983, je n'ai pas 
manque de rappeter t'attachement indefectible du peuple 
suisse au respect de tous les droits de l'homme proclames 
dans ta Oeclaration universelle, y compfis !es droi!? sociaux 
et econon,iques, et de manifester la volonte du Conseil 
federa! de participer a leur sauvegarde et a leur promotion 
en Suisse et dans le monde. 
On a souvent reproche au Conseil federal de n'envisager la 
ratification de fa Charte sociate que sous J'angle de la 
politique etrangere et de negfiger ses implications en 
matiere de politique soclale et economique. ainsi que tes 
consequences que cette ratiftcation aurait du point de vue 
de la sauvegarde de nos institutions democratiques et de 
notre souverainete. Ces critiques ne resistent pas ä un 
examen serieux de la portee de la charte et de son meca
nisme international de contröle. Dans son «Expose des 
institutions pofitlques de ta Suisse, a partir de. quetques 
affaires controversees», M. Jean-Frarn;ois Aubert, profes
seur, a reteve, a juste titre, qu'il est necessaire de se degager 
des fausses analogies et de prendre la garantie des droits 
sociaux pour. ce qu'elle est vraiment: «Elle est non pas la 
consecration d'un droit qu'on peut porter devant tes tribu
naux. mais l'injonction donnee au legislateur de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour permettre a ceux qui le desirent 
d'obtenir du travail, un logement, une formatlon ä des condi
tions raisonnables.» n s'agit d'un mandat donne au legista
teur, de realiser certains objectifs de politlque sociale. Vos 
constaterez, Monsieur Jagmetti, que l'artic!e 33 de la charte 
fait appet ä la mise en ceuvre de ce mandat au moyen de 
conventions collectives, donc «von unten nach oben», ainsi 
que vous le souhattez. Teile est la conception qui a prevatu 
dans la Charte sociale europeenne. J'aimerais vous renvoyer 
ici ä la Partie lU de l'annexe a la charte, au terme de laquelle: 
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«tl est entendu que la charte contient des engagements 
juridiques·de caractere international dont l'application est 
soumise au seul contröle vise par la Partie IV.» Ce contröle, 
vous le connaissez, c'est Je Comite des experts mt11>n,e:,r,_ 

dants, te Comite gouvernemental, !'Assemblee parlemen
taire et, enfin, le Comite des ministres qui est seul autorise ä 
formuter non pas des sanctions mals des «recommanda
tions» qui ne sont pas contraignantes. 
Cette disposition a ete introduite dans le but tres 
d'ecarter la possibilite pour les particutiers d'invoquer les 
dispositions de la charte devant !es juridictions nationales. 
les redacteurs de 1a charte ont manifestementvoulu exclure 
1a possibilite d'invoquer directement ses dispositions dans 
le droit interne des Etats contractants. C'est le "'"''"'"t'"''"' 
«non seif executing» de cette charte que certains ont rap
pele tout a !'heure. 
Le caractere non contraignant de ta procedure de contröle 
est evident: vingt ans apres la conclusion de ce traite inter
national, le Comite des ministres du Conseil de l'Europe, 
seul autorise ä prorioncer des «recommandaUons» n'a pas 
encore fait une seule fois usage de ce droit, du pouvoir que 
lui confere f'article 29 de la charte d'adresser des «recom· 
mandations» aux parties contractantes. Je rappefle encore 
pour ceux qui ne sont pas membres de la commission, 
qu'une tafle recommandation ne peut etre prise qu'ä Ja 
majorite des deux tiers des 21 Etats membres du Conseil de 
l'Europe, y compris donc de ceux qui ne sont pas parties 
contractantes a 1a Charte sociale europeenne. La prudence 
du Comite des ministres a cet egard est bien illustree par le 
texte de la resolution qu'il a adoptee le 23 mars 1983, pour 
mettre ffn au septieme cycle de contröle pour 1a periode 
191s a 1979. -
Je voudrais en citer deux passages: 
«Le Comite des ministres ... 
chiffre i, constate que tous les Etats precites, c'est-ä-dire 
ceux qui ont presente des rapports, donnent une tres !arge 
application aux dispositions de la charte qu'ils ont accep
tees; 
chiffre 3, appelle l'attention des gouvernements des Etats 
concemes sur des situations qui ne paraissent pas ,entiere
ment en harmonie avec la charte .•. apropos desquelfes des 
actions peuvent s'averer necessaires en vue de rendre les 
legislations, regtementations et pratiques nationales plus 
entierement conformes aux obligations decoulant de la 
charte.» 
Un tef laogage eminemment diplomatique - c'est le moins 
qu'on en puisse dire - ne peut pas etre considere, Monsieur 
Dobler, comme une atteinte a la souverainete des Etats 
contractants. 
Comme l'a fait remarquer M. Piller, nous sommes bien loin 
des «juges etrangers», que certains ont voulu peindre sur Ja 
muraiUe de la Charte sociale europeenne. Cette attitude 
realiste apparaft: aussi dans les prises de position du Comite 
gouvernemental. C'est ainsi que ce demier relevait dans son 
quatrieme rapport: «En depit du caractere progressiste de la 
charte», - et c'est ici que je voudrais pouvoir tranquitliser 
M. Bürgi, qu'inquiete la periode de chömage que traverse 
l'Europe - «!es gouvernements ne sauraient faire abstrac
tion de la realite. On ne peut leur demander de prendre des 
mesures en contradictlon avec leur pontique economique 
generale, dont l'un des principaux objectifs est le plein 
empfoi.» 
On ne saurait exiger de chacun des Etats concernes - ceci 
est une allusion precise et qui rejoint vos soucis, Monsieur 
Bürgi -, «dans la periode de recession economique que 
connait l'Europe depuis 1973, qu'il maintienne le dyna
misme et le rythme de progres continu requis par l'article 1"' 
de la charte.» Le Comite d'experts independants, lui aussi, a 
rejoint des positions tres proches de celles developpees par 
le Comite gouvernemental. Le systeme de contr6le doit 
donc etre apprecie dans son ensemble, c'est, Monsieur 
Jagmetti, un instrument de dialogue avec Jes gouverne
ments et non pas un diktat «von oben nach unten». 
Dans un expose presente ä l'assemblee generale de la 
Societe suisse de droit des assurances a Geneve, le 5 juin 
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sociaux mais aussi les i.;ni:ln.1t::~ 

Etats qui ratifient ces conventions. 
La ratification de la Charte sociale s'inscrit dans 
la ligne de fa politique definie par le Conseil et que 
vous avez approuvee a plusieurs reprises - a l'egard de 
conventions internationales de travail. La plupart des dispo
sitions de la charte s'insplrent en effet de diverses conven
tions de !'Organisation internationale du travaif. Dans ce 
domaine, comme dans beaucoup d'autres, la Suisse ne peut 
pas demeurer a l'ecart des developpements de la coopera
tion internationale. Notre pays fait partie de l'Europe et est 
confronte, sur le plan de la politique sociale, aux memes 
problemes que ceux que rencontrent nos voisins. Nous 
avons donc un interet direct a partlciper actlvement, avec les 
autres pays membres de cette grande famille democratique 
qu'est le Conseil de l'Europe et, comme nous le faisons deja 
au sein de !'Organisation internationale du travail, aux 
efforts de concertation entrepris pour essayer de resoudre 
ces problemes. 
II n'est pas conteste que la Suisse, comme certains d'entre 
vous l'ont releve, a atteint un niveau de protection eleve en 
matiere sociale. Lors de la procedure de consultation, le 
Vorort a reconnu qu'il ne faisait aucun doute que notre pays 
a, dans l'ensemble, deja inscrit dans les faits les objectifs de 
politique sociale de la charte. Qu'avons-nous des lors a 
craindre de cette ratification? Les droits economiques et 
sociaux enumeres dans cette charte sont le complement 
nature! des droits civils et politiques garantis par la Conven
tion europeenne des droits de l'homme, nous l'avons dit 
tout a !'heure. Notre pays, qui s'est deja largement ouvert sur 
l'Europe des libertes individuelles, se doit de s'ouvrir egale
ment a l'Europe sociale et il exprimera ainsi sa volonte de 
cooperer avec les autres Etats europeens dans un domaine 
fondamental de la collaboration europeenne. 

Le professeur Hans Huber, qui s'est montre jusqu'a mainte
nant plutöt reserve a l'egard de la charte a lui-meme admis: 
«Die Glaubwürdigkeit ihrer Europapolitik in der Organisa
tion des Europarates könnte leiden, wenn sie (die Schweiz) 
sich auf die Dauer von der Sozialcharta abwenden würde.» 

II s'agit enfin d'honorer une que le Conseil federal 
a donnee en connalssance de cause, le 6 mai 1976. ll 

de notre Etat en matiere 
internationale. 
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nisation du droit sur le principe de laquelle vous vous etes 
toujours declares d'accord. 
Treize Etats ont ratifie cette Charte sociale, treize Etats 
auxquels vont se jolndre trois nouveaux Etats ont 
engage la procedure de ratification, a savoir la HA101,1Jrn;i. 
Portugal et la Grece - les seuls Etats non .,,rin,,,t,.,r,,.,, 
charte restant le Liechtenstein, Malte, le I uxArnn,nrn 
,. ... - .. ,~ et la Suisse seize plus soit rnnnT-,OT-1 

constituent le Conseil de Ne 
ces «bientöt» seize Etats ayant Ja 
conditions sociales sans avec les 
un pas en arriere et un recul a justifier et a 0A;m4uo, 

et ce d'autant plus que nous avons signe cette charte y a 
bientöt huit ans. Une decision negative serait interpretee 
comme un manque de confiance dans nos institutions, un 
repli sur nous-memes, un refus du diafogue et de la concer-
tation entre sociaux au niveau international. 
En concfusion, je citerai ce qu'ecrivait le quotidien Der 
Bund, le 16 octobre 1980, et qui me parait tres bien resumer 
l'objectif poursuivi par la Charte sociale europeenne: 
«Der Sinn der Charta liegt ja darin, dass sie die sozialpoliti
schen Bestrebungen der europäischen Staaten auf gemein
same Ziele lenken und auf diese Weise mit der Zeit einen 
gesamteuropäischen sozialpolitischen Minimalstandard 
herbeiführen möchte. Im Zeitpunkt der multilateralen Unter
nehmungen, in dem sich die Wirtschaft kaum noch um 
Landesgrenzen kümmert, in dem nicht nur von den Unter
nehmen, sondern auch von den Arbeitnehmern grenzüber
schreitende Mobilität gefordert wird, müsste diese Zielset
zung der Sozialcharta einleuchtend und überzeugend sein.» 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Hauptantrag 
In Artikel 1 des Bundesbeschlusses werden die Artikel 6 
Absatz 4 und 13 Absatz 4 als nicht volfumfänglich annehm
bar erklärt. Damit sind die Bedingungen für eine Ratifikation 
der Sozialcharta nicht gegeben. 

Art. 1 

l'article 6, 4• alinea, et l'article 13, 
4e afinea, ne SOnf paS CQnSidef8S COmme ln1 ... n1r!>l,>mPnt 

aci:::ei,tal:ile:s. Alnsi les conditions pour une r!>tifir,:.tir,n 

Charte sociale ne sont pas reunies. 

hat die Kommission dies nur in 
die Artikel 5 und 16 während sie 
Absatz 4 und Artikel 13 als die Schweiz nicht 
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lieh anwendbar erachtete, Diskussionen wurden schliesslich 
auch um Artikel i Zu diesem Artikel wurde insbe
sondere geltend gemacht, unser Veriassungsrecht kenne 
kein Recht auf Arbeit, und das Schweizervolk habe bereits· 
einmal in einer Volksabstimmung ein solches Recht abge
lehnt. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Randarti
kel von Artikel 1 zwar vereinfachend vom Recht auf Arbeit 
spricht, dass aber der Grundsatz in Ziffer 1 des Teiles 1 
lautet: «Jedermann muss die Möglichkeit haben, seinen 
Lebensunterhalt durch eine frei übernommene Tätigkeit zu 
verdienen.• wird hier also nur von einer Möglichkeit und 
nicht von einem Anspruch gesprochen. Hier ist wieder dar
auf hinzuweisen, dass alle Bestimmungen des Teils lt, also 
auch Artlket 1, nicht direkt anwendbar sind. Es entsteht für 
den Privaten kein klagbarer Anspruch. Die Bestimmung des 
Artikels 1 richtet sich vietmehr an -den Gesetzgeber des 
Vertragsstaates, der für die Verwirklichung der in den Ziffern 
1 bis 4 des Artikels 1 genannten Problemkreise einzutreten 
hat. Die Kommission hat daher diesen Artikel als vollum
fängtich annehmbar bezeichn~t. 
Anders hat sie entschieden . mit Bezug auf die Artikel 6 
Absatz 4 (Streikrecht der Beamten) und Artikel 13 (Recht auf 
Fürsorge). Artikel 6 Absatz 4 hat eine lebhafte Diskussion 
hervorgerufen und stellt das Haupthindernis für eine Ratifi
kation der Soilalcharta dar. Der Bundesrat will sich mit einer 
auslegenden Erklärung des Wortlautes behelfen: «Der Bun
desrat vertritt die Auffassung, dass die Annahme des Artikels 
6 Absatz 4 die Bestimmungen der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetze, insbesondere diejenigen des Bundes
gesetze$ vom 30. Juni 1972 über das Dienstverhältnis der 
Bundesbeamten, das den Beamten der öffentlichen Dienste 
den Streik verbietet nicht berührt.,, 
Ihre Kommission lehnt den vom Bundesrat eingeschlagenen 
Weg ab .. Die Meinungen prallen nicht in der Frage des 
Streikrechtes als solchem aufeinander, sondern in der Frage 
des Beamtenstreikrechtes. Immerhin sei erwähnt, dass in 
der Schweiz die Trennungstheorie vorherrscht. (Tren
nungsstheorie = ·strikte· Trennung zwischen Arbeitskampf 
und Arbeitsvertrag, wobei jeder Streik ohne vorherige Kün
digung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer ais 
Verletzung des Arbeitsvertrages gilt.} Auch nach Auffassung 
des Bundesrates vermag sie dem Artikel 6 Absatz 4 der 
Sozialcharta nicht zu genügen. Hingegen würde die 
Suspensionstheorie - das Arbeitsverhältnis wird durch den 
Streik nicht aufgelöst, sondern in seinen Hauptpflichten für 
die Dauer des Arbeitskampfes suspendiert - keine Schwie
rigkeiten bringen. Der Bundesrat erklärt denn auch in der 
Botsehaft, dass eine Annahme von Artikel 6 Absatz 4 der 
Sozialcharta dazu führen müsste, dass die schweizerische 
Rechtsprechung. sich künftig vermehrt von der Suspen
sionstheoriehätte leiten zu lassen. (Ich verweise auf Seite 48 
der Botschaft.) Dies ist wiederum ein kleines Beispiel dafür, 
wie sich die Sozialcharta . letztlich auf unsere Rechtspre
chung auswirken müsste. Unsere Gerichte wären nicht mehr 
absolut frei, zwischen Trennungstheorie und Suspensions· 
theorie zu entscheiden, sondern sie hätten sich ganz ein
deutig nach der Suspensionstheorie zu richten; um der 
Sozialcharta gerecht zu werden. 
Anders verhätt es sich mit dem Beamtenstreikrecht. Der 
Bundesrat legt in seiner Botschaft (Seite 49) dar, wie sich im 
Falle der Bundesrepublik Deutschland, deren Gesetzge
bung den Beamten, Richtern und pensionsberechtigten 
Militärpersonen den Streik verbietet, die Sachverständigen 
und die parlamentarische Versammlung einerseits und der 
Regierungsausschuss andererseits widersprochen haben, 
während sich das·Ministerkomitee überhaupt nicht geäus
sert hat Der Bundesrat schliesst nicht aus, dass wir uns von 
den unabhängigen Sachverständigen - auch bei Abgabe 
seiner Zusatzerklärung oder seines Vorbehaltes - werden 
den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir wegen des 
Verbotes des Beamtenstreikes Artikel 6 Absatz 4 der Charta 
nicht erfüllen; er tröstet sich aber einfach damit, dass die 
Bemerkungen der Sachverständigen ohne jede völkerrecht
liche Wirkung bleiben werden. Für den Fall, dass einmaf ein 
schweizerisches Gericht entscheiden sollte, Artikel 6 Ab-

satz 4 sei unmittelbar anwendbar - also «self-executing» -
und die ausl~ende Erklärung mit Artikel 6 Absatz 4 der 
Charta unvereinbar, nimmt der Bundesrat die Kündigung 
der Charta in· Aussicht Nebenbei sei auch hier bemerkt, 
dass dieser Hinweis des Bundesrates den Zweiflemdes jetzt 
angepriesenen «non se!f-executing» recht gibt. Diese Über
legungen zeigen eindeutig die Problematik der ganzen 
Angelegenheit auf. 
Die Kommission erachtet denn auch die vom Bundesrat 
vorgesehene ausfegende Erklärung für den Beamtenstreik 
als sehr problematisch. Die Sozialcharta kennt 
liehen Vorbehalte; wenn schon ein Vorbehalt :::irn"1i:>r1ri:.,~hr 

werden muss, bestätigt man damit eindrücktich, 
Bestimmung, wie sie sich schwarz auf weiss r1i:,,m1,>ri:>r 

grundsätzlich nicht annehmbar ist Die Präzedenzfälle 
Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande können 
diese Überlegung nicht entkräften. Seide genannten Staa~ 
ten haben bekanntlich zu Artikel6 Absatz 4 ebenfalls einen 
Vorbehalt angebracht, haben aber - und das ist entschei
dend - mehr als die fünf geforderten Artikel· des harten 
Kerns vorbehaltlos angenommen. Der Ministerrat hat sich 
übrigens zu den Vorbehalten der beiden genannten Staaten 
nie geäussert, sondern hat sich einfach ausgeschwiegen. 
Schllesslich sei auch darauf verwiesen, dass die Kommis
sion es abgelehnt hat, Artikel 6 Absatz 4 als vorbehaltlos 
annehmbar zu erklären, auch wenn illr die Bestimmung im 
Teil II zu Artikel 6 Absatz 4 im Anhang zur Sozialcharta 
entgegengehalten wurde, die lautet: «Es besteht Einver
ständnis darüber, dass Jede Vertragspartei für sich die Aus
übung des Streikrechtes durch Gesetz regeln kann, voraus
gesetzt, dass jede weitere Einschränkung diesiS Rechtes 
aufgrunddesArtikels31 gerechtfertigt werden kann.» Mass-. 
gebend für diese Überlegung der Kommission war die Tatsa· 
ehe, dass die Einschränkungen des Artikels 31 der Charta in 
diesem Falle nicht gegeben sind. Gesamthaft lehnt es also 
die Kommission ab, den Artikel 6 Absatz 4 als vollumfäng
lich anwendbar zu erklären. Damit fällt der Artikel 6 aus dem 
harten Kern. 
Nun zu Artikel 13, das Recht für Fürsorge. Während der 
Bundesrat noch in seinem Memorandum zur Vernehmlas
sung erklärte: «Bei Artikel 13, Recht auf Fürsorge. liegt das 
Hindernis in Absatz 4, Gleichbehandlung der Staatsangehö
rigen der Vertragsparteien im Bereich der Fürsorge, in -des
sen zweitem Teil bestimmt y.,lrd, dass die Vertragsparteien 
die Gfeichbehandlung in Ubereinstimmung mit den Ver
pflichtungen, die sie in dem am 11. Dezember 1953 in Paris 
unterzeichneten europäischen Fürsorgeabkommen über· 
nommen haben, gewähren müssen. Die Schweiz kann dem 
Fürsorgeabkommen derzeit nicht beitreten, denn es enthält 
den Grundsatz der Fürsorgeleistung an bedürftige Auslän
der an deren Wohnort, ohne Rückvergütung der Auslagen ... 
In der Botschaft hat.sich der Bundesrat von dieser Meioong 
abgewendet, eine Sinneswandlung vorgenommen; und 
erklärt nun, nachdem sich 15 Kantone gegen diesen Artikel 
13 Absatz 4 ausgesprochen haben, wörtlich: «Wir anerken
nen die von den Kantonen angeführten Gründe gegen die 
Annahme von Artikel 13 Absatz 4. Angesichts der Bedeu
tung, die wir der Ratifikation der Sozialcharta für unsere 
Politik gegenüber dem Europarat beimessen, erscheint uns 
die Annahme dieser Bestimmung aber möglich und notwen· 
dig.» ~Hein diese Aussage «möglich und notwendig» in der 
BotSchaft beweist, dass der Bundesrat die Annahme dieses 
Artikels 13 Absatz 4 nur deswegen vorschlägt, weil er ohne 
diesen Artikel 13 nicht auf die geforderten fünf Artikel 
kommt. Allein diese Tatsache ist bereits Grund genug, den 
Artikel als nicht voll annehmbar zu erklären: 
Das Fürsorgewesen steht bei uns 1n der Kompetenz der 
Kantone. Wenn auch die Kantone heute fast ausnahmslos 
dem Artikel 13 Absatz 4 nachkommen, ist die Situation 
rechtlich noch nicht vollständig bereinigt. Aus diesen 
Gründen ist Artikel 13 für die Kommission nicht annehmbar. 
Beim Artikel 12, dem Recht auf soziate Sicherheit, liegt die 
Schwierigkeit schliesslich in Absatz 4. Die Kommission teii1 
mit dem Bundesrat die Auffassung der nicht vollumfängli
chen Annehmbarkeit dieses Artikels. In bezog auf Artikel 16 
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teilt die Kommission die des Bundesrates, dass 
dieser Artikel voll annehmbar ist ist sie wiederum 
in Ubereinstimmung mit dem der 
dass Artikel 19, das Recht der Wanderarbeitnehmer 
ihrer Famillen auf Schutz und Beistand, nicht voll annehm
bar ist. 
Somit sich, dass von den Artikeln des harten Kerns 
nach der Kommission die Artikel 5 
und 16 während das fürdle 
Artikel 6 und 13 kann. Damit entfällt eine Ratifi-
kation der Sozialcharta. Ich Ihnen, 
dem der Kommission die in 
Artikel erklären will: «Die 
charta vom 18. Oktober 1961 wird nicht ru,,u,nm 

Rest des Bundesbeschlusses kann dann """'tr,,r-h.:,n 

Die Kommission hat sich mit diesem für die Alterna
tive Nummer 1, wie sie sich im Memorandum des Bundesra
tes im Vernehmlassungsverfahren findet, entschieden. 
Diese Alternative hat der Bundesrat damals wie formu
liert: «Die Schweiz zieht vor, der Sozialcharta 
ten unter Hinweis darauf, dass bestimmte Hi:>c,:01,ni,,n,~m,n 

ihrer Gesetzgebung oder ihrer Einrichtungen mit den Ver
tragsbestimmungen oder mit gewissen Vertragsauslegun
gen eines der Kontrollorgane der Charta, nämlich des Sach
verständigenausschusses, nicht ganz übereinstimmen 
könnten.» 
Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige 
Vertragsstaaten eine solche Stellungnahme als ausdrückli
che Weigerung unsererseits verstehen könnten, unsere 
sozialen Praktiken einer Prüfung zu unterziehen und die 
innerstaatliche Sozialpolitik und Gesetzgebung der einzel
nen Staaten offen im Europarat zu diskutieren. 
Selbstverständlich haben wir nichts dagegen einzuwenden, 
wenn unsere Sozialpolitik und unsere Sozialgesetzgebung 
im Europarat offen diskutiert werden. Wir sind sogar davon 
überzeugt, dass die Diskussion zu unseren Gunsten ausge
hen müsste, selbst wenn wir die Sozialcharta nicht ratifizie
ren. In diesem .Sinne stelle ich Ihnen namens der Kommis
sion den Antrag, die Charta nicht zu ratifizieren. 

Frau Meier Josi: Nachdem im Rahmen der einzelnen 
Bestimmungen vor allem Artikel 6 und Artikel 13 zu reden 
geben, und offensichtlich das Streikrecht am meisten 
Schwierigkeiten macht, glaube ich, dass es sich lohnt, hier 
einmal über das Streikrecht einige Gedanken zu verlieren: 
Das Streikrecht ist längst Bestandteil unserer Rechts- und 
Wirtschaftsordnung. Das wissen die Leute häufig nicht. Es 
ist eine direkte Folge der verfassungsmässig garantierten 
Vereinigungsfreiheit. Wir haben zwar die entsprechenden 
Probleme nicht unter dem Titel Streikrecht geregelt, son
dern unter dem genau gleichen Stichwort wie Artikel 6 der 
Sozialcharta, nämlich dem Stichwort des «Rechtes auf Kol
lektivverhandlungen». Das in Absatz 4 ausdrücklich 
erwähnte Streikrecht ist das Gegenstück zum ebenso klaren 
Ausschliessungsrecht seitens der Beides wird 
praktiziert. Man könnte es ebenfalls Aber 
ich dass das 

die üe·sorac,ne 
Lehre und 

bisher stärker als eine 
immer besteht, wenn man zukünf-

1rn,Ant1w,,ir,1ru,r Art will. 
~i:>cr·,r,r,1,:,..,n:,y,,: in diesem Land möchte lch 

Stand aus dem letzten Urteil des Zür-
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r,p,,:~imt1Ji:>crtr~n,:,nrrlm.1nn zukommen muss,.» 
Seite im «Wirtschaftsverfas-

beileibe keinem Revolutionär. 
Aber nun zurück zum des Zitats: «Zu einem solchen 
offenen Konflikt ist es zwischen den Parteien aeK01nrr1en 
Führt die des Rechtes zu diesem 

so kann nicht entgegengehalten wer-
n,,:,h"'''"" Vorstösse zur des Streikrechtes 

und es heute Anzei-
es nicht zu einer Unterzeichnung (Ratifizie-

der Sozialcharta durch die Schweiz 
kommen werde, welche in Artikel 6 Absatz 4 das Streikrecht 

öffentlich-rechtliche Streikfreiheit gilt, wie dargelegt, als 
Bestandteil unserer Arbeitsmarktordnung. Diese Tatsache 
ist bei der Anwendung von Artikel 337 OR, in Anwendung 
von Artikel 4 ZGB, zu berücksichtigen. Für die Frage, ob der 
Streik als kollektive Arbeitsmassnahme einen wichtigen 
Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bilde, 
bedarf es somit keiner gesetzlichen Regelung.» 
Ich fasse zusammen: Das Streikrecht ist also, gestützt auf 
unsere Rechtsordnung, anerkannt im privatrechtlichen 
Bereich, und es wird so gehandhabt, wie ich es Ihnen jetzt 
sagte. Es gilt im Einzelfall zu prüfen, ob der Streik eben ein 
rechtmässiger Streik war oder ein wilder Streik. Beim wilden 
Streik gibt es negative Folgen, bei einem rechtmässigen gibt 
es keine negativen Folgen. 
Auf der anderen Seite ist es für uns alle klar, und darüber 
bestand in der Kommission auch Einigkeit, dass das Streik
recht der Beamten in der Schweiz nicht in Frage kommt, 
nicht in Frage kommt - ich wiederhole es zum dritten Mal-, 
nicht in Frage kommt. Darüber muss auch im Rahmen der 
Sozialcharta Klarheit bestehen. Der Bundesrat will sie bewir
ken durch die Erklärung, die er zu Artikel 6 Absatz 4 der 
Charta vorsieht. Ich möchte sogar, wie gesagt, noch eine 
zweite Sicherheit einbauen, indem ich Ihnen den Absatz 
1 bis vorschlage, der festhält, dass die Charta nicht «self
executing» ist. 
Nun hat der Kommissionssprecher vorhin gesagt, es sei 
nicht möglich, die vom Bundesrat vorgeschlagene Erklä
rung abzugeben, weil gemäss Praxis der Expertenaus-
schüsse die nicht sei. Das ist nicht 
unsere die Experten haben im des Vertrags-
werkes Entscheide zu fällen. Die rechtlich verbindli-
chen Beschlüsse fallen im Ministerkomitee. 

Herrn Bundesrat Aubert 
wie das Verfahren läuft Es müssten zuerst 
Drittel der Staaten zustimmen, damit ein i:,n·r,:n.ri:>c-

chender zustande käme. Das steht ausser 
sion, und vor hat das Ministerkomitee klar zu erken-
nen dass es der h1<::n1>,·1ni:•n 1rnernre11cmc,n 

dem durch die Deutschen und die 
wurde, eben zustimmt Das müssen wir zur neh
men. Die haben dann sie unterstützen 

unsere 
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Sache, Angst zu haben vor einer solchen 
Allenfalls müsste das Ministerkomitee diese 
ablehnen. Dann wäre der Grund eines nicht 
Beitrittes nicht ein selbstverschuldeter, sondern 
dann beim Ministerkomitee. 
Nun hat aber der Bundesrat sich zum voraus arnJesacrien 
indem er die t>n't<:n,r,,,'h<ml"I<> 

und es 
Ratifikation zu genommen werde. 

Also weiss ich nicht, was Sie noch für haben 
im mit diesem Artikel 6 Absatz 4, es sei 
denn, Sie wollen Sturm laufen das Reizwort 
Streikrecht. Und das verstehe ich 
schweizerischen Rechtsprechung nicht mehr. 

Piller: Ich möchte noch ganz kurz zu zwei doch umstrittenen 
Artikeln Stellung nehmen. 
1. Das Recht auf Arbeit: Der Begriff «Recht auf Arbeit» 
entspringt weder dem marxistischen Vokabular - wie ein 
Kommissionsmitglied ausführte noch ist dieser Artikel 
sozialistisch inspiriert, wie das Centre patronal schreibt 
Der Artikel, wie er auch in der Verfassung des Kantons Jura 
steht, will die Signatarländer verpflichten, eine Wirtschafts
und Sozialpolitik zu führen, die der Erreichung der Vollbe
schäftigung dient. Es war nie die Rede davon, dass daraus 
ein Individualklagerecht ableitbar ist. 
Ich betrachte dieses Recht auf Arbeit als Willensäusserung 
unseres Landes, stets dafür einzustehen, dass die Men
schen innerhalb unserer Staatsgrenzen eine Beschäftigung 
haben. Wir alle sind uns bewusst, dass es bei der Verwirkli
chung dieses Ziels natürliche Grenzen gibt. Diese Grenzen 
werden heute in Europa deutlich sichtbar, aber gerade auch 
deshalb scheint mir die Verpflichtung des jeweiligen Staates 
wichtig, alles zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen. 
Ein Ja zu diesem Artikel ist die logische Konsequenz einer 
sinnvollen Sozialpolitik. 
2. Das Recht auf Kollektiwerhandlungen: Dieser Artikel ist 
insbesondere wegen des Streikrechtes umstritten. Frau 
Meier hat darauf bereits hingewiesen. 
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft klar zum Ausdruck 
gebracht, dass er das Streikverbot für Beamte nicht antasten 
will und dass dies ohne Widerspruch zu diesem Artikel 
möglich sei. Es gibt ja bereits andere Staaten, die die Sozial
charta ratifiziert haben und die ebenfalls das Streikverbot 
für Beamte kennen. Das Argument Streikrecht für Beamte 
wird trotzdem immer wieder gebracht, wohl weil man den 
Mut nicht hat, klar zu sagen, dass man gegen jegliches 
Streikrecht ist. Hier spricht das Centre patronal wiederum 
eine deutlichere Sprache. Ich zitiere: «Im weiteren lässt die 
Auslegung des Bundesrates vermuten, dass in der Schweiz 
das Recht auf Streik, was den privaten Sektor :;,rnnP,,.rn,T 

anerkannt ist Dies ist aber nicht der Fall.» Und weiter: 
Streik unterliegt keinen Strafsanktionen, was nicht ein aus-
drückliches für das Recht auf /w,~nr,cm 

nahmen bedeutet.» 
Ich finde, dass 

ist. Die unseres Landes haben 
sen, sie normalerweise nicht streiken, dass sie gerne 
und gut arbeiten und dass sie nur als 
letztes Mittel einsetzen, wenn von her das 
Friedensabkommen und die verletzt 
werden. die sich echt im Geiste des Ler,,,,fo,-~ 

abkommens verhalten, brauchen diesen Artikel nicht zu 
fürchten. Es aber die die 
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ter schreibt die Direktion:· «Im Zusammenhang mit dem 
Zirkularschreiben des CMV bitte ich Sie, die untenstehen
den Fragen betreffend Gewerkschaftszugehörigkeit zu 
beantworten und der Direktion oder mir persönlich bis 

imr,ct:;;,n 20. i 983, abzugeben. Ich erwarte, dass 
beantworten und diesen Brief 

Die lauteten wie «Sind 
1-.,:,,w,;:•r1<,ort,<>tt oder eines ja oder 

in welcher bzw. in welchem?» 
rne,1tnehElm. die noch nicht 

\/01rf'lanm~nl"IP!t angehört. 
Dieser Arbeitgeber stellt leider keinen dar; son-
dern ich könnte noch andere nennen. Gerade aus 
diesen Gründen müssen wir diesen Artikel 6 befürworten; 
gerade deshalb müssen heute die Schweizer Arbeitnehmer 
mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass sie das Strei-
krecht im Sektor als letzte Massnahme nie, aber 
auch gar aufgeben werden. Ich bitte darum, dass auch 
hier einmal von Vertretern der Arbeitgeberseite dieses Recht 
öffentlich anerkannt wird, sonst muss ich annehmen, dass 
die Ansicht des Centre patronal Allgemeingut ist in diesen 
Kreisen und dass die Beamten immer nur als Vorwand 
vorgeschoben werden. 
Zum Schluss kann ich Ihnen versichern, dass ich persönlich 
gegen das Streikrecht der Beamten bin. Ich bitte Sle, diesen 
Artikel 6 anzunehmen. 

Bürg!: Ich vermag den Überlegungen der beiden unmittelba
ren Vorredner nicht zu folgen. Ich hoffe, dass mich die sehr 
verehrte Kollegin Meier deswegen nicht endgültig auf den 
Mond verbannt Sie hat von dieser Möglichkeit in ihrem 
ersten Votum gesprochen. Ich würde es nämlich sehr 
bedauern, ihren weiteren engagierten Interventionen nicht 
mehr beiwohnen zu können. 
Nun zum Problem Streikverbot für Beamte: Das ist die 
zentrale Frage lm Rahmen des Artikels 6. Ich möchte 
zunächst einmal die Frage nach dem Stellenwert des Streik
verbotes für die Bediensteten des Bundes aufwerfen: Dieses 
Streikverbot hat im Rahmen der schweizerischen Öffentlich
keit einen hohen Stellenwert. Falls einmal der Versuch 
unternommen würde, wie Herr Piller offenbar vorschwebt, 
dieses Streikrecht aufzuheben, wage ich zu sagen, dass in 
einer Volksabstimmung rund zwei Drittel bis drei Viertel der 
Stimmberechtigten für die Aufrechterhaltung des Streikver
botes stimmen würden. 
Wir dürfen deshalb nichts unternehmen, um dieses Streik· 
verbot irgendwie zu unterlaufen. Durch den Einbezug von 
Artikel 6 in den «harten Kern» würden wir uns in diese 
Gefahrenzone begeben. Es wurde auf die Beispiele Bundes
republik Deutschland und Holland hingewiesen. Diese 
haben indessen mehr als fünf Artikel des harten Kerns 
angenommen. Das wird bei der Schweiz nicht der Fall sein. 
Denn das mindeste, was wir uns einhandeln würden, wäre 
gleich zu Beginn ein Tadel der unabhängigen Sachverstän
digen. Da möchte ich noch einmal daran erinnern, was 
Knmrni<:c,r.,,cnr,,c11;m,t Schönenberger mit Bezug auf die 

hat Es besteht durchaus die 
J:\cl,w,Ri7.@ri•!'lr:t1@_.:; Gericht diesen Artikel 6 

als unmittelbar anwendbar erklärt. 
Dann ist das unterlaufen! 
Der Bundesrat erklärt in der Botschaft, dass für diesen Fall 
die der Charta in Aussicht genommen werden 
sollte. wir sollten es gar nicht soweit 
kommen lassen. Wir müssten hier eine klare Politik befol-

Wir haben ein Streikverbot für Bedienstete des Bundes. 
haben es zu wir haben es nicht von aussen 

her zu relativieren. und können wir Artikel 6 
4 nicht annehmen. 
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sem Falle das Primat der Aussenpolitik gegenüber Erwägun
gen der Innenpolitik.» Ich würde meinen, wenn die schwei
zerischen ~nteressen es das Primat der Aussenpo
litik anzuerkennen, dann müssen wir das machen; aber hier 
sind die nicht erfüllt Denn es 
doch letztlich um eine Ein früherer 
EDA hat die Charta Jetzt soll sie einfach 

auch um den Preis gewagter int,eroretatlc>· 
nen. Ich zweifle, ob das ein Dienst an einer 
Aussenpolitik ist 
In Übereinstimmung mit dem Kommissionspräsidenten 
möchte ich Sie bitten, dass die Voraussetzun
gen für die Erfüllung des harten Kerns nicht gegeben sind. 

Piller: Ich möchte nochmals Herrn Ich 
habe gesagt, dass ich für 
Beamte bin, und es erstaunt er nur vom Streik-
recht der Beamten gesprochen hat und nicht auf die Ausse
rungen des Centre patronal einging. Das Centre patronal 
sagt in seiner Stellungnahme klar, dass es generell gegen 
das Streikrecht sei; und ich glaube, hier werden die Beam
ten einfach immer wieder vorgeschoben, um die Wahrheit 
zu überdecken. Man ist einfach gegen den Streik in der 
Schweiz. Die Gewerkschaften tun gut daran, dass sie mit 
aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass wir als letzte Mass
nahme das Streikrecht im privaten Sektor behalten wollen 
und müssen. 

Kündig: Auch wenn Herr Piller dauernd das Centre patronal 
zitiert, verzichte ich darauf, die gesamte Gewerkschafts
presse ebenfalls in diesem Saal zu zitieren. Ich stelle nur 
fest, dass die Aussprüche des Centre patronal hier nicht 
vertreten wurden. 
Wenn er zum Streikrecht eine Erklärung wünscht, so kann 
ich sie ihm gut und gerne geben: Nach meinem Dafürhalten 
hat man in der Schweiz das Recht zum Streiken, man hat 
aber auch das Recht zur Aussperrung. Das sind zwei gegen
läufige Rechte, die wir anerkennen müssen, solange nicht 
ein vertraglicher Zustand besteht, der diesen Streik für eine 
gewisse Zeit ausschliesst. Die meisten unserer Gesamtar
beitsverträge haben entsprechende Formulierungen. Das 
Streikrecht wird dabei etwas unterschiedlich relativiert, also 
hinsichtlich der relativen oder der absoluten Friedenspflicht. 
Aber ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass Streik in der 
schweizerischen Wirtschaft anerkannt wird, dass die andere 
Seite aber als Gegenmassnahme die logische Folgerung, 
nämlich die Aussperrung, in Betracht ziehen muss. 
Wenn er die Situation heute so schildert, dass die Arbeitge
ber nun als böse Knaben die Gelegenheit ausnützen und die 
Arbeitnehmer aufgrund der wirtschaftlichen Situation unter 
Druck setzen würden, dann wären das sicher Einzelfälle. Ich 
möchte hier als Gegendokument ganz klar feststellen, dass 
wir in der graphischen Branche, bei der wir keine einfachen 
Sozialpartnerbeziehungen pflegen, seit über einem 
bedauerlicherweise, keinen Gesamtarbeitsvertrag besitzen -
ich hoffe, dass er bald werden kann dass 
aber in dieser von sämtlichen 1300 Betrieben 
alle des .,.,,,,:,n1tarn,,it<:\t,::,1rtr<>t'lt::•<: 

und keine 
81:!1rAir,h präsentiert werden konnte. Ich 
auch einmal sehen und dass wir - von 1-1r17i:>1ta11,:,n aoc1es,e
hen - doch feststellen müssen, dass die Sozia.lo,:1rtr1ersct1aft 
und das Verhältnis in den Betrieben 
und ich möchte hoffen, dass die v,:,ran,tw,nrr, 

auch auf diesem bleibt 
Wenn Herr Piller das Problem der 
Gewerkschaft und der ,=,.n·1.:,n,r,,.,,n,,nr1,:,n 

Unternehmens aufwirft, so 
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Recht und in der Pflicht des Arbeitgebers sein kann, dass er 
sich diese Information beschafft. 
Ich wollte damit ein kleines schaffen. 

M. Aubert: J'aimerais dire quelques mots sur la orc1oc,s1t1on 
principale qui nous est faite la commission et 
aussi le vote tout a l'heure. 
En entendant le s'est deroule ce matin, eu le 
sentiment qu'il y avait varietes de «non». II y a d'un 
cöte les «non gais», de l'autre les «non tristes». 
D'un cöte il y a les «non» gais, satisfaits, je dirais presque 
epanouis, ceux qui repetent que la situation economique de 
la Suisse est plus prospere celle des autres pays, de 
ceux justement qui ont la charte; que nous avons 
moins de chömeurs que nous n'avons pas de 
le<;ons a recevoir, pas rapports a rendre, etc. Voila ce qui 
animait un bon nombre de discours. 
En regard, il y a des «non» qui sont tristes. Je sais bien que, 
pour le Conseil federal, il n'y a guere de difference entre un 
«non» gai et un «non» triste. lls ont finalement le meme 
poids. J'aimerais tout de meme expliquer mon «non» triste 
et j'espere qu'en revelant mon etat d'äme au chef du depar
tement, je lui apporterai quelque reconfort. 
Mon «non» est triste, parce que je trouverais normal que la 
Suisse puisse adherer a la Charte sociale. Cette charte n'est 
pas tres ambitieuse, elle ne fait que contenir des postulats 
sociaux tels qu'on les comprenait H y a un quart de siecle. 
Elle est encore moins ambitieuse si l'on pense a toutes les 
varietes d'adhesion qu'elle nous offre. Elle est realiste, puis
qu'elle ne donne pas de droits directement applicables en 
justice, mais se contente d'impartir des mandats aux legisla
teurs. M. Jagmetti a tres bien montre, dans le debatd'entree 
en matiere, la difference qu'il y a entre des droits fondamen
taux et des droits pretendument sociaux; il a montre que 
chez nous la politique sociale se falt par des mandats 
constitutionnels plutöt que par l'inscription de drplts direc
tement invocables devant les tribunaux. Mais, justement, la 
Charte sociale ne fait rien d'autre, eile se borne a donner des 
mandats aux legislateurs nationaux des Etats qui l'ont rati
fiee. 
Mon «non» est triste encore parce que je crois - a la 
difference de certains qui se sont exprimes ce matin - que 
mon pays, en tout cas dans le domaine qui nous occupe, 
n'est pas meilleur que les autres et que nous avons peut-etre 
des lec;ons a recevoir. 
Et pourtant ce sera «non», parce que, dans cette affaire, je 
n'arrive pas, du moins pour l'instant, a compter jusqu'a cinq. 
II nous faut cinq articles, M. Schönenberger nous l'a bien 
explique, d'ailleurs c'est notoire, et cinq integralement. Je 
peux compter jusqu'a trois: 1, 5, 16; je crois que personne 
ne contredit ce minimum. Le 19 n'entre pas en ligne de 
compte a cause de notre legislation sur le statut des etran
gers. Le 12 n'entre plus en ligne de compte depuis que nous 
avons vote la loi sur l'assurance-chömage. Peut-etre que 
c'est 1a nous avons foccasion. II reste les 
fameux et 13, voila ou il faut voila ou le Conseil 
federal a cherche. 
A la j'admettrais le 13; je pourrais donc 

cm;oc1s1t1oris accE,pt:ao1es. M. n'en est 
II nous a rappele tout a !'heure que la 

faire, en vertu du de comciet13nr:es 
des. 

faire dans la leqist.:itio interne. M. 
devait exercer cette faculte que natio
naux essentiels sont en cause. Pour ma part, je serais plus 

et je dirais que !a Confederation peut user de sa 
co1mp1enmc:e internationale toutes !es fois cela 



tre pou"r une conclusion juridique, je crois que ce 
article peut etre admis. 
Reste le II me manque et il manque a la plupart 
de ceux se sont II n'a pas a Mme 
Meier ni Piller, mais a aux autres: ne crois 
pas, a cause de l"interdiction de dans fonction 
publique. nous accepter l'article 6, 4• alinea. 
On me faut une declaration, que d'autres pays 
en ont une avant nous. Sans doute. ces 
autres avaient une certaine marge de reserve, ils pou-
vaient une dectaration, parce 
que cinq articles. Nous, nous sommes a la 
limite, nous retrancherions encore 1.1ue,~1u"' 
decJaratiOn. fl me serait "'"'trAm<l•mt>nt riAi::At1rAAhl"' 

ä la Charte sociale par la petite porte, en demandant une 
faveur. 
En conclusion, c'est avec tristesse vous recommande 
de ne pas approuver la Charte a supposer le 
non l'emporte, nous ne devons pas sortir de cette avec 
un soupir de soulagement, mais avec un sentiment de 
confusion, parce que nous avons dil constater 1984, 
l'etat de sa legislation ne a la d'adhe-
rer 8 Un dOCUment SOmme tOUfe mn,r!A1rA 

Masoni: Ich wollte an sich nur über das Problem des Streik
rechts sprechen, aber die allgemeinen Überlegungen von 
Kollege Aubert führen mich dazu, in Ergänzung zu dem, was 
bereits Kollege Jagmetti gesagt hat, auch etwas zu sagen 
über einen Aspekt, der eine gewisse Bedeutung hat: 
Wir kennen ja im Sozialrecht die Aufträge unserer Verfas
sung an den Gesetzgeber; die Befürworter der Ratifizierung 
betrachten die Sozialrechte, wovon in der Charta die Rede 
ist, als Aufträge der Verfassung an den Gesetzgeber und 
somit als zulässig und mit unserem Verfassungsrecht ver
einbar. So verstandene Sozialrechte riskieren jedoch in 
unserem konkreten System, mehr oder weniger eine Täu
schung zu bedeuten. Man weiss, dass bei uns der Gesetzge
ber eine grössere Freiheit hat als in anderen Ländern, diese 
Aufträge der Verfassung zu erfüllen, nicht zu erfüllen oder 
zu verschieben. Dazu weiss man noch, dass wir durch die 
Autonomie der Kantone einen grossen Raum haben, wo 
diese Aufträge der Verfassung unter Umständen keine 
Anwendung finden können. Weiter haben wir das Institut 
des Referendums. Durch das Referendum können auch 
Aufträge in der Verfassung, die noch keine Gesetzgebung 
haben, in der praktischen Anwendung gehemmt werden. 
Auch aus .diesen Gründen erscheinen diese Sozialrechte, 
wie sie in der Charta aufgestellt sind, mit unserem System 
als schwer vereinbar. 
Ich komme zum Streikrecht. Es freut mich zu hören, dass die 
Arbeitgeber das Streikrecht als solches praktisch nicht 
bestreiten. Eine Präzisierung ist hier angebracht Auf dem 
Gebiet der privatrechtlichen Verträge kennt unser Land 
ungefähr folgende rechtliche Lösung: Das Streikrecht ist in 
der Verfassung und der Praxis der Geri.chte nicht als ein 
su1:11ek:t111es Recht, als ein Grundrecht anerkannt Das heisst, 

kann unter Umständen durch das Gericht als 
au:sgEitei1t werden und die des Ver-

Andererseits wird Streik als 
nicht Wir kennen das 

Individualrecht, aber wir 
des Streikes. Das bedeutet, 

des in der Schweiz sehr 
nuanciert ist Weder auf der einen Seite das absolute 
Recht noch auf der anderen Seite das strafrechtliche Verbot. 
Das erscheint mir als Das führt dazu. dass die 
Arbeitskonflikte durch diese hA,lve·tisi:hA 
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lieh als absolutes Recht anerkannt ist; dort hat man Entwick-
lungen die wirklich nicht sehr ermunternd sind. 
Aber unsere heutige Lösung erscheint als mit 
Artikel 6 Absatz 4 der nicht vereinbar. Man 
wendet ein, das Streikrecht laut dieser Bestimmung sei nicht 
vereinbar: doch weil in unserem der Richter von Fall 
zu Fall entscheidet, ob der hatte 
oder nicht, würde 
anwendbar die sehr in der Ausle
gung sehr beeinflussen. Aus diesem Grunde kann ich eben 
diese mit unserem Recht nicht als 
vereinbar hA·trR,r:hlten 

Aus dieser komme ich zum Schluss: Wir haben 
die fünf des harten Kerns der Sozialcharta 
nicht, die wir anwenden und die somit die 
Genehmigung der Sozialcharta ror•htt·ort,,...,,n 

Schönenberger, Berichterstatter: Ich will nichts wiederho-
len, was ich bereits habe, Aber ich habe zwei Bemer-
kungen, eine an die von Frau Meier und die andere 
an diejenige von Herrn Piller. 
Frau Meier hat erklärt, das Ministerkomitee fasse die 
Beschlüsse in diesem Zusammenhang mit Empfehlungen 
an die Vertragsstaaten, sei also letztlich das zuständige 
Kontrollorgan. Das ist an sich richtig. Frau Meier hat aber 
weiter erklärt, das Ministerkomitee habe dem von der Bun
desrepublik Deutschland abgegebenen Vorbehalt zuge
stimmt Das ist falsch. Ich verweise ausdrücklich auf Ziffer 
223.3 der Botschaft (Seite 50 oben). Dort ist die ganze 
Angelegenheit über den Beamtenstreik in der Praxis der 
Kontrollorgane der Sozialcharta abgehandelt und dort 
heisst es ganz ausdrücklich: «Das Ministerkomitee als letzt
instanzliches Kontrollorgan hat sich zu dieser Frage bisher 
nie geäussert.» Der Ministerrat hat sich also ausge
schwiegen. 
Zu Herrn Piller: Sie haben die Sozialcharta zum Anlass 
genommen, um Ihr politisches Credo darzulegen. Das ist 
selbstverständlich Ihr gutes Recht, ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass die Kommission Artikel 1 als annehmbar 
erklärt. Es ändert auch nichts daran, dass die Ratifikation 
mit Mut überhaupt nichts zu tun hat, und es ändert auch 
nichts daran, dass die Einstellung eines einzelnen zum 
Streikrecht nochmals nichts zu tun hat mit der Ratifikation 
der Sozialcharta. Die Ratifikation ist aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich, weil die fünf Artikel des harten 
Kerns nicht vollumfänglich annehmbar sind. Das ist der 
wahre Grund, weshalb die Kommission Ihnen beantragt, die 
Charta nicht zu ratifizieren. 
Herr Bundesrat Aubert hat in seinem Eintretensvotum lie
benswürdigerweise Herrn Prof. Huber zitiert, und ich 
möchte Ihnen daher auch noch ein Zitat von Herrn Prof. Hu· 
ber zur Frage der Ratifikation der Sozialcharta zur Kenntnis 
bringen. Er hat in der Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Dr. Gerhard Winterberger geschrieben: «Der bald bevorste
hende Entscheid über die angefochtene und anfechtbare 
Ratifikation der Sozialcharta ist ihm (dem 
Jubilar, Anm. solcher 1-1Ai::nirnn 

Dazu kommt: Wirtschaft und Gesell-
schaft unseres wenn wir sie mit Stand und 
Zukunftsaussichten autochthoner schweizerischer Sozial-
politik vermutlich Vorteile in Einzelhei-
ten, im aber doch nicht internatio-
nalen dem er mit ist» Auch dies 
ist ein Zitat von Herrn Prof. Huber, und ich muss annehmen, 
dass er hier wird, nachdem er vorher auch von der 
anderen Seite zitiert worden ist. 

ne 
discutes, sont admls comme etant conformes a 
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notre et donc etre ratmes. · En ce qui 
concerne l'article rappellerai ce que 
je vous ai <fit dans mon introductif, a savoir ce que le 
Comite gouvernemental avait declare: «On ne saurait exiger 
de chacun des Etats concernes, dans Ja de reces-
sion economique que connaft qu'il 
maintienne le dynamisme et le continu 
requis par l'article de la charte," M. Piller 
notamment l'a l'article premier ne cree de droit 
tllU!V!Ll!Ut:t SUbjectif ä Uße place de travail f"IY(\fÄISÄ„ 

ree par Cela est clair, experts 
independants f'ont reconnu. ne s'oppose donc ä ce 

nous acceptions rarticle premier. 
ne m'atlarderai pas sur l'article 5- Droit syndical - que 

personne n'a discute et qui peut donc admis sans autre. 
J'en arrive ä l'article 6, dont les paragraphes 1, 2 et3 n'ont 

· donne lleu ä aucune et qui peuvent donc etre 
. a<::ceptes. La dlscussion a concerne plus particulierementle 
paragraphß 4 retatif au droit de greve. Je ne voudrais pas 
que l'on engage un debat entre employeurs- ou represen
tants des employeurs - et employes - ou representants des 
employes. Nous ne sommes pas ici pour manifester des 
preferences pour les uns ou pour tes autres. Nous devons 
objectivement remarquer-ce qui est d'ailfeurs admis egale
ment par M. Kiindig - que te droit de greve n'est pas interdit 
en Suisse par 1a legisfation. La greve est en principe autori
see et c'est ce qui nous fait dire que, sur !e plan des 
principes, la Suisse est parfaitement en mesure d'accepter 
te paragraphe 4 de f'article 6. 
Je m'expliquerai rapidement Vous savez qu'il -y a deux 
interdictions specifiques de recours a 1a greve dans notre 
legislation, cela a ete releve tout a !'heure: celle de l'artrcle 
357a, 2" alinea, du codedes obligattons, c'est-a-dire l'inter
dictlon de la greve dans des cas bien precis, ·par exemple 
pendant la duree d'une convention coHective; ensuite, l'in
terdiction de la greve pour les fonctionnaires (art 23 de la loi 
sur le statut des fonctionnaires). Ces deux interdictions 
demontrent bien que la greve n'est. pas interdite en Suisse 
de manieregenerale. Ce qui n'est pas interdit est autorise 
selon !'ordre juridique democratique et liberal de notre Etat 
de droit 
Nous avons developpe dans notre pays, avec un succes 
incontestable, et il taut en felicner tes partenaires sociaux. 
des methodes de reglement des conflits du travaH assez 
extraordinaires sur le plan corwentionnet et, subsidiaire
ment, sur le plan juridique - je voudrals rappeler ici fa 
creation et J' existence des offices de concUiation cantonaux 
et federaux. La ratification de la charte ne pourra stricte
ment rien changer ä cet etat de fait. 
Nous en venons au droit de greve des fonctionnaires. Je 
repeterai, pour la quatrieme fois ce qu'a dit Mme Josi Meier, 
a savoir que le Conseil federal n'a pas l'intention de recom
mander au Parfement ta suppression totale ou partielle de 
f'lnterdiction de la greve pour les fonctionnalreset employes 
de la Confederation prevue par. l'articfe 23 de ta foi. La 
ratification de ia charte ne changera absolument rten a cette 
interdiction, parce que la declaration interpretative faite par 
le Conseil federal a ete, comme on admise par le 
Comlte gouvernemental, meme si !es experts independants 
n'etaient pas d'accord avec ce demier. Notre decfaration 
interpretative a donc slmplement pour but de preclser que 
nous n'entendons etre lies que par l'interpretation du 
Comite gouvernemental. lci, je dirai taut de meme a M. 
Aubert que nous n'adherons pas a la Charte sociale par !a 

· ... petite porte» en faisant cette declaration interpretative. 
Je voudrais que vous vous referiez a la partie U de t'annexe 
de la charte qui dispose: «II est entendu que chaque partie 
contractante peut, en ce qui la concerne, regfementer J'.exer
cice du droit de greve par la loi, pourvu que toute autre 
restriction eventuelle a ce droit pulsse etre aux 
termes de l'article 31.» Chaque partie contractante peut 
regtementer l'exercice du droit de greve par la loi. C'est ce 
que nous avons fait en ce qui concerne les fonctionnaires et 
fe cas cite par le code des obtlgations. L' artrcle 31 pennet 
d'apporter au droit prevu dans la partie II de la charte des 
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restrictions, des Umitations prescrites par la loi, «qui sont 
necessaires, dans une societe democratique, pour garantir 
le respect des droits et des libertes d' autrui ou pour proteger 
!'ordre public, la securite nationale, la sante publique ou tes 
bonnes mceurs». Ce qui nous interesse plus specialement 
ce sont !es themes proteger f' ordre public et la securile 
nationale. H est notoire que le souci d'assurer le bon fonc
tiorinement des institutions democratiques de notre Etat 
concerne !'ordre La possibilite d' apporter des restric-
tions ou des lorsqu'il s'agit de proteger f'ordre 
pubfic et lasecurite nationale est donc expressement prevue 
par J'articfe 31 de la charte. Je croiS que ce principe n 'est mis 
en cause par personne, car si Ja declaration interpretative de 
la Republique federale d'Allemagne et des Pays-Bas a ete 
acc:ep•tee, eile ne f' a ete exprassement parce que ces 
deux pays avaient encore d' autres dispositions du 
noyau dur. Elle a ete acceptee dans son contenu. Pour notre 
part, nous avons entrepris des demarches aupres du Comite 
des ministres:, ainsi qu'aupres du secretaire generaf du Con
seil de l'Europe. Le Comite des ministres n'a formule 
aucune objection a l'egard de notre declaratlon et le secre
taire gerieral nous a assures qu' eile sera commtiniquee ä 
toutes !es parties contractantes, ce qui en confirme la rece
vabiJite formette. 
A l'article 13, relatif au droit a l'ässistance sociale et medi
cafe, on a parle du resuttat de la consuftation des cantons. 
les paragraphes 1 ä 3 n' entraiflent aucune discusslon et ne 
sont pas contestes; ils peuvent donc etre acceptes sans 
difficulte. Le seuf sur fequel vous avez engage le debat est le 
paragraphe 4 qui postule l'egalite de traitement entre Suisse 
et etrangers dans le domaine de l'assistance sociale et 
medlcale. 
Vous avez parte de la consultation qui a ete faite aupres des 
partis politiques et des organisations interessees, en 1978. 
Or, ta loi federale du 24 juin 1977 sur la competence en 
matiere d'assistance des personnes dans le besoin est 
entree en vigueur le 1"' janvier 1979, soit posterieurement ä 
la consultation entreprise aupres des gouvernements canto
naux. Cette loi a modifie la situation et cree, dans notre pays, 
les conditlons juridiques permettant ta reconnaissance du 
principede l'assistance «au lieu dedomicile», qui s'appfique 
egalement aux etrangers. Son article 20 prevoit eo effet que 
«les etrangers domiciHes en Suisse sont assistes par te 
canton de domicile, dans lamesure ou sa propre legislation, 
le droit federal ou des traites internationaux le prescrivent». 
Je refeverai encore l'existence du nouvel article 48 de 1a 
constitution federale ·gui stipute que «!es personnes dans le 
besoin sont assistees par le canton dans lequel etles sejour· 
nent. Les frais d'assistance sont a la charge du canton de 
domicite». 
Nous avons constate, au cours de cette consultation - ce 
n'est pas la Chambre des cantons qui pourra l'infirmer- que 
les cantoris, sans y etre obliges, assistent deja pratiquement 
tous les etrangers de maniere conforme ä l'article 13, para
graphe 4, de ta Charte sociale europeenne. D'autre part, 
cette disposition n'apporte aucune modification a la reparti
tion des competences entre Confederation et cantons dans 
le domaine de l'assistance aux etrangers. 
,-u,,_,.,., .. ., l'on admet que la pratique de nos cantons dans ce 

largement volontaire, correspond aux exigences 
~ rarticle 13, chiffe4, nous n'avons pas de raison de ne pas 
accepter cette disposition, partie du noyau dur .. De toute 
fa~, la Suisse devra töt ou tard, dans la mesure ou eile ne 
l'a pas fait, s'engager a pratiquer l'assistancepubfique 
selon les principes contenus dans la Convention euro· 
peenne d'assistance sociate et medicale, datant de 1953, et . 
que nous soumettrons a votre approbation, apres avoir 
consulte les cantons. 
Voila tes raisons pour Jesquelles nous estimons que cette 
disposition peut aussi etre acceptee. Enfin, l'article 16 n'a 
pas donne Heu a dlscussion et peut etre accepte. 
En conclusion, le Conseil tederal estime, en son äme et 
conscience - et non pas en usant de «trucs» ou de subter
fuges pour arriver au nombre de cinq - que les conditions 
d'acceptation des cinq dispositions que nous vous avons 



Petition 

proposees sont realisees. Je ne reviens pas, comme M. Au
bert l'a fait, sur les articles 12 et 19 qu'apres les decisions 
prises dans ce domaine nous avons renonce ä vous propo
ser Nous en avons parle dans le message auquel 
vous voudrez bien vous referer. 

Abstimmung - Vote 
Für den der Kommission 
Für den des Bundesrates 

Le president: Les articles 2 et 3 du 

Art. 1a 

29Stimmen 
12Stimmen 

d'arrete federal 

Die Sozialcharta ist in der Schweiz nicht unmit-
telbar anwendbar. 

Art. 2 
... gemäss Artikel 1 Absatz 1 und Artikel ·1a sowie unter 
Abgabe der ... 

Proposition Meier Josi 
Art. 1a 

La Charte sociale europeenne n'est pas directement appli
cable en Suisse. 

Art. 2 
... conformement aux articles premier, 1"' alinea, et 1a, en 
formulant ... 

Frau Meier Josi: Ich stelle einen Ordnungsantrag zum Ver
fahren: Ich bin der Meinung, dass wir die übrigen Punkte 
auch diskutieren müssen, und zwar deswegen, weil dieses 
Geschäft ja in zwei Räten behandelt wird. Wir sollten nicht 
abwarten, bis es vom Nationalrat zurückkommt. Wir haben 
hier auch zu den übrigen Punkten vorweg Stellung zu be· 
ziehen. 

Schönenberger, Berichterstatter: Ich beantrage Ihnen, den 
Ordnungsantrag von Frau Meier abzulehnen. Nachdem wir 
in Artikel 1 beschlossen haben, dass die Europäische Sozial
charta nicht genehmigt wird, erübrigt es sich, über den 
Zusatzantrag von Frau. Meier, aber auch über die Artikel 2 
und 3, noch zu diskutieren, denn die fallen nun so oder so 
dahin. 

M. Aubert, conseil!er federal: Le Conseil federal accepte la 
proposition de Mme Meier. 

Frau Meier Josi: Es geht im Augenblick nicht um den 
Sachantrag, sondern um einen Ordnungsantrag. 

Le presldent: Mme Meier presente une motion d'ordre. M. 
Schönenberger, de la commission, combat cette 
motion d'ordre. 

Abstimmung Vote 
Für den Ordnungsantrag Meier Josi 
Dagegen 

10Stimmen 
26Stimmen 

Le president: Nous sommes ici en presence d'un arrete 
federal que vos decisions successives ont reduit ä la seule 
phrase suivante: «Article La Charte sociale euro-

du 18 octobre n'est pas C'est 
cet arrete federal reduit je vous propose 

ver dans le cadre du vote sur re11se,mti1e. 

sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conself national 

29Stimmen 
11 Stimmen 
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Abschreibung - Classement 

Le president: Par son message, le Conseil federal nr<"ln,1"'"' 
le classement du postulat de la Commission des 
etrangeres 10.762, 1970, signature de la Charte sociale euro-

84.251 

«Association internationale contre la torture», 
Genf. Petition betreffend in Argentinien 
verschwundene Personen schweizerischer 
Nationalität 
«Association internationale contre la torture», 
Geneve. Petition concernant les personnes 
d'origine ou de nationalite suisse 
disparues en Argentine 

M. Muheim presente au nom de la Commission des affaires 
etrangeres le rapport ecrit suivant: 
Le 22 juin 1983, I' «Association internationale contre la tor
ture», qui a son siege a Geneve, a depose une petition visant 
principalement a obtenir l'envoi d'une commission parle
mentaire d'enquete en Argentine, qui avait pour mission de 
determiner le sort des personnes de nationafite ou d'origine 
suisse disparues dans ce pays et d'intervenir en leur faveur 
aupres des autorites. 
La requete a ete tout d'abord confiee a la Commission des 
petitions qui l'a par la suite transmise ä la Commission des 
affaires etrangeres en vertu du premier alinea de l'article 38 
du reglement du Conseil des Etats. 
1. Notre commissmn a convenu le 12 septembre 1983 
d'examiner la petition dans le but de faire tout ce qui est 
possible pour venir en aide ä nos compatriotes. Avant de 
prendre une decislon il fallait toutefois elucider ce qui suit: 
a. L'Assemblee federale est-elle habilitee ä constituer une 
teile commission d'enquete? 
b. Que peut faire le Departement des affaires etrangeres, de 
concert avec d'autres pays touches, pour exercer des pres
sions sur le gouvemement argentin? 
2. Notre commission a examine la petition ä nouveau lors 
de sa seance du 10 novembre 1983. Elle a conclu que la 
petition ne peut etre rei;ue dans sa forme actuelle car l'envoi 
d'une commission d'enquete afin d'intervenir en Argentine 
n'est pas possible, pour des motifs juridiques et politiques. 
Le Conseil federal a cependant ete prie de faire une fois de 
plus tout son par la voie des relations tradition
nelles, afin de venir en aide ä nos concitoyens ä la lumiere 
des renseignements les plus recents sur la situation en 

rn,,ntiin,:,. La commission a decide de laisser la petition en 
suspens en attendant la en temps utile d'un 
rapport sur les resultats demarches entreprises. 
3. Peu la seance susdite, nous avons appris 
secretaire d'Etat Probst avait ete 
federal d'asslster aux ceremonies du nouveau 

et qu'il prendrait contact ä cette occasion 
avec les personnes competentes au sujet de la requete des 
petitionnaires. Notre commission a connaissance le 
24 fevrier 1984 du rapport du d'Etat sur ses 
demarches en 
4. Notre commission est parvenue ä la conclusion suivante: 

Les doivent accorder toute !eur attention ä 
Le Suisses en t1rr1Ar1t1n,,, 

concerne Un pays soucieux droit et respect 
l'etre humain, comme rest Suisse, doit considerer tout 
acte de violence et de cruaute contre des individus comme 

que solt l'endroit ou il est commis. 

glenda.meli
Rectangle
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zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 1. Dezember 1987, Vormittag 
Mardi 1er decembre 1987, matin 

8.00 h 

Vorsitz - Presidence: Herr Reichling 

Präsident: Bevor wir das nächste Sachgeschäft behandeln, 
gebe ich Ihnen die Anträge der Fraktionspräsidentenkonfe
renz hinsichtlich Redezeitbeschränkung bekannt Die Frak
tionspräsidenten haben beschlossen, die bisherige Rege
lung beizubehalten. Die Fraktionssprecher haben fünfzehn 
Minuten, die Antragsteller zehn Minuten, die Diskussions
redner fünf Minuten Redezeit. Wird ein anderslautender 
Antrag gestellt? - Das ist nicht der Fall, Sie sind damit 
einverstanden. Wir kommen damit zum nächsten Geschäft 

83.049 

Europäische Sozialcharta 
Charte sociale europeenne 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 13. Juni 1983 (BBI II, 1241) 
Message et projet d'arrete du 13 juin 1983 (FF II, 1273) 

Beschluss des Ständerates vom 7. März 1984 
Decision du Conseil des Etats du 7 mars 1984 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Braunschweig 
Rückweisung der Vorlage an die Kommission 
mit dem Auftrag, die Bedeutung der Ratifikation der Euro
päischen Sozialcharta für die zukünftigen Beziehungen der 
Schweiz zur EG zu prüfen und abzuklären, ob sich für die 
Ausgestaltung des Nahverhältnisses zur EG die Ratifikation 
weiterer Artikel und Absätze der Charta aufdrängt 

Antrag Pini 
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, die politischen Auswirkungen einer Ratifi
kation bzw. Nichtratifikation der Europäischen Sozialcharta 
auf die Beziehungen Schweiz-Europäische Gemeinschaft 
abzuklären unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer all
fälligen Revision der Charta im Rahmen des Europarates. 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Braunschweig 
Renvoi du projet a la commission 
avec mandat d'etudier la portee de la ratification de la 
Charte sociale europeenne pour les relations futures de la 
Suisse avec la Communaute europeenne (CE), et d'exami
ner si la ratitication d'autres articles et alineas de la charte 
s'imposent en vue du resserrement des rapports avec la CE. 

tenir campte d'une 
dans le cadre institutionnel du Conseil de l'Europe. 

Präsident: Zu diesem Geschäft hat die Kommission gemäss 
Ratsreglement auch einen Berichterstatter der Minderheit 
bestimmt. Die Mehrheit und die Minderheit werden also 
durch je zwei Berichterstatter vertreten sein. 

Frau Morf, Berichterstatterin der Mehrheit: Zuallererst 
möchte ich Sie daran erinnern. und zwar mit einem Lob und 
einem Dank, dass Walter Renschler Präsident dieser Kom
mission war. Mit Sorgfalt, grosser Kenntnis und. man muss 
schon sagen, auch mit sehr viel Geduld hat er die äusserst 
langwierige Arbeit der nationalrät!ichen Kommission zur 
Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta geleitet Als 
Gewerkschafter und ehemaliges Mitglied der Schweizer 
Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Euro
parates war er seit langem praktisch und theoretisch mit 
allen Fragen der Sozialcharta und ihrem etwas komplizier
ten Verhältnis zur Schweiz vertraut Ich werde versuchen, 
ihn hier in der Schlussrunde so gut wie möglich zu ver
treten. 
Neben meiner Arbeit in dieser Kommission, hatte ich bereits 
als Vizepräsidentin des Europaratsausschusses Sozial
charta und als dreimalige Berichterstatterin zu den Kontroll
zyklen der Sozialcharta im Europarat Gelegenheit, mich mit 
dieser Materie zu befassen. Als Parlamentarier eines Mit
gliedslandes des Europarates wissen Sie ja, dass sich die 
Arbeit des Europarates weitgehend auf drei Säulen stützt, 
nämlich die Menschenrechtskonvention, die Sozialcharta 
und die Europäische Kulturkonvention. Die Sozialcharta ist 
heute von zwei Drittel der Mitgliedsländer - vor allem von 
allen der Schweiz punkto Sozialstandard vergleichbaren 
Ländern - ratifiziert worden. Vier Länder bereiten die Ratifi
zierung vor, und von den restlichen hofft man, dass sie auch 
bald imstande sein werden, diese zweite Säule des Europa
rates richtig zum Tragen zu bringen. Es sind sowohl sozial
politische als auch staatspolitische Gründe hinter dieser 
Hoffnung zu entdecken - sozialpolitisch, weil ohne eine 
solide wirtschaftliche und soziale Grundlage die Menschen
rechte, also die persönlichen und politischen Freiheits
rechte von Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, gar nicht 
wahrgenommen werden können; staatspolitische, weil das 
soziale Gefälle zwischen den europäischen Staaten nicht zu 
gross werden sollte. Sonst wäre bald einmal eine Gefähr
dung des innenpolitischen Klimas in Europa zu befürchten. 
Wenn die soziale Grundlage nicht stimmt, kann dies bei 
Individuen zu Kriminalisierung, bei Staaten zu politischer 
Extremisierung führen. 
Bevor ich darlege, was die Sozialcharta eigentlich ist, muss 
ich, nachdem im Vorfeld der heutigen Debatte schon die 
wildesten Behauptungen zu hören waren. zuerst einmal 
erklären, was sie nicht ist Sie ist kein Instrument, mit dem 
sogenannte «fremde Vögte» oder «fremde Richter», wie oft 
gedroht wird, uns Schweizern befehlen könnten, wie wir 
unsere Soziallandschaft zu gestalten hätten. Im Gegensatz 
zur Menschenrechtskonvention hat die Sozialcharta keine 
rechtssetzende Natur, sie schafft kein unmittelbares Recht 
Sie wurde auch nicht mit einer Entscheidungsinstanz verse
hen. an welche sich der einzelne mit einer Beschwerde oder 
einer wenden könnte. 
Es gibt Leute, die sich deshalb sogar fragen, warum man 
denn eine solche Sozialcharta erarbeitet habe. wenn sie 
doch keine Zähne hätte. Die einen sehen sie mehr als eine 
völkerrechtlich abgesicherte Willenskundgebung der ver
tragsabschliessenden Staaten zur harmonisierten Entwick
lung der Sozialrechte in Europa, die anderen hoffen. 
dadurch mit der Zeit einen Ueberblick über die soziale 
Topografie Europas zu gewinnen und einige Grundsätze für 
einen westeuropäischen Durchschnitt sozialer Grundrechte 

unabhängig 

sehr Zielsetzungen zeigen denn auch. 
wie sehr die welsche Arbeitgeberorganisation Centre Patro-
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nal danebenlag mit der Behauptung, die Sozialcharta sei 
eine Art völkerrechtlicher Vertrag in Form eines politischen 
Programms sozialistischer Inspiration. Jedermann weiss 
oder sollte wissen, dass es die damals durchwegs bürgerli
chen Regierungen von Frankreich, der Bundesrepublik 
Deutschland, Italiens, Hollands und Grossbritanniens 
waren, die 1962 die Sozialcharta unterzeichneten. 
Im Mai 1976 hat dann auch die 1963 dem Europarat 
tretene Schweiz die Sozialcharta unterzeichnet. Nicht 
ziert, aber unterzeichnet. Das Vernehmlassungsverfahren 
war bei den Kantonen zum Beispiel mit einigen Vorbehalten 
mehrheitlich positiv abgelaufen; 18 Kantone waren dafür. 
Von den Parteien war nur die freisinnige Partei klar dage
gen. Ausser den Arbeitgeberverbänden waren alle übrigen 
Verbände, vor allem auch die Frauenorganisationen, fast 
geschlossen für den Beitritt. Es ist sehr interessant, festzu
stellen, wie sich das Klima seither verändert hat, dachte man 
doch damals, einer Ratifizierung stehe nichts mehr im Weg. 
Was würde es zur Ratifizierung brauchen? Eine Ratifikation 
der Charta muss sich nicht gleich auf alle 19 in der Charta 
enthaltenen Grundrechte beziehen, denen je ein Artikel mit 
mehreren Absätzen gewidmet ist; insgesamt sind es 
72 Absätze. Es genügt, mindestens 10 Artikel oder 
45 Absätze zu ratifizieren. Allerdings nehmen sieben Artikel 
eine Sonderstellung ein; sie werden als obligatorischer Kern 
oder als harter Kern bezeichnet Von diesen sieben Artikeln 
gilt es, fünf vollumfänglich zu akzeptieren. Es handelt sich 
dabei um die sieben folgenden Grundrechte: Recht auf 
Arbeit, Vereinigungsrecht, Recht auf Kollektivverhandlun
gen, Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf Fürsorge, Recht 
der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen 
Schutz, Recht der Gastarbeiter und ihrer Familien auf 
Schutz und Beistand. 
Wie Sie aus der Aufzählung dieser Punkte sehen, handelt es 
sich bei der Sozialcharta um ein Vertragswerk im Interesse 
der Arbeitnehmer. Dass es heute in dem viel härteren sozia
len Klima als in den siebziger Jahren bei gewissen Arbeitge
bervertretern nicht auf eitel Freude stossen würde, war 
vorauszusehen. Nur fällt es schwer zu präzisieren, welches 
nun reale und welches irrationale Aengste der Gegner einer 
Ratifizierung sind. 
Allerdings dürfen auch die Hoffnungen der Befürworter 
nicht allzu hoch geschraubt werden. Denn zur Durchset
zung und Einhaltung gibt es ja nur ein sehr schwaches und 
erst noch sehr langsames Instrument, nämlich den Kontroll
zyklus, eine Art Auswertung der alle zwei Jahre eintreffen
den Berichte jener Mitgliedsländer, die ratifiziert haben. Ein 
unabhängiges Expertenkomitee und ein Regierungskomitee 
erstellen dazu je einen Bericht. Diese Berichte werden in der 
parlamentarischen Kommission für soziale und Gesund
heitsfragen des Europarates bzw. in deren Unterausschuss 
Sozialcharta behandelt und nach einer Debatte im Plenum 
als Bericht und Empfehlungen zuhanden des Ministerkomi
tees verabschiedet. Bei diesem Prozedere wird nicht einmal 
eine allgemeine Wertung beabsichtigt, sondern es wird 
schwerpunktmässig Stellung genommen zu gewissen Arti
keln, die vom unabhängigen Expertenkomitee herausge-

wurden; Artikel, deren in manchen Län-
dern noch einiger Verbesserung bedürfte und von anderen 
noch nicht ratifiziert worden sind, die aber einen besonde
ren aktuellen sozialen Stellenwert haben. 
Beim Bericht und bei den Empfehlungen zum 9. Kontrollzy-

den ich zurzeit im Europarat in Arbeit habe, geht es 
diesmal zum Beispiel um den Kinder- und Jugendschutz 
und um die «Gleicher-Lohn-für-gleichwertige-Arbeit»-The
matik, auf die Ratifikationsländer Oesterreich, 

Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Irland, 
und Spanien. Bei einem anderen 

Staaten 

wird bei diesen Arbeiten im Europarat 
wie verschieden die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Bedingungen in den Mitgliedsländern des Euro
parates sind und wie auch die politischen sich oft ändern 
können und dass darauf Rücksicht genommen werden 
sollte dass die Sozialcharta aber gerade deshalb so wich
tig ist, weil man durch den Kontrollzyklus einen besseren 
Ueberblick über jene sozialen europäischen Probleme 
bekommen kann, die den meisten Ländern gemeinsam sind, 
und dass auf diese Weise eher Lösungen für manche dieser 
Probleme gefunden werden können. Das im Vergleich zu 
anderen Teilen der Welt doch verhältnismässig hohe soziale 
Durchschnittsniveau Europas soll ja gehalten und wenn 
möglich noch verbessert werden. Parallel dazu verlaufen -
wie Sie wissen - ähnliche, sehr forcierte Bemühungen auch 
auf wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet 
Der Bundesrat schlägt in seiner Botschaft vor, 13 Artikel 
vollumfänglich, darunter fünf des harten Kerns, und noch 
25 Absätze der restlichen sechs Artikel zu ratifizieren, damit 
die Minimalbedingungen für den Beitritt erfüllt sind. 
Die Beratungen in der nationalrätlichen Kommission dauer
ten vom April 1984 bis zum Juli 1987, verbunden mit Exper
tenanhörungen in Strassburg und in Bern - teils informativ, 
teils mit Alibicharakter zur Bestätigung der eigenen Mei
nung. Sie wissen ja, wie das ist .... Es wurden auch Ergän
zungsberichte erstellt, und es wurden Stellungnahmen 
durch die Kantone eingeholt. Die umstrittenen Punkte betra
fen vor allem Artikel 6 Absatz 4, nämlich das Streikrecht 
(auch für das öffentliche Personal); dann war der Artikel 12 
Absatz 4 ebenfalls umstritten: soziale Sicherheit (auch für 
Gastarbeiter), und Artikel 13 Absatz 4: Recht auf Fürsorge in 
bezug auf die Gleichbehandlung von Gastarbeitern. 
Ich gehe hier noch nicht auf Pro und Kontra zu diesen 
Punkten ein. Es spart uns Zeit, wenn wir das nicht zweimal 
behandeln, weil wir bei der Behandlung der Anträge - die 
unsere eigentliche Detailberatung darstellt - ausreichend 
Gelegenheit haben, zu diesen Absätzen Stellung zu neh
men. Nur soviel sei dazu noch festgehalten: alle diesbezügli
chen Anträge wurden in der Kommission abgelehnt. Hinge
gen wurde mit 25 gegen O Stimmen bei einer Enthaltung 
beschlossen, dass die Ratifikation der Sozialcharta als 
staatspolitischer Schritt von grosser Bedeutung gemäss 
Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung dem fakultativen 
Staatsvertragsreferendum unterstellt werde. Die einen hoff
ten damit auf eine Gelegenheit, die Sozialchartaratifikation -
sollte sie in den eidgenössischen Räten akzeptiert werden -
doch noch zum Scheitern zu bringen, während die anderen 
in einer solchen Abstimmung eher eine willkommene Gele
genheit sehen, die europäische Zusammenarbeit auch im 
sozialen Bereich - parallel zu den aktuellen Bestrebungen 
im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich und bei 
der Annäherung zur EG - zur Sprache zu bringen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der bereinigte Bundesbe
schluss über die Genehmigung der Europäischen Sozial
charta mit 14 gegen 11 Stimmen bei einer Enthaltung ange
nommen. Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen 
also - dies sei vorausgenommen -, dem Bundesbeschluss 
zuzustimmen und aus der ursprünglich «heissen Kartoffel» 
nicht im nachhinein «kalten Kaffee» zu machen. Zweiflern 
sei die einer empfohlen: Gehören wir 
nach wie vor zu Europa oder gehören wir nicht mehr zu 
Europa? 
Jenen Zögerern, die sich noch nicht entschlossen haben, sei 
das kleine Gedicht von Kurt Marti empfohlen: «Wo kämen 
wir hin, wenn alle sagten: Wo kämen wir hin? Und niemand 
ginge. um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man 
ginge?,, 

Oarbellay, rapporteur de la majorite: 
qui 

qu'il 
peut citer essentiellement la Convention euro-

peenne des droits de l'homme. signee en 1950 l'annee 
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suivante donc, et la Charte sociale europeenne de 1961. 
D'emblee vous voyez la difference. Une annee pour la pre
miere, dix bonnes annees de discussions pour la deuxieme. 
Ceci provient essentiellement de la nature differente des 
choses. Des qu'on parle de droits fondamentaux, on peut se 
baser sur la Declaration universelle des droits de l'homme. 
on peut ensuite se fier aux constitutions des pays qui 
contiennent des articles se rapportant a ces droits. En ce qui 
concerne les droits sociaux, le probleme est different parce 

se rapporte directement aux Etats et non pas aux 
individus. Quant on parle de droit au travail, cela ne veut pas 
dire que chacun doit pouvoir faire valoir son droit devant 
une instance quelconque, cela veut dire que le pays a le 
devoir de tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que ses 
habitants aient du travaiL Le contröle est different lui aussi. 
Lorsqu'il s'agit de droits fondamentaux, chaque individu 
d'une partie contractante a le droit de plainte individuelle 
devant les instances de son Etat d'abord et devant les 
instances internationales ensuite. Le contröle est tout diffe
rent en ce qui concerne la Charte sociale. II existe - vous le 
savez - une obligation pour les pays qui ont signe la charte 
de presenter un rapport biennal. Ce rapport est adresse a un 
comite d'experts independants qui tire ses conclusions et 
les presente a un comite gouvernemental, puis a !'Assem
blee consultative. Ce sont ces deux instances qui presentent 
ensuite leur rapport avec leurs conclusions au Comite des 
ministres, seul habilite a prendre une decision sous forme 
de recommandation. 
Quelle est la position de la Suisse vis-a-vis de ce Conseil de 
l'Europe et de ses chartes et conventions? Elle a approuve 
en 1962 le statut du Conseil de l'Europe et adhere en meme 
temps a celui-ci. Elle s'engageait par cela a collaborer avec 
!es autres pays en vue d'une union plus etroite, a promou
voir les droits de l'homme, ainsi que les droits economiques 
et sociaux. En 1974, eile ratifie la Convention europeenne 
des droits de l'homme. En 1976, le Conseil federal, par son 
chef du Departement politique, M. Pierre Graber, signe la 
Charte sociale. En 1978, on ouvre Ja procedure de consulta
tion qui se terminera en 1980. Dix-huit cantons se pronon
cent en faveur de la ratification, cinq contre; trois des partis 
gouvernementaux pour, le Parti radical contre; six associa
tions ouvrieres pour, quatre associations patronales contre, 
en fonction des considerations qui ont ete enoncees ici par 
Mme Morf. En 1983, le message est pret et il est soumis aux 
Chambres; il tend a la ratification. 
Qu'est-ce que la Charte sociale? eile comprend cinq parties. 
D'abord une partie introductive, qui indique les objectifs 
generaux: dix-neuf droits a promouvoir. C'est une simple 
enumeration. La partie II reprend ces dix-neuf droits en 
consacrant un article a chacun d'eux et en precisant ce que 
sont ces droits. La partie III donne !es engagements des 
parties, la partie IV, les rapports a etablir et la maniere dont 
ils doivent etre traites, la partie V, !es derogations possibles, 
les restrictions et les applications dans les cas particuliers. 
Le noeud du probleme c'est, bien sür, les engagements. lls 
comprennent trois points: engagement general: essayer de 
realiser, de promouvoir le developpement economique et 

par ces droits. Ensuite, chaque partie contractante 
doit se considerer liee par cinq articles sur les sept que l'on 
appelle le noyau dur. Elle doit se considerer liee egalement 
par dix articles au total ou quarante-cinq alineas. La ques
tion qui se pose aujourd'hui, question tres serieuse, est: «La 
Suisse peut-elle ratifier cette charte? La Suisse doit-el!e 
ratifier cette charte?» II me semble tellement evident que, si 
la Suisse peut le faire, eile le doit le faire. C'est donc sur la 
premiere question simplement que je resterai. 
Quelle est notre pratique habituelle en ce domaine? Eh bien, 
jusqu'en 1969 nous n'avons signe et ratifie que les conven

notre eq,1s1;:1t1crn 

Alors la Suisse peut-elle adherer? Le Conseil federal dit oui. 
II a dit oui en 1976 en la signant et egalement en 1983 en 

presentant son message. Le Conseil des Etats, au mois de 
mars 1984, par 29 voix contre 12 a dit non. La commission se 
devait par consequent de se poser le probleme et de l'etu
dier tres a fond. Elle l'a fait. D'abord, eile s'est rendue a 
Strasbourg ou eile a entendu six experts. Ce n'etait point 
pour leur demander conseil, mais c'etait pour que nous 
puissions avoir une opinion serieuse sur la maniere dont les 
choses sont traitees. Les experts qui se sont prononces sur 
le röle du Comite des ministres, du Comite des experts, du 
Comite gouvernemental, tous nous ont donne l'impression 
que la Suisse serait bien regue si eile demandait de pouvoir 
ratifier cette convention. Nous avons aussi, specialement a 
cause du noyau dur demande a quatre experts de se 
prononcer. Nous avons entendu MM. Berenstein, Zanetti, 
Grisel; le professeur Huber nous a remis, lui, un rapport 
ecrit. MM. Berenstein et Zanetti nous disent que nous pou
vons ratifier la charte sans probleme; M. Grisel nous dit qu'il 
y a trop d'inconnues juridiques et que nous ne remplissons 
pas toutes les conditions pour le faire; quant a M. Huber, il 
s'est montre tres reserve. Le probleme - je vous l'ai dit -
c'est le noyau dur. Nous devons ratifier cinq des sept articles 
de ce noyau. Trois ne posent pas de problemes, je ne m'y 
arreterai donc pas, il s'agit des articles 1 (Droit au travail), 
5 (Droit syndical), et 16 (Droit de la famille), qui sont 
acceptes par tout le monde. L'article 19, qui prevoit les 
droits des travailleurs migrants et de leur famille, ne pose 
pas de probleme non plus, mais en sens inverse; chacun 
s'accorde a reconna1tre que selon notre legislation nous ne 
pouvons pas nous considerer lies par cet article puisque 
nous ne reconnaissons pas le rapprochement familial pour 
!es saisonniers. Restent les articles 6 (Droit a la negociation 
collective), 12 (Droit a la securite sociale), et 13 (Droit a 
l'assistance sociale et medicale). Ces trois articles ne posent 
pas de probleme pour leurs trois premiers alineas, c'est 
chaque fois l'alinea 4 qui est en discussion. A l'article 6, cet 
alinea 4 concerne le droit de greve. L'article 6, relatif a la 
negociation collective, stipule que «le droit des travailleurs 
et des employeurs a des actions collectives en cas de conflit 
d'interet, y compris le droit de greve - c'est le mot clef - est 
reconnu sous reserve des obligations qui pourraient resulter 
des conventions collectives en vigueur». Or, vous le savez, 
notre loi interdit la greve aux fonctionnaires de la Confede
ration et la plupart des cantons connaissent la meme restric
tion. Nous pouvons dire, par consequent, que le droit de 
greve n'est pas universellement reconnu, en sorte que nous 
ne pouvons pas accepter cet article. 
Les experts, MM. Berenstein et Zanetti, sont beaucoup plus 
nuances et disent: «Dans cet alinea 4, on precise bien que 
c'est sous reserve des conventions collectives». Or, chacun 
sait qu'en Suisse la convention collective garantit soit la 
paix absolue, soit la paix relative du travail, c'est-a-dire que 
les ouvriers ont eux-memes accepte, en signant ces conven
tions, de renoncer librement au droit de greve. Pour les 
fonctionnaires, !es conventions collectives n'existent pas et 
sont remplacees par la loi. Ce que !es autres employes 
peuvent faire dans les conventions collectives se concretise, 
pour les fonctionnaires, discussion paritaire 
ment, dans la loi. On par consequent pouvoir 
admettre cette restriction. II est d'autant plus facile de consi
derer le probleme sous cet angle que l'article 31 le prevoit 
expressement, il prevoit ces exceptions qui peuvent etre 
reglees par la loi. On peut admettre cet article 6, alinea 4, 
puisque trois pays au moins. qui ont ratifie la convention, 
connaissent l'interdiction du droit de greve pour leurs fonc
tionnaires. II s'agit des Pays-Bas. qui ont fait une declaration 
interpretative, du Danemark, et de federale. 
Le Conseil federal accepte donc cet article et propose de 

fait 

ceux autres parties contractan-
pratiquement tous les cantons accor-
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dent l'assistance aux etrangers. Certains demandent ensuite 
le remboursement de leurs frais. II faudrait y renoncer. 
D'autres ont des dispositions qui permettent l'expulsion des 
personnes qui risqueraient de tomber dans l'assistance, 
mais tres peu la pratiquent; il faudrait egalement y renoncer. 
II s'agirait ici de modifications mineures, tres faciles a appor
ter. Le Conseil federal propose de retenir cet artic!e. 
En revanche, en ce qui concerne !'article 12, alinea 4, re!atif 
au droit a la securite sociale, nous devons assurer par des 
mesures et notamment des accords bilateraux ou multilate
raux Je maintien des prestations sociales, y compris le 
service de ces prestations sociales a !'etranger. Le Conseil 
federal et les deux experts reserves pensent que nous ne 
pouvons pas admettre cet article puisque nous n'exportons 
pas nos prestations de chömage. M. Berenstein dit, lui, qu'il 
n'est pas essentiel d'exporter les prestations de chömage 
mais qu'il est essentiel de traiter de la meme fa<;on !es 
ressortissants du pays et les ressortissants des autres par
ties contractantes. Or, en ce domaine, nous avons des 
conventions avec dix-huit Etats. Pour ces pays-!a, le pro
bleme est donc regle. II reste a regler !e probleme de 
l'lrlande, de l'lslande et de Chypre. Avec l'lrlande, on pour
rait aisement conclure un accord semblable a celui qui 
existe avec les autres Etats; avec Chypre et l'lslande ce ne 
serait meme pas necessaire, aux yeux des experts, puisqu'il 
n'y a pratiquement aucun flux migratoire entre ces deux 
pays et le nötre. 
Les avis des experts sont toujours, comme il se doit, tres 
divergents, si bien que nous n'etions guere plus avances. 
Nous avons poursuivi notre discussion et nous avons en un 
premier temps demande au Conseil federal de nous presen
ter un rapport complementaire sur les articles 12 et 13, 
alineas 4, estimant que si nous pouvions aussi admettre 
l'article 12 nous aurions un avantage certain: nous accepte
rions six articles au lieu de cinq et la declaration interpre
tative aurait moins d'importance. Le Conseil federal nous a 
remis son avis. II restait sur ses positions, persistant a 
penser qu'il faut accepter l'article 13, alinea 4, et refuser 
l'article 12, alinea 4, a cause de la loi sur l'assurance-chö
rnage et de la non-exportation des prestations. Nous lui 
avons alors demande d'expliquer aux cantons - qui sont 
directement concernes - sa position quant a l'article 13, 
alinea 4, ce qui a ete fait. Les cantons ont donne leur accord 
a cet article avec, toutefois, un certain nombre de reti
cences. 
Le moment de la decision etait venu. Nous devions nous 
prononcer sur les articles proposes par le Conseil federal, a 
savoir les articles 1, 5, 6, 13 et 16. La commission a etudie ce 
probleme, en fonction notamment de son importance dans 
la construction de l'Europe. Nous parlons depuis des decen
nies de faire l'Europe, nous n'avons pas eu la possibilite, 
pour des raisons politiques, d'adherer a la Communaute 
economique europeenne, et nous voyons aujourd'hui les 
problemes qui se posent en fonction des dispositions qui 
seront prises, l'Acte unique, le marche integre de 1992. Nous 
estimons ne pas pouvoir adherer a la Communaute, mais 
nous devons essayer de faire tous les pas possibles pour 

rapprocher autant qu'il se peut de l'Europe. quelles 
sont nos deux relations essentielles avec l'Europe? D'abord 
l'AELE qui a retreci comme «peau de chagrin» et qui dimi
nuera encore. Son importance devient donc toute relative. 
Nous faisons partie du Conseil de l'Europe. C'est la seule 
occasion que nous ayons officiellement de rencontrer !es 
pays qui font partie de cette Communaute europeenne. 
Faisons-nous partie du Conseil de l'Europe pour en etre 
membre passif ou membre actif? Je pense, personnelle
ment, et la majorite de la commission avec moi, que nous 
devons etre membre actif. II a pas d'inconvenient majeur, 

ratification n'est soumise, de fait, ni au referendum obliga
toire ni au referendum facultatif. En revanche, vu son impor
tance, que nous estimons primordiale, nous avons decide, 
en vertu de l'alinea 4 de l'article 89, de soumettre cette 
ratification au referendum facultatif. Nous reviendrons sur 
ce probleme, et sur d'autres d'ailleurs, dans la discussion de 
detail. Pour aujourd'hui, je vous invite instamment a voter 
l'entree en matiere. Je dirai encore un tout petit mot: nous 
avons commence, hier, la 43e !egislature qui sera marquee 
de toute evidence d'une maniere importante par nos rela
tions avec l'Europe. Ne commern;:ons pas par dire non a 

Weber-Schwyz, Berichterstatter der Minderheit: Der 
Ursprung der Europäischen Sozialcharta geht bis in die 
Mitte der fünfziger Jahre zurück, an den Beginn des wirt
schaftlichen Aufschwungs in Europa. In der nachfolgenden 
Wachstumseuphorie wurden die sozialpolitischen Möglich
keiten als fast unbegrenzt betrachtet. Als die Sozialcharta 
anno 1961 durch die Mitglieder des Europarates beschlos
sen wurde, mag eine minimale Angleichung der Sozialge
setzgebungen in den zum Teil noch rückständigen Vertrags
staaten ein achtenswertes Ziel gewesen sein. 
Heute haben wir über die Ratifizierung zu befinden, eigent
lich mit verkehrtem Ablauf des Drehbuchs. Voreilig wurde 
die Charta 1976 durch den Bundesrat unterzeichnet. Erst 
1978 kam man doch noch zur Einsicht, dass die Durchfüh
rung eines Vernehmlassungsverfahrens wichtig wäre. Die 
Auswertung ergab erhebliche Widerstände gegen die 
Uebemahme von europäischen Sozialrechten, die mit der 
schweizerischen Tradition und Rechtsauffassung nicht im 
Einklang stehen. 
Aus diesen Gründen hat der Bundesrat auch lange gezögert, 
dem Parlament die Ratifikation dieses internationalen Ver
trages zu beantragen. Erst 1983 wurde die entsprechende 
Botschaft den Räten zugeleitet. Der Ständerat hat als Erstrat 
am 7. März 1984 die Ratifikation mit 29 zu 11 Stimmen in der 
Gesamtabstimmung abgelehnt. 
Die Europäische Sozialcharta ist ein völkerrechtlicher Ver
trag, der zulasten der ratifizierenden Staaten Verpflichtun
gen schafft, welchen nachzukommen ist Sie stellt also nicht 
nur eine Absichtserklärung oder einen Wunschkatalog von 
Sozialforderungen dar. Sie ist eine völkerrechtlich abgesi
cherte Verpflichtung zur dynamischen Fortentwicklung der 
Sozialrechte. Die Sozialcharta hat zwar nicht, wie es im 
Jargon heisst, «Self-executing»-Charakter, oder zu Deutsch: 
sie führt nicht zu direkt klagbaren Rechten. Bereits 1978 
aber hat die Parlamentarierversammlung des Europarates 
vorgeschlagen, vier Sozialrechte in den Rang von Men
schenrechten zu erheben, sie der Menschenrechtskonven
tion anzugliedern und damit zu klagbaren Rechten zu 
machen. Das Vertragswerk wirft also ernsthafte Grundsatz
probleme bei Bund, Kantonen und Gemeinden auf. «Die 
Sozialcharta will in Bereiche eingreifen, die wesentlich dem 
nationalen und kantonalen Recht vorbehalten sind», sagt 
Professor Grisel. Die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit 
könnte somit in manchen Bereichen der Sozialgesetzge-

an,oei,etzt oder gar werden. 
In 19 werden durch Konkretisierung und Auslegung 
die Ziele und Inhalte festgelegt. Bund und Kantone könnten 
also nur noch unerheblich davon abweichen. Nach Arti
kel 36 kann überdies jedes Mitglied des Europarates jeder
zeit Aenderungen der Charta vorschlagen. Heute wissen wir 
mit Mühe und Not, wo man beginnt, aber nicht, wo man 
aufhört. 
Die Denkweise und Grundabsichten kommen in verschiede
nen Teilen der Charta zum Ausdruck. 
Teil «Die Vertragsparteien sind 

durch 
und Absätzen festgelegten Verpflichtungen 

den.» Als Beispiel sei Artikel 12 Absatz 3 erwähnt: "····, sich 
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zu bemühen, das System der Sozialen Sicherheit fortschrei
tend auf einen höheren Stand zu bringen,» 
Teil III: Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich, minde
stens fünf der sieben Kernartikel als für sich bindend anzu
sehen und sie mit allen geeigneten Mitteln verfolgen, 
Teil IV: Die Sozialcharta enthält bekanntlich 72 Sozialnor
men, und alle zwei Jahre wäre dem Ministerkomitee über die 
Anwendung der angenommenen Bestimmungen Bericht zu 
erstatten. Auch zu den nicht angenommenen Artikeln ist in 
festzulegenden Abständen zu berichten. Vor einer europäi
schen Oberbehörde müsste also der Bundesrat Rechen
schaft ablegen, was er getan oder unterlassen hat Minister
komitee und Sachverständigenausschuss können zwar 
keine Sanktionen aussprechen, sondern nur Empfehlungen 
abgeben. Dies kann aber immerhin zu moralischen Ankla
gen führen. Der Bundesrat hätte sich also sogar dann im 
Ausland zu rechtfertigen, wenn ein Volksentscheid zu 
anderslautenden Schlüssen führt. 
Zu den Kernartikeln der Sozialcharta: Hauptpunkt unserer 
Beratungen wird die Beurteilung der Kernartikel sein. Von 
den 19 Grundrechten werden 7 dem obligatorischen «har
ten Kern» zugeordnet. Im Zeitpunkt der Ratifikation wären 
mindestens 5 Kernartikel zu gewährleisten. Die Kommis
sionsminderheit ist der Ueberzeugung, dass nur 3 Kernarti
keln ohne Bedenken zugestimmt werden kann, da sie heute 
schon durch unsere Gesetzgebung abgedeckt sind. Bereits 
aus formellen Gründen erachten wir deshalb die Sozial
charta als nicht ratifizierbar. 
Bei den Artikeln 1, 5 und 16 hat die Kommissionsminderheit 
- wie bereits ausgeführt wurde - keine Einwendungen zu 
machen. Diesen kann zugestimmt werden. 
Bevor ich aber zu den umstrittenen Punkten unserer 
Debatte gelange, erwähne ich der Vollständigkeit halber 
jene Artikel, die von Bundesrat und Kommission nicht voll
umfänglich angenommen werden können und demzufolge 
entfallen müssen: Artikel 12, das Recht auf soziale Sicher
heit, weil es sich hier um weitgehende und umfangreiche 
Probleme des Leistungsexports bei Sozialversicherungen 
und der Kontrolle der Berechtigten im Ausland handelt. 
Bei Artikel 19 geht es um das Recht der Wanderarbeitneh
mer. Hier gibt es umfangreiche Probleme, und deshalb 
können wir hier nicht zustimmen. 
Damit gelangen wir zu den umstrittenen Kernartikeln, wo 
zwischen Mehrheit und Minderheit Ihrer Kommission grund
sätzliche Meinungsverschiedenheiten bestehen. 
Zu Artikel 6, das Recht auf Kollektivverhandlungen, beste
hen bei den Absätzen 1 bis 3 keine Einwendungen. 
Erhebliche Bedenken hat die Kommissionsminderheit bei 
der integralen Anerkennung des Streikrechtes gemäss 
Absatz 4. Der Bundesrat hat selber und zu Recht den Wider
spruch zum Beamtenstreikrecht erkannt Er versucht, die 
Klippe mit einer auslegenden Erklärung im Bundesbe
schluss zu umgehen. Unsere Abklärungen haben ergeben, 
dass der Sachverständigenrat auf integraler Annahme von 
fünf Kernartikeln beharrt, dass also eine Interpretationser
klärung nicht angenommen würde. Der Vergleich mit der 

Deutschland hilft überdies nicht weiter, weil 
Deutschland fünf Kernartikel voll 

angenommen und ratifiziert wurden und zusätzlich ein Vor
behalt zum Beamtenstreikrecht deponiert worden ist Dieser 
briefliche Vorbehalt wurde übrigens bis heute in Strassburg 
offiziell noch nicht zur Kenntnis genommen. Ein Verlangen 
nach offizieller Auslegung durch den Ministerrat müsste 
überdies als anmassend und nicht sehr diplomatisch emp
funden werden. Man muss nun den Mut haben, diesem 
Artikel 6 die vollumtängliche zu geben und 
damit die innerstaatliche 

schiedenheit hinsichtlich der Zielsetzungen. rich
ten sich die Einwendungen gegen die Anerkennung von 

Absatz 4. Hier wird sogar auf das europäische Fürsorgeab
kommen verwiesen, das die Schweiz bis heute - vermutlich 
aus guten Gründen nicht unterzeichnet hat Eine etwas 
oberflächlich gehaltene Zusatzumfrage bei den Kantonen 
hat zwar ergeben, dass man bis heute freiwillig mehr leistet, 
als es die Strassburger Normen vorsehen. Dies gilt aber nur 
für normale Verhältnisse; denn bei ausserordentlichen 
Zuwandererströmen müssten sich die Kantone den verän
derten Verhältnissen anpassen können. Es ist eine aner
kannte Tatsache, dass der Perfektionismus sozialer Gesetz
gebungen und Zielsetzungen den Zustrom leidender und 
bedrohter Menschen aus weniger gut versorgten Vertrags
staaten erhöht Ich zitiere hier als Beispiel die Zuwanderer 
aus der Türkei in die Bundesrepublik Deutschland. 
In Absatz 4 geht es im wesentlichen um Regelungen der 
Fürsorge nach dem Wohnsitzprinzip, es geht um Heimschaf
fungsmöglichkeiten und um Rückerstattung von Fürsorge
leistungen. Wir dürfen nicht ausser acht lassen, dass in 
unserem lande die Fürsorge nicht nur von den Kantonen, 
sondern auch von den Gemeinden und privaten Organisa
tionen mitgetragen wird. Bei Annahme von Artikel 13 
Absatz 4 würde eintreffen, was ein hoher Beamter aus der 
ständigen Entourage unseres Aussenministers noch 1983 in 
einem Referat ausgeführt hat Bei der Suche nach haltbaren 
Kernartikeln hat er zwar anscheinend unterdessen die Mei
nung geändert. Ich zitiere ihn trotzdem: «Der Bund müsste 
die Kantone verpflichten, etwas zu tun, was sie bereits in 
eigener Kompetenz freiwillig tun. Die finanziellen Konse
quenzen dieser Verpflichtung würden dabei kaum ins 
Gewicht fallen. Eine solche Verpflichtung würde aber einen 
Eingriff des Bundes in den Kompetenzbereich der Kantone 
bilden. Ich brauche Ihnen wohl nicht lange zu erklären, 
warum dies politische Fragen aufwerfen würde.» 
Die Kommission hat die Ratifikation von Artikel 13 Absatz 4 
anfänglich mit 12 zu 11 Stimmen abgelehnt. Nach einem 
Rückkommensantrag und dem Auffinden von zwei abwe
senden Kommissionsmitgliedern wurde sodann mit 13 zu 12 
Stimmen die Annahme des Artikels beschlossen. Bei 
genauer Betrachtungsweise würde also die Kommissions
mehrheit dem Rat die Ratifikation von etwa viereinhalb 
Kernartikeln empfehlen und gleichzeitig mit einer auslegen
den Erklärung zum Beamtenstreikrecht aufwarten. 
Die Kommissionsminderheit, für die ich hier als Sprecher 
amte, kann nur den Kernartikeln 1, 5 und 16 zustimmen. 
Weil wir die Artikel 6 und 13 als nicht vollumfänglich 
annehmbar erachten, kann demzufolge die Europäische 
Sozialcharta nicht ratifiziert werden. 
Ich habe keine weiteren Ausführungen zu unserem Antrag in 
der Kommission auf Unterstellung unter das fakultative 
Staatsvertragsreferendum zu machen. Auch die Befürworter 
der Charta haben ohne Opposition dieser Unterstellung 
zugestimmt 
Gestatten Sie mir abschliessend einige allgemeine Betrach
tungen zur Sozialcharta. Man kann dieses internationale 
Vertragswerk grundsätzlich aus zwei verschiedenen Blick
winkeln befürworten oder ablehnen. Zuerst die formellen 

Unsere Bedenken gründen auf der traditio
nellen der Schweiz bei der Erfüllung von 
Staatsverträgen. Wir empfinden den offenen und unklaren 
Charakter der Charta als Anlass zur Vorsicht Das vorgese
hene Kontrollsystem kann dazu führen, dass sich die 
Schweiz ausländischen Druckmöglichkeiten auf die innere 
Gesetzgebung ausliefert. Die offen proklamierten Absichten 
zur dynamischen Fortentwicklung der Sozialcharta können 
dereinst zu klagbaren Rechten führen. Professor Zanetti hat 
es noch deutlicher gesagt, als er ausführte: «Es gibt auch 
die Dynamik der Interpretation." Bereits 1978 hat sich 
zudem die Parlamentarische 

kel eher als auf hohem Seil. Unser 
Wille zur Vertragstreue erscheint somit nicht glaubwürdiger. 
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Schliesslich mache ich auch grundsätzliche Ueberlegun
gen. Die Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta käme 
sogar einer Proklamation gleich, die Schweiz hätte sozialen 
Nachholbedarf im Vergleich zu den Vertragsländern. Die 
Ratifizierung der Charta wäre auch eine Preisgabe der bis
herigen Ausgewogenheit zwischen sozialem Fortschritt und 
wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Zum Idealzustand eines Lan
des gehören nicht nur die Sozialrechte und die Sozialwerke, 
sondern auch das Umfeld und die innenpolitische 
und Stabilität. 
Mit Blick auf unseren Staatsaufbau würde der Föderalismus 
in vielen Bereichen in Frage Statt alle Lösungen von 
unten nach oben zu suchen, wie es schweizerische Tradi
tion ist, stünden wir künftig einem Weisungsfluss von 
Strassburg nach unten gegenüber. Es ist auch der Verdacht 
nicht von der Hand zu weisen, dass vom Volk verworfene 
Forderungen über das Vehikel Sozialcharta durchgesetzt 
würden. Damit würde Landesrecht indirekt abgeändert und 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren umgangen. 
Der schweizerische Sozialstaat hat einen Stand erreicht, um 
den uns alle beneiden. Es geht bei uns heute um die Konso
lidierung und um die Ausrichtung auf die wirklichen Bedürf
nisse der Sozialpolitik. Mit einem Beitritt zur Europäischen 
SQ7'.ialcharta würden wir in sozial zurückgebliebenen Län
dern nur falsche Hoffnungen wecken. Ein Nein zur Sozial
charta ist aber keine Absage an die Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Gemeinschaft. Es ist auch keine Absage an 
bestmögliche soziale Sicherheit. 
Damit empfehle ich Ihnen, die Artikel 1, 5 und 16 zu geneh
migen und demzufolge die Sozialcharta nicht zu ratifizieren. 

M. Jeanneret, rapporteur de la minorite: L'importance du 
sujet dont nous parlons a amene votre commission a faire 
exceptionnel!ement appel a l'article 20, alinea 5, du Regle
ment du Conseil national, qui prevoit qu'en cas de diver
gences de vues generales, la commission peut designer un 
rapporteur de minorite. Le soussigne presente donc le rap
port de minorite en langue fran9aise car il a, en seance de 
commission, depose les memes propositions que M. Weber
Schwyz. 
En effet, les divergences profondes, qui se dessinent entre le 
Conseil federal et le Conseil des Etats et a l'interieur de la 
commission du Conseil national, attestent a l'evidence com
bien la ratification eventuelle de la Charte sociale euro
peenne pose de questions delicates, a fortiori si le peuple 
devait etre appele a se prononcer, comme le suggere votre 
commission, en cas d'acceptation par !es deux conseils. II 
n'est que d'insister sur les longueurs et !es hesitations qui 
caracterisent constamment la poursuite de l'etude de ce 
dossier. Votre commission a commence ses travaux, il y a 
pres de quatre ans, alors que la Charte a ete signee par la 
Suisse, il y a plus de dix ans, et que cet instrument europeen 
a ete elabore en 1961. Les atermoiements du Conseil federal 
y sont aussi pour beaucoup, lui, qui en l'espece, a ete 
regulierement partage par deux sentiments, d'une part, aller 
de l'avant et d'autre part, tenir compte des necessites de la 
realite institutionnelle et sociale 

cadre de 29 membres, juste-
ment la delicatesse du sujet, le vote positif n'a ete acquis 
que par 14 voix contre 11 et avec une abstention. !I y avait 
des absences. Tout cela pour dire que la position de la 
minorite ne l'est qu'en apparence car elle est majoritaire au 
Conseil des Etats, 29 voix contre 11, et qu 'eile le serait sans 
doute devant le souverain. 
La these de l'autre Chambre, ä laquelle nous souscrivons 
sans reserve, se resume de la maniere suivante. Premiere

il convient d'entrer en matiere. Deuxiemement, il faut 
ratification. Troisiemement, si 

quement 

Sur le terrain juridique, nous nous appuyons sur les theses 
developpees par deux eminents professeurs de droit public 
de Suisse romande, MM. Jean-Fran9ois Aubert et Etienne 
Grisel, le premier qui s'est exprime le 7 mars 1984 devant le 
Conseil des Etats et le second comme expert devant la 
commission du Conseil national, le 5 septembre de la meme 
annee. M. Aubert a surtout insiste sur l'impossibilite, pour la 
Confederation, de ratifier parce que son ordre juridique ne 
lui permet pas de souscrire au minimum indispensable de 
cinq articles. Quant ä M. Grisel, il a demontre que la ratifica
tion etait impensable au vu des rapports dans le cas d'es
pece entre un traite international et le droit interne suisse. 
Commern;:ons par ce que l'on denomme le noyau dur, pro
bleme dont les autres rapporteurs ont dejä longuement 
debattu. Pour accepter la Charte, une partie contractante 
doit se considerer comme liee par un nombre minimum 
d'articles et de paragraphes qu'elle a elle-meme choisis 
parmi les dispositions de la deuxieme partie de la Charte. 
Sept articles sont ainsi particulierement importants et cinq 
parmi ceux-ci doivent etre obligatoirement acceptes. II 
s'agit, on l'a dit, des articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19, ce qui fait 
sept articles. Parmi ceux proposes par le Conseil federal, les 
articles 1, 5 et 16 ne donnent pas lieu a controverse, soit ie 
droit au travail, ie droit syndicai et le droit de ia famille a une 
protection sociale, juridique et economique. L'article 19, 
relatif au droit des travailleurs migrants et de leur famille a la 
protection et a l'assistance, aux dires du gouvernement lui
meme, ne peut etre approuve, ce que chacun admet, a 
cause de notre legislation sur le statut des etrangers. 
Quanta l'article 12, au vu de son paragraphe 4, de l'aveu du 
Conseil federal lui-meme, la Suisse ne peut y souscrire. II 
s'agit ici du droit a la securite sociale et notre loi sur 
l'assurance-chömage constitue un obstacle, ce que 
conteste par contre la minorite II de votre commission qui 
croit trouver la une solution pour sortir de l'impasse. 
Quant ä l'article 13, qui fait controverse entre le Conseil 
federal et la minorite III de la commission, que je vous 
engage a soutenir, il s'agit du droit a l'assistance sociale et 
medicale et le federalisme ne permet pas de passer outre. 
C'est le seul cas d'ailleurs ou le professeur Aubert declare 
que l'on pourrait, a la rigueur, aller jusqu'a l'accepter. Mais il 
demeure le point central de l'article 6, notamment son 
fameux chiffre 4, sur le droit de greve ou la minorite 1, apres 
le Conseil des Etats, invite, a juste raison, de ne pas suivre le 
gouvernement qui tient a minimiser la question en faisant 
une declaration interpretative a l'alinea 2 du projet d'arrete 
federal. Est evidemment vise le statut des fonctionnaires en 
matiere federale et cantonale et non pas le droit prive du 
travail. La, M. Aubert est formet, il n'y a pas de cinquieme 
article juridiquement acceptable et il demontre qu'une 
declaration est d'autant plus inopportune que la Suisse n'a 
pas de reserve dans le nombre des articles auxquels eile 
peut souscrire. 
Mais au-delä de ce calcul d'articles, le debat autour de la 
Charte sociale souleve pour la premiere fois en Suisse, de 
maniere aussi nette, les rapports entre la conclusion d'un 
traite international et le droit interne. «Jamais- dit le 
seur Etienne Grisel - ne se poses autant de ""'"'"'rr'"'" 
de principe" qui sont graves pour le fonctionnement de nos 
institutions federatives et democratiques. Si l'affaire est par
ticulierement delicate, c'est qu'il s'agit ici de domaines qui 
ressortissent essentiellement au droit national et qui tou
chent les rapports entre l'Etat et ses ressortissants. Le 
risque existe pour la Confederation, ayant ratifie un accord 
international, qu·e11e se serve de cet instrument pour se 
donner en droit national des competences dont eile ne 
disposerait pas sinon. La Suisse a le droit strict de se doter 
de la sociale qu'elle souhaite. Elle peut, ensuite et 

caractere «self-executing». 
listes, soit qu'elle s'adresse au 
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ment au citoyen qui pourrait en invoquer les regles devant 
les juridictions nationales. La question doit etre consideree 
d'un oeil d'autant plus critique. Nous citons la conclusion de 
M. Grisel in extenso, car eile est parfaitement limpide: «En 
somme, radhesion a la Charte nous placerait inevitablement 
devant ce dilemme: trangresser notre droit interne ou man
quer a nos engagements internationaux. Nous n'avons pas, 
en Suisse, de Cour constitutionnelle peut verifier apres 
coup la conformite des traites a notre droit. Cette responsa
bilite incombe aux Chambres federales en dernier ressort, 
mais elle doit s'exercer avant la ratification. C'est donc 
I' Assemblee federale qui doit refuser, pour des raisons pure
ment juridiques, rapprobation de la Charte sociale euro
peenne», conclut M. Grisel. 
II nous reste a examiner, maintenant, si au-dela de l'impossi
bilite juridique, illustree par ces deux professeurs, il y a 
politiquement motif a ratifier. Notre reponse est sans 
conteste negative et rejoint la position du Conseil des Etats. 
C'est pourquoi, nous l'avons dit en commission et nous le 
repetons ici. il y a a la base de ce texte, une ideologie et une 
philosophie qui nous sont a bien des egards contraires. Le 
debat est d'ordre politique. Le Parlement prend des deci
sions politiques, nous avons ici a prendre des decisions 
precises sur le contenu de notre politique sociale de demain 
et non nous inspirer d'un texte qui est une doctrine decla
matoire, un programme soit-disant objectif auquel il 
conviendrait que nous tendions. 
Le professeur Phllippe Bois a ecrit ceci: «La Suisse peut 
aussi ratifier la Charte avec l'ambition d'en faire le guide du 
developpement de notre droit social et avec la determination 
d'agir pour que le droit et la pratique internes s'y confor
ment de plus en plus.» Or, nous ne voulons pas de cela, 
d'une part parce qu'il n'appartient pas a un document 
depasse, reflet d'une epoque qui ne represente plus gran
d'chose aujourd'hui, a une declaration sans portee, a peine 
respectee par d'aucuns de jouer le röle de guide de notre 
avenir politique, economique et social; d'autre part, parce 
que nous croyons que la Suisse, qui n'a rien a craindre de 
comparaisons avec l'etranger, vit dans un systeme social qui 
constitue un ensemble equilibre et bien elabore. La Confe
deration signe et applique. Nous ne voulons pas de ce 
verbalisme qui ne repose sur rien de solide. Le caractere 
evolutif, dynamique, de la Charte peut nous conduire dans 
des directions ou la rigueur de notre banne foi, face aux 
signatures, serait compromise. La Charte est un texte d'hier 
qui n'est plus utile pour regler des problemes de demain. 
C'est une sorte de programme politique ou !'Etat deviendrait 
responsable du bien-etre de chacun; le devenir de !'Etat 
social helvetique ne depend pas de Ja ratification de celle-ci, 
bien au contraire. 
II est enfin un dernier point sur lequel il convient de ne 
laisser planer aucun doute. Le non a la Charte n'est pas un 
non a l'Europe. Je dirai meme que nous pourrions d'autant 
mieux discuter sereinement avec !a Communaute que notre 
marge de manoeuvre n'aura pas ete touchee par notre 
adhesion a un texte declamatoire du Conseil de l'Europe. La 
minorite romande que je represente ici, le parti auquel 

le groupe que je considerent et disent 
sans reserve, et n'ont cesse de le dire avec force durant 
la recente campagne que le probleme numero un 
de cette legislature est celui de nos relations futures avec les 
douze, face a l'echeance de 1992. L'adhesion a la Charte, 
comme l'etait le prob!eme de l'ONU, est une fausse ques
tion. La vraie est celle des efforts que nous devons tous faire 
pour trouver une solution raisonnable et acceptable pour 

et pour nous. Les que constituent pour 
notre diplomatie la regrettable taxe les lourds est 

Präsident: Der 
Partei hat mir erklärt. dass er seinen Rückweisungsantrag 

mit dem Fraktionsvotum begründen werde. Aus diesem 
Grunde gebe ich anschliessend Herrn Pini das Wort, wel
cher auch einen Rückweisungsantrag stellen wird. 

Braunschweig: Die Menschenrechte bedürfen der Ergän
zung durch wirtschaftliche, soziale und gewerkschaftliche 
Rechte, wie sie in der Europäischen Sozialcharta enthalten 
sind. Freiheitsrechte ohne Arbeit, mit ungenügendem Lohn, 
ohne Gesundheitsschutz, ohne Schutz der Familie - insge
samt 19 Grundrechte - sind weniger als eine halbe Sache. 
Erst mit diesen Ergänzungen - im wirtschaftlichen Leben 
und nicht nur auf dem Papier erfahren die Menschen
rechte ihre Erfüllung. 
Dafür haben wir Sozialdemokraten und Gewerkschafter 
gekämpft, kämpfen auch heute, und dafür werden wir uns 
auch in Zukunft einsetzen. Ich erinnere an die Vorstösse 
früherer Ratskollegen, 1969 Anton Muheim, später Didier 
Wyler und Richard Müller. Richard Müllers Motion für die 
Unterzeichnung und Ratifikation der Sozialcharta wurde 
auch von freisinnigen Nationalräten mitunterzeichnet, und 
das liegt erst einige Jahre zurück. Diese Erinnerung ist 
wichtig, denn die Geschichte einer Vorlage fängt nicht erst 
mit der eigenen Wahl in den Nationalrat an. 
Es ist kein Zufall, dass ich drei ausgesprochene Gewerk
schaftsvertreter erwähnt habe. In dieser Vorlage fallen zwei 
wichtige Motive-die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einerseits und die internationale Solidarität 
andererseits - zusammen. 
Wir erinnern uns an die Vernehmlassung i978. Keine zehn 
Jahre sind seither vergangen. 18 von 26 Kantonen und 3 von 
4 Bundesratsparteien haben der Ratifikation zugestimmt. 
Ueber die seitherige Veränderung des Klimas hat bereits die 
neue Kommissionspräsidentin berichtet. Wir machen keinen 
Hehl daraus: unsere Enttäuschung über das harte Nein des 
Ständerates war herb und gross, und wir verstanden Skep
sis und Bedenken, die zunächst in unserer Kommission 
gegenüber der Sozialcharta herrschten. Nur knapp 
beschlossen wir die Erkundungsreise nach Strassburg zum 
Sitz des Europarates, die selbst für Gegner der Sozialcharta 
ein Erfolg war, denn sie haben dort zusätzliche Informatio
nen und einen Einblick bekommen, die sie bisher nicht 
hatten. Wir führten Hearings durch, holten Zusatzberichte 
ein und liessen eine Vernehmlassung durchführen. Unter 
dem Druck dieser zusätzlichen Ueberlegungen kam die 
Mehrheit zustande, die Ihnen die Ratifikation der Sozial
charta empfiehlt und die ich Ihnen als Hauptantrag im 
Namen der sozialdemokratischen Fraktion ebenfalls emp
fehle. 
Unabhängig vom Rückweisungsantrag unserer Fraktion, 
den ich anschliessend begründen werde, zielt der Hauptan
trag auf die Genehmigung der Europäischen Sozialcharta. 
Wir bedauern, dass die Gegner der Sozialcharta in der 
Kommission, wie auch schon im Ständerat, nicht offen 
angetreten sind und gesagt haben: «Wir wollen diese sozia
len Rechte im Rahmen einer internationalen Vereinbarung 
nicht, denn wir befürchten eine der Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer; wir haben Angst vor einem Sou
veränitätsverlust.» Statt dessen haben sie sich auf die drei 
Artikel 6, 12 und 13 des sogenannten harten Kerns konzen
triert, die angeblich von uns nicht genehmigt werden kön
nen. Nur ein Kommissionsmitglied hatte den Mut und die 
Freiheit zu sagen: «Wir könnten schon, aber wir wollen 
nicht.» 
Durch diese Konzentration der Diskussion auf die drei Arti
kel entsteht der falsche Eindruck, als ob wir die Sozialcharta 
nur ganz knapp könnten. Die Wirklichkeit ist 

handlungen. wobei die einzelnen Schritte 
bis 3 sehr subtil festgehalten sind. 
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Ziffer 4 behandelt den Konfliktfall, der bekanntlich nie aus
geschlossen werden kann, wenn es um menschliche Bezie
hungen geht Unter bestimmten Voraussetzungen - noch
mals eine Einschränkung - ist das Streikrecht anerkannt. 
Artikel 31 der Charta enthält zusätzlich eine dritte Ein
schränkung. Durch seine präzisierende Erklärung im völker
rechtlichen Sinne hat der Bundesrat nochmals eine Siche
rung, die vierte, eingebaut. um jedes Risiko auszuschalten. 
!n ähnlicher Weise haben seinerzeit auch die Bundesrepu
blik Deutschland und die Niederlande ihre Ratifikationsbe
schlüsse präzisiert. Dies wurde von den Behörden des Euro
parates bis auf den heutigen Tag akzeptiert. Weder das 
Ministerkomitee noch das Generalsekretariat haben Ein
spruch erhoben. 
An diesem Absatz 4 soll nun die Genehmigung der ganzen 
Charta scheitern? Vertreter der Arbeitgeber weisen auf die 
Gefahr für die Sozialpartnerschaft hin, ohne dafür allerdings 
konkrete Gründe liefern zu können. Nichts als Befürchtun
gen! Wenn jemand die Sozialpartnerschaft erschüttert, dann 
sind es jene, die nach fünfzig Jahren Friedensabkommen 
der schweizerischen Arbeiterschaft nicht zutrauen, auch mit 
der Europäischen Sozialcharta weiterhin ihren Weg der 
Vernunft und der Solidarität zu gehen. Die Sozialpartner
schaft ist durch jene gefährdet, die selbst dort jeden sozia
len Fortschritt verhindern wollen, wo auch heute noch Lük
ken und Nöte vorhanden und erkennbar sind. 
Gegner sagten in der Kommission, wir müssten den Ver
gleich mit dem Ausland nicht scheuen. Warum aber das 
jahrelange Verschleppen der Ratifikation? Befürchtet man 
mehr Dynamik in unserem lande? Diese Befürchtung ist im 
Votum von Herrn Weber-Schwyz ganz besonders deutlich 
zum Ausdruck gekommen - am Anfang und auch gegen 
Ende. Ich hätte mir bei der Beurteilung unseres Sozialstaats 
von Herrn Weber-Schwyz etwas weniger Selbstgefälligkeit 
und etwas mehr Selbstkritik gewünscht. 
Diesen und anderen Widersprüchen ist zu entnehmen, dass 
es letztlich nicht um die juristischen Spitzfindigkeiten der 
Artikel 6, 12 und 13 geht. Wir müssen zugeben, dass es 
heute für unser Land - für jedes andere Land auch -
Verluste an Souveränität im traditionellen Sinne gibt. Aber 
nicht wegen dieser Charta oder jener internationalen Orga
nisation! Abhängigkeiten sind Folgen wirtschaftlicher und 
technischer Entwicklungen, internationaler Verflechtungen, 
an denen wir alle teilhaben, und unser Land in besonderer 
Weise. Die Sozialcharta ist ein Versuch, die sich ergebenden 
Probleme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in frei
heitlicher und gerechter Weise zu lösen. Dabei denke ich an 
Firmenzusammenschlüsse über die Grenzen hinweg, an die 
Auslagerung von Arbeitsplätzen - kurz, an die negativen 
Folgen der internationalen Arbeitsteilung. 
Ich nannte die Sozialcharta ausdrücklich freiheitlich: sie 
vermittelt keine Individualrechte, die gerichtlich durchsetz
bar wären. Das neue Recht hat keine direkte Verbindlichkeit 
zur Folge. Eher müsste man von einer völkerrechtlich abge
sicherten Willenskundgebung sprechen. Allerdings: nur 
Absichtserklärung oder Wunschkatalog sollte diese Sozial
charta auch nicht sein! Die Kontrolle ist sanft, mehrstufig, 
demokratisch. die 
scheint mir besonders wichtig zu sein - ist ausdrücklich 
gewährleistet, und eine allfällige Rüge des Ministerkomitees 
hat nur empfehlenden Charakter ganz abgesehen davon, 
dass es bis heute noch nie zu einer solchen Rüge gekom
men ist Dem ach so gefürchteten Sachverständigenaus
schuss gehört immerhin auch ein Schweizer an, Bernardo 
Zanetti, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Frei

Vizedirektor des Biga, weder ein Streikfüh-

Artikel nochmals eine Vernehmlassung unter den Kantonen 
durchgeführt, und dort wurden auch die Interessen der 
Gemeinden, der kommunalen Fürsorge, mitvertreten. Dass 
die private Fürsorge von dieser Sozialcharta betroffen wer
den könnte, gehört unter die Rubrik Angstmacherei. 
Mit der Unterstellung unter das Staatsvertragsreferendum 
nAm~'"'"' Artikel 89 Absatz 4 Bundesverfassung sind wir aus
drücklich einverstanden. Wir wissen zwar, dass es nicht 
leicht sein wird, unter den Stimmberechtigten eine Mehrheit 
für die Sozialcharta zu finden, aber aus demo
kratischen und staatspolitischen Gründen halten wir diese 
Auseinandersetzung für wichtig, wenn sie von Bürgerinnen 
und Bürgern gewünscht wird. Nur so sind Veränderungen 
des Bewusstseins und der traditionellen Strukturen in Rich
tung einer verstärkten Gerechtigkeit möglich. 
Dieser Auseinandersetzung - und damit komme ich zum 
zweiten Teil - soll auch der Antrag der SP-Fraktion auf 
Rückweisung der Vorlage an die Kommission dienen. Es 
versteht sich von selbst, dass dieser Antrag zuerst zur 
Abstimmung kommen wird. Wir haben auch die Frage der 
Rückweisung an den Bundesrat diskutiert gemäss Antrag 
Pini, geben aber dem Antrag der Kommission den Vorzug, 
weil die Kommission über die Fragen, die noch diskutiert 
werden müssen, bis heute noch gar nicht diskutiert hat. 
Wir gingen von zwei Feststellungen aus. Die Ratifikation der 
Sozialcharta ist in diesem Rate nach wie vor umstritten. 
Mehrere Fraktionen haben ein Nein zur Ratifikation 
beschlossen - ein statisches Nein! Gleichzeitig erleben wir 
aber in Europa einen dynamischen Integrationsprozess vor 
allem in wirtschaftlichen, aber auch in wissenschaftlichen, 
technologischen, politischen und militärischen Bereichen. 
Im letzten Halbjahr hat sich die Entwicklung noch beschleu
nigt, oder sie ist für unser Land sichtbarer geworden. Kon
kret denke ich an das Ziel der EG bis 1992, die Vollendung 
des Binnenmarktes. Es scheint, dass die EG die Süderweite
rung mit Unterbrüchen, aber insgesamt doch erfolgreich 
verdaut. Ueber den Finanzrahmen für das EG-Forschungs
programm 1987 bis 1991 wurde eine Einigung erzielt. Ich 
verweise auf die Tendenz der EG, häufiger den wirtschaftli
chen Bereich zu verlassen und politische Entscheide zu 
treffen. 
Bekanntlich arbeitet der Bundesrat aufgrund e1nes Postula
tes von Kollege Hubacher an einem umfassenden Bericht 
über die zukünftigen Beziehungen der Schweiz zur EG. 
Dabei geht es nach allen massgeblichen Aeusserungen 
nicht um einen Beitritt der Schweiz zur EG, sondern um die 
Ausgestaltung unserer Beziehungen, um der EG nicht bei
treten zu müssen. Dieser Bericht soll im Frühjahr 1988 
fertiggestellt werden. 
Unter diesen Umständen haben wir uns gefragt und fragen 
heute Sie, ob es richtig und sinnvoll ist, eine Einzelfrage, die 
Ratifikation der Sozialcharta, unabhängig von der Gesamt
heit der Beziehungen Schweiz-EG zu behandeln. Wenn es 
um einen integrierten Wirtschaftsraum von 325 Millionen 
Konsumentinnen und Konsumenten geht, kann und darf es 
nicht nur um wirtschaftliche Beziehungen gehen. Die sozial

Aspekte müssen mitberücksichtigt werden. Eine 
an die EG darf nicht auf dem Rücken einer 

Gruppe oder eines wichtigen Anliegens geschehen, nicht 
auf dem Rücken der Bauern oder Konsumenten, nicht auf 
dem Rücken der Mieter oder Arbeitnehmer und schon gar 
nicht zulasten des Umweltschutzes. 
Weil diese Interessen und Aspekte in der Kommission vor 
einem halben und einem ganzen Jahr nicht so aktuell und so 
deutlich waren, bitte ich Sie, dem sinnvollen Rückweisungs
antrag zuzustimmen. Ich bitte Sie, diesen Hintergrund zu 
beachten, dem Rückweisungsantrag zuzustimmen oder 
aber und zeitgemäss im Sinne der 
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sociale qui a fete l'annee passee le vingt-cinquieme anniver
saire de sa signature et surtout le vingtieme anniversaire de 
son entree en vigueur effective est tres critiquee. Meme le 
secretaire general du Conseil de l'Europe, M. Marcelino 
Oreja, s'interrogeait, a la fin du debat organise a Grenade a 
l'occasion de ce vingt-cinquieme anniversaire, pour savoir 
si, les dix-neuf Etats qui ont signe la Charte sociale il y a 
quelque vingt ans le feraient encore aujourd'hui avec le 
meme enthousiasme. On se pose donc la question de savoir 
si la Charte sociale reunit encore toutes les conditions 
necessaires pour un consensus politique fort et efficace au 
sein des pays membres, donc des parties contractantes a la 
convention-meme et si, le moment n'est pas venu de revoir 
cette Charte sociale a la lumiere des evolutions de Ja vie 
economique et de la vie sociale en Europe apres un quart de 
siecle. 
J'ai dit que nous etions profondement divises. Le 16 juillet 
1986, la commission du Conseil national, par 14 voix contre 
11 donnait son adhesion a cette Charte sociale. Toutefois, le 
7 mars 1984, par 29 voix contre 11, le Conseil des Etats avait 
donne, lui, un avis negatif. 
Personnellement, ayant vote en faveur de la Charte sociale 
en commission, je ne voudrais pas que, au debut de cette 
nouve!le legislature, la Chambre du peuple dise non a cette 
charte et dise non a l'Europe. Nous ne pouvons pas, a mon 
avis, prendre le risque d'aneantir les efforts qui conduisent a 
harmoniser le drolt social en Europe par un vote negatif a 
l'egard d'un document qui est considere comme un des 
documents fondamentaux du Conseil de l'Europe oü nous 
sommes engages· depuis 1963 pour en respecter et en 
soutenir les principes. Ce serait un acte apolitique dans une 
periode delicate du contentieux entre la Suisse et la Com
munaute europeenne, dans un moment extremement 
important pour la Suisse au sein du Conseil de l'Europe. 
Pour toutes ces raisons, il me semble que «una battuta 
d'arresto», une pause de reflexion est necessaire. Deux 
raisons me semb!ent importantes. D'une part, le Conseil 
federal doit, lui aussi, pouvoir nous dire quelles seraient les 
implications politiques d'une adhesion ou d'une non-adhe
sion de la Suisse a la Charte sociale par rapport aux neces
sites dictees par les negociations de la Suisse avec les 
douze pays de la Communaute economique europeenne -
c'est le dossier fondamental de cette legislature. 
D'autre part, il doit aussi pouvoir suivre l'evolution qui va se 
produire au sein du Conseil de l'Europe dans le sens de la 
revision de cette Charte sociale, comme M. Oreja l'a 
annonce il y a moins d'un mois a Grenade. Nous ne devons 
pas oublier ces deux faits nouveaux. 
Voila le sens de ma proposition de renvoi au Conseil federal. 
Elle differe de celle de M. Braunschweig, qui a saisi lui aussi 
l'importance d'eviter aujourd'hui un vote negatif, et qui 
demande un renvoi a la commission. Personnellement, je 
suis convaincu par un renvoi au Conseil federal, qui, lui seul 
peut donner des informations importantes et suivre le mou
vement de revision de la Charte sociale en fonction de la 
nouvelle situation sociale et economique en Europe, vingt
cinq ans apres la signature. 
Pour terminer, dirai Ministre des 
affaires italien, je pense 
d'esprit revolutionnaire sur le plan social. M. Andreotti qui 
etait, l'annee passee, president du Comite des ministres du 
Conseil de l'Europe, collegue de notre de la 
Confederation, qu'il connait tres bien, disait: «La Charte 
peut etre consideree comme le point de depart et d'arrivee 
d'un long processus historique, soutenu par des doctrines 
sociales diverses a fondement la'ique ou et meme 
par de qui etaient sanctionnees 
sur le plan international par de nombreux Etats de notre 
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l'Europe se 
justement d'eviter de ternir notre image 

c·est en ce sens que je vous demande de faire cet effort de 
raison et de faire preuve de sens politique. Je vous prie 
d'eviter un non fracassant a ce document fondamental du 
droit social europeen et de renvoyer le message au Conseil 
federal pour les raisons que je vous ai exposees. 

Humbel: Ich habe den Auftrag, den Standpunkt der CVP
Fraktion hier darzulegen. Unsere Fraktion beantragt Ihnen, 
nach längeren Beratungen, den Mehrheitsbeschlüssen der 
Kommission zuzustimmen. Was der Europarat ist, was er 
bezweckt, welche Ziele er hat, muss ich Ihnen hier nicht 
erläutern. Ich gestatte mir dennoch, an zwei wichtige Punkte 
zu erinnern: einerseits an die Aufgaben des Europarates: 
eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzu
stellen, das gemeinsame Erbe zu erhalten, den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt zu fördern; andererseits an die 
Mittel dazu: Abschluss von Abkommen, gemeinschaftliches 
Vorgehen auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und 
wissenschaftlichem Gebiet, auch auf den Gebieten des 
Rechts und der Verwaltung sowie durch den Schutz und die 
Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 
Die wichtigen drei Säulen des Europarates wurden hier 
bereits erwähnt: die Europäische Menschenrechtskonven
tion, die Europäische Kulturkonvention - beide von unse
rem Land (von diesen beiden Räten) ratifiziert - und 
schliesslich die Europäische Sozialcharta, die heute in unse
rem Rat zur Diskussion steht. In den Richtlinien der Regie
rungspolitik hat der Bundesrat immer wieder auf die Bedeu
tung der Ratifikation der Sozialcharta hingewiesen. Auch im 
bundesrätlichen Bericht von 1982 über die schweizerische 
Menschenrechtspolitik sind wichtige Feststellungen 
enthalten. 
Wie steht es nun mit den Verpflichtungen für den Gesetzge
ber? Das muss uns ja ganz besonders interessieren. Es steht 
fest, dass die Bestimmungen der Sozialcharta nicht unmit
telbar anwendbar sind, wie es bei der Menschenrechtskon
vention der Fall ist. Bei der Menschenrechtskonvention - sie 
wurde vor bald zwanzig Jahren von unserem Parlament 
ratifiziert- kann der Schweizer den Entscheid aus Lausanne 
bis nach Strassburg weiterziehen; Fälle kennen Sie. Die in 
der Charta formulierten Rechte müssen also eine Präzisie
rung durch die ordentliche schweizerische Gesetzgebung 
erfahren. Die Charta-Bestimmungen können nicht direkt 
durch Schweizer Gerichte angewendet werden. Dies alles 
wird von der Charta in Teil l!I des Anhanges unterstrichen, 
das ist doch bedeutsam. 
Bevor ich zu zwei wichtigen Bestimmungen im harten Kern 
der Charta zu sprechen komme, möchte ich noch auf Teil 1 
mit den 19 Rechten und Grundsätzen verweisen. Das ist die 
politische Absichtserklärung, die Anerkennung von Zielen 
für die Sozialpolitik der Vertragsparteien. Bei der Ueberprü
fung des harten Kerns hat sich unsere Kommission die 
Arbeit wirklich nicht leicht gemacht. Von den Kommissions
berichterstattern haben Sie dies bereits gehört. Aufgrund 
der detaillierten Ueberprüfung können einerseits Artikel 6, 
Recht auf Kollektivverhandlungen, mit allen vier Absätzen 
(also auch Absatz 4 bezüglich Streikrecht), und andererseits 

Recht Fürsorge, alle Absätze 
auch inklusive Absatz 4 Unterstützung der Aus-
länder), genehmigt werden. 
Zum ersten Punkt bezüglich Streikrecht: Es muss festge
stellt werden, dass hier kein subjektives Streikrecht garan
tiert wird. Weder die Bundesverfassung noch die kantonalen 
Verfassungen (mit Ausnahme des Kantons Jura) noch die 
Gesetzgebung enthalten ein ausdrückliches Recht auf Kol
lektivmassnahmen inklusive Streikrecht. Dieses wird 

aus der Garantie der 

rung unseres 
burg gegenüber den anderen Mitgliedstaaten 
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Dies war vor bald zehn Jahren der Fall. Keiner der Delegier
ten der anderen Staaten hat dagegen einen Einwand ausge
sprochen. Einer Minderheit unserer Fraktion genügt dies 
nicht. Sie ist der Ansicht, diese abgegebene Erklärung rei
che eben nicht aus, weil die Kontrollorgane in Strassburg 
gegenteiliger Meinung sind. 
Zum zweiten Punkt: Die Umfrage Ober Artikel 13 Absatz 4 
betreffend Unterstützung der Ausländer ist doch positiv 

Das heisst, die Antworten der Kantone, welche 
alle geantwortet haben, sprechen für eine Ratifizie

rung auch dieses Absatzes. Auch hier meldet eine Fraktions-
minderheit Bedenken an. 
Bei der Beurteilung dieser Charta ist natürlich vieles subjek
tiv. Hier eine persönliche Bemerkung. Ich habe feststellen 
müssen, dass bei der Beurteilung der gesamten Vorlage 
eigentlich zuwenig Objektivität an den Tag gelegt wird. Man 
sucht immer nach dem Wenn und Aber, um diese Vorlage zu 
Fall zu bringen. 
Noch einige Bemerkungen zum Kontrollmechanismus der 
Charta. Herr Kollege Weber als Sprecher der Minderheit hat 
hier natürlich allzu stark auf negativ gemacht. Man muss das 
wieder ins richtige Licht rücken. Die Organe der Charta sind 
Ihnen bekannt. Die Vertragsstaaten reichen alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Anwendung der von ihnen angenom
menen Bestimmungen ein. Diese Berichte unterliegen dem 
bekannten Prüfungsverfahren. Die letzte Instanz in diesem 
politischen Kontrollmechanismus der Charta ist das Mini
sterkomitee. 
Als schwerste Sanktion gegen einen Staat, der seinen Ver
pflichtungen aus der Charta nicht nachkommt, kann das 
Ministerkomitee mit einer Empfehlung einen solchen Staat 
auffordern, gewisse Vorkehren zur Erfüllung der Verpffich
tungen zu treffen. Empfehlungen des Ministerkomitees 
entwickeln keine obligatorische Rechtskraft. Die Regierun
gen sind rechtlich gehalten, mindestens die Möglichkeit der 
Anwendung der Empfehlungen in Treu und Glauben zu 
prüfen, also eine recht schwache Wirkung solcher Empfeh
lungen. Das Ministerkomitee hat bis heute noch keinen 
Gebrauch davon gemacht. Das wurde von den Berichterstat
tern der Kommission bereits bestätigt. Sie können somit 
einen gewaltigen Unterschied zum gerichtlichen Kontrollsy
stem der Europäischen Menschrechtskonvention feststel
len. Bei der Sozialcharta wird kein übernationaler Gerichts
hof für Sozialrechte geschaffen, auch kein übernationales 
Entscheidungsgremium für nationale Sozialpolitik. 
Noch eine kurze politische Würdigung: Mit Zustimmung der 
Sozialcharta kann die Grundhaltung unseres Landes im 
sozialen Bereich auf europäischer Ebene zum Ausdruck 
gebracht werden, also Solidarität mit den europäischen 
Staaten. Mit den internationalen Bestrebungen können 
soziale Sicherheit und Frieden gefördert werden. Mit der 
Sozialcharta steht auch der Schutz der Familie im Vorder
grund, das Einstehen für Invalide und Behinderte, für Kinder 
und Jugendliche, für Arbeiter und Angestellte. 
Die Gegner des Uno-Beitrittes haben immer wieder darauf 
verwiesen, dass die Schweiz die Zusammenarbeit mit den 
europäischen Staaten stärken soll. «Wir müssen vermehrt 
europäische es damals der Uno
Abstimmung geheissen. Ich frage Sie: Wird nun der Scheck 
der Uno-Beitrittsgegner eingelöst? Ich frage Sie weiter: 
Kann es sich der Sozial- und Wohlfahrtsstaat Schweiz über
haupt leisten, diese Europäische Sozialcharta nicht zu ratifi
zieren, erst recht zum jetzigen Zeitpunkt wo die europäi
schen Integrationsbestrebungen noch verstärkt werden 
müssen? Es ist doch anzunehmen, dass das nationale Recht 
in den nächsten Jahren noch mehr dem multinationalen 
Recht werden muss. Denken Sie doch auch an 
die so wichtige Zusam-
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anderes als konstruktiver Dialog der freiheitlichen Staaten 
Europas Ober ihre Sozialpolitik mit der Zielsetzung, soweit 
als möglich eine Harmonisierung herbeizuführen und somit 
einen gemeinsamen Nenner zu finden. Von einer Einschrän
kung der einzelstaatlichen Souveränität kann nicht die Rede 
sein.» Und dann weiter: «Die Schweiz soll näher zu Europa. 
Sie trägt eine Mitverantwortung für die Sache Europas.» 
Namens der Mehrheit der CVP-Fraktion bitte ich Sie um 
Zustimmung zur Charta und zu den Beschlüssen der Kom
missionsmehrheit. 

Hösli: Die SVP-Fraktion hat sowohl in ihrer früheren als 
auch in der heutigen Zusammensetzung zum Bundesbe
schluss über die Genehmigung der Europäischen Sozial
charta Stellung bezogen. Man ist dabei eindeutig zum 
Entscheid gelangt, dass dieser 1961 in Zeiten der Euphorie 
geschaffene Forderungskatalog nicht genehmigt werden 
kann. In diesem Sinne beantrage ich namens meiner Frak
tion Zustimmung zum Beschluss des Ständerates respektive 
zum Minderheitsantrag Weber-Schwyz. 
1976, also 15 Jahre nach den Erstunterzeichnern, hat der 
Bundesrat unseren damaligen Aussenminister, Herrn Bun
desrat Pierre Graber, zur Unterzeichnung ermächtigt, dies 
unter dem Vorbehalt der Ratifikation. Herr Bundespräsident 
Aubert hat nun die undankbare Aufgabe, uns diese «versal
zene Pastete» zu verkaufen. Offensichtlich tat sich schon 
der Bundesrat mit der Botschaft schwer. Es wollte nicht 
gelingen, mindestens fünf der insgesamt sieben Artikel des 
sogenannt harten Kerns der Sozialcharta zu übernehmen. 
So kann man auf die fragwürdige Idee einer auslegenden 
Erklärung zu Artikel 6 Absatz 4 betreffend das Streikrecht 
der Bundesbeamten. Angesichts des erklärtermassen dyna
mischen Charakters der Europäischen Sozialcharta ist eine 
solche Gesetzgebung nicht zu verantworten. 
Auf Veranlassung unserer Kommission hat der Bundesrat 
einen Zusatzbericht je zu den Absätzen 4 der Artikel 12 und 
13 verfasst. Beim Artikel 12 handelt es sich vor allem um 
Belange des Bundes, nämlich um Leistungsexport von 
Sozialversicherungen. Hier unterstreicht der Bundesrat zu 
Recht seine ablehnende Haltung. Anders beim Artikel 13, 
welcher das Recht auf Fürsorge und damit die Kantone und 
Gemeinden betrifft. Hier erscheint dem Bundesrat die 
Annahme von Artikel 13 Absatz 4 möglich. 
Aufgrund meiner Intervention in der Kommissionssitzung 
vom 18. Februar 1986 hat das EDA eine erneute·Umfrage bei 
den Kantonen Ober Artikel 13 Absatz 4 durchgeführt, die ich 
bestens verdanken möchte. Ich muss feststellen, dass das 
Ergebnis dieser Umfrage eigentlich für die Sanktionierung 
von Absatz 4 spricht. Die Kantone leisten offensichtlich im 
Fürsorgebereich freiwillig mehr als ihnen rechtlich vorge
schrieben ist. Dies gilt aber nur für normale Verhältnisse. 
Wenn aussergewöhnliche Umstände eintreten, haben die 
Kantone zurzeit die Möglichkeit, ihre Praxis den veränderten 
Verhältnissen anzupassen. Diese wichtige Möglichkeit 
entfällt dann, wenn wir Artikel 13 integral annehmen. Dem 
Bundesrat erscheint die Annahme von Artikel 13 Absatz 4 

In Zusammenhang verweise ich noch auf Seite 61 
der Botschaft. Dort wird ausgeführt: «Artikel 48 der Bundes
verfassung gilt für alle Bedürftigen, die sich in der Schweiz 
aufhalten", also für Schweizer und Ausländer. Freilich 
wurde der Artikel im Zusammenhang mit Artikel 45 der Bun
desverfassung revidiert. Dieser gewährleistet die Niederlas
sungsfreiheit nur für Schweizer Bürger. Auch spricht Arti-
kel 48 in Absatz 2 nur von einem Rückgriff auf den 
Heimatkanton, nicht von einem auf den Heimat-

des Unterstützten. Diesen haben in Arti-
48 

in Botschaft ausge
Aber dieser Artikel hat 

der legt fest: «Der Bund kann den 
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Rückgriff auf einen früheren Wohnkanton oder den Heimat
kanton regeln.» 
Der Bund hat 1977 im Bundesgesetz über die Zuständigkeit 
für die Unterstützung Bedürftiger von dieser Kompetenz 
Gebrauch gemacht und bestimmt. dass zurzeit der Heimat
kanton dem Wohnkanton für die ersten zwei Jahre die 
Unterstützungsleistungen voll, danach bis zur Hälfte zurück
erstatten muss. Erst nach zehn Jahren ist der Heimatkanton 
von der Rückerstattungspf!icht befreit. 
Dies verschweigen die Botschaft des Bundesrates und 
ebenso der verlangte Zusatzbericht. Innerhalb der Schweiz 
können also Kantone von anderen Kantonen Unterstüt
zungsleistungen zurückfordern, aber die Kantone können 
ihre an Ausländer erbrachten Fürsorgeleistungen nicht vom 
Heimatstaat zurückfordern. Ich frage mich, ob es der Wille 
des Schweizervolkes ist, dass wir - solange das Wohnsitz
prinzip innerhalb der Schweiz nicht voll verwirklicht ist -
gegenüber Ausländern weiter gehen sollen? Nein, ich 
meine, das dürfen wir nun wirklich nicht. 
Der Vollständigkeit halber mache ich Sie noch darauf auf
merksam, dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeide
partement vor mehreren Monaten eine Umfrage gestartet 
hat, um abzuklären, ob die Kantone Artikel 48 Absatz 2 der 
Bundesverfassung revidieren wollen. Ich weiss, dass vor 
allem die grossen Zuwandererkantone gegen eine Aende
rung eintreten, während die Berg- und die Abwandererkan
tone eine Streichung von Artikel 48 Absatz 2 eher befürwor
ten. Die meisten Kantone haben sich - soviel ich weiss - für 
eine Uebergangsregelung ausgesprochen, welche die Fri
sten halbieren würde. Der Heimatkanton würde noch ein 
Jahr voll und vier Jahre halb zahlen. 
Zurzeit ist es aber eine unumstössliche Tatsache, dass die 
Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, das Wohn
ortsprinzip, nicht vollständig verwirklicht ist, sondern dass 
das Heimatprinzip für zwei Jahre voll und für acht weitere 
Jahre halb zum Tragen kommt. 
Aus diesem Grunde sind wir nicht bereit, gegenüber auslän
dischen Fürsorgebedürftigen weiterzugehen als gegenüber 
Einwohnern von anderen Schweizer Kantonen. Ich bin über
zeugt, dass wir darum Artikel 13 Absatz 4 nicht akzeptieren 
dürfen. 
Der Bundesrat erwähnt zwar in der Botschaft, dass er die 
Gründe der Kantone gegen die Annahme von Artikel 13 
Absatz 4 anerkennt, und führt aus: «Angesichts der Bedeu
tung, die wir der Ratifikation der Sozialcharta für unsere 
Politik gegenüber dem Europarat beimessen, erscheint uns 
die Annahme dieser Bestimmung als möglich und notwen
dig.» Dazu mein Kommentar: Ja, notwendig vor allem, damit 
wir die Bedingungen des harten Kerns erfüllen. Der Bundes
rat wird dann noch offener, wenn er nach einem Hinweis auf 
die rechtliche Unbedenklichkeit fortfährt: «Ueberdies 
entspricht es der in den Mitgliedstaaten des Europarates 
vorherrschenden Tendenz, das Wohnortsprinzip in der Für
sorge auf europäischer Ebene durchzusetzen. Dieser 
Entwicklung wird sich unser Land über kurz oder lang 
ohnehin auch anschliessen müssen.» Da könnte man resi

Das tun wir aber nicht, halten für die Kantone und 
aber fest: So es nicht. 

Aus all diesen Gründen wird die Fraktion der SVP dem 
Ständerat beipflichten und die Genehmigung des 
Bundesbeschlusses stimmen. erreichen dieses Resultat 
auch, wenn Sie meinem Minderheitsantrag oder jenem von 
Herrn Kollege Allenspach, oder noch besser, wenn Sie bei
den Minderheitsanträgen I und III zustimmen, was ich Ihnen 
empfehle. 
Noch ein Wort zu den 
schweig und Pini. Ich glaube, 

worden, was für negative 
Volksentscheid ist gefällt, und die negativen Folgen sind 
weitgehend ausgeblieben. 

Also bitte' ich Sie: Keine Rückweisung, damit auch keine 
weitere Verschleppung, die ja Herr Kollege Braunschweig 
selber bedauert. Lehnen Sie den Beitritt zur Sozialcharta 
bitte ab. 

Frau Stocker: Die grüne Fraktion befürwortet einstimmig die 
Ratifizierung der Sozialcharta. Es sind vor allem drei 
Gründe, die sie dazu motivieren: ein sehr selbstbewusster, 
ein ökologischer und ein innenpolitisch-sozialpolitischer. 
Der selbstbewusste Grund: Die Schweiz, die einzelnen Kan
tone und die Gemeinden kennen eine fortschrittliche Sozial
gesetzgebung, auch die Praxis zeigt dies. Sie entspricht den 
modernen Erfordernissen. Die Sozialcharta schafft da weder 
neue Prioritäten noch setzt sie Maximalforderungen. Viel
mehr regelt und hält sie gewisse minimale Sozialstandards 
fest, hinter die uns weder der Zeitgeist noch eine wirtschaft
liche Entwicklung je zurückführen dürfen. Wir haben also 
diese Sozialcharta nicht zu fürchten, sondern die Schweiz 
kann sie mit gutem Selbstbewusstsein ratifizieren. 
Der wirtschafts- und sozialpolitische Punkt: Die in der Bot
schaft des Bundesrates und jetzt in der Diskussion bereits 
angesprochenen strittigen Punkte sind tatsächlich Diskus
sionspunkte. Sie sollen für uns ja auch Anlass sein, innenpo
litisch und in den Vertragsverhandlungen zwischen Arbeit
geberinnen/Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen/Arbeit
nehmern je auch wieder traktandiert zu werden. Zudem 
glaube ich, dass ein Ausbau nicht immer ein Mehr bedeuten 
kann, sondern dass eben auch ein qualitativer Ausbau 
gerechtfertigt wäre, was gerade bei dem, was vorhin der 
Kollege von der SVP-Fraktion beantragt hat, beim Unterstüt
zungsmodell mit dem Prinzip Wohnort, noch einiges an 
Revision bezüglich Effizienz und Effektivität verlangen 
könnte. 
Wir möchten also, dass diese Punkte, die jetzt noch offen 
sind und die wir in der Detailberatung diskutieren werden, 
auch als Anlass und Impuls verstanden werden, unser sozia
les Netz noch effizienter zu gestalten. 
Der ökologische Punkt, der dritte Beweggrund für unser 
klares Ja: Die Schweiz ist keine Insel. Schweizerinnen und 
Schweizer arbeiten in anderen europäischen Ländern. Euro
päerinnen und Europäer anderer Länder arbeiten bei uns -
die moderne Wirtschaft fordert, dass unsere Grenzen durch
lässig sind. Dies aber nicht nur für Produktion und Handel, 
sondern auch für die soziale Verantwortung. 
In der Botschaft des Bundesrates wird explizit darauf hinge
wiesen, dass die sozialen Folgen in diesem Transfer der 
Arbeitskräfte nicht zuletzt auch mit Umweltfragen gekoppelt 
sind, dass Konsequenzen im Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerschutz heute durchaus auch aus dieser ökolo
gischen Sicht betrachtet werden müssen, 
Die grüne Fraktion befürwortet deshalb die Ratifizierung der 
Charta jetzt, aus einem guten Selbstbewusstsein heraus, als 
Impuls für die innen- und sozialpolitische Diskussion und im 
Hinblick auf die noch nähere Annäherung der Schweiz an 
die EG, wie sie kürzlich auch Herr Bundesrat Delamuraz 
vehement vertreten hat. 
Wir bitten Sie also, die Sozialcharta heute zu ratifizieren. 

Bonny: Die freisinnig-demokratische Fraktion hat nach ein
gehender Debatte mit 37 zu 1 Stimme beschlossen, Ihnen zu 
beantragen, es sei auf die Ratifikation der Europäischen 
Sozialcharta zu verzichten. Es gibt ein Sprichwort: «Was 
lange währt, wird endlich gut." Bei der Sozialcharta trifft 
dies leider nicht ganz zu. Ich würde abgewandelt eher 
sagen: «Was lange währt, wird nicht immer gut.» Wir müs-
sen uns bewusst sein, dass auch Zeit gewisse 
liehe und rechtliche nicht zu heilen vermag. 

Im Frühjahr 1 nahm dann die Kommis
sion unter der Leitung des Sozialdemokraten Renschler ihre 
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Arbeiten auf und brauchte über drei Jahre dazu. Wegen der 
Uno-Abstimmung wurden die Arbeiten von den Befürwor
tern verzögert. Dem Departement gegebene Fristen wurden 
nicht eingehalten. 
Herr Braunschweig: Ohne Druckversuche von gewissen 
Gegnern mit dem Ziel, endlich vorwärts zu machen, würden 
wir vielleicht auch heute noch nicht über diese Vorlage 
befinden können. Es war jedermann in der Kommission klar, 
dass an der einer Vorlage, die unter sozialde
mokratischem Präsidium stand und durch ein Departement 
behandelt wurde, dem ebenfalls ein Sozialdemokrat vor
steht. nicht deren Gegner schuld sind. Nun liegen schon 
wieder Anträge der Herren Braunschweig und Pini vor, die 
noch einmal den Entscheid über die Ratifikation der Sozial
charta aufschieben würden. Auch das ist nicht unsere 
Schuld. 
Zum Wesen der Sozialcharta: Eine Ratifikation der Sozial
charta ist nicht irgendein unverbindlicher Akt, wie man es in 
dieser Debatte darzustellen versucht hat. Es wurde uns in 
Strassburg von Vertretern des Europarates gesagt, dass die 
Sozialcharta - ich zitiere aus dem Kommissionsprotokoll -
«ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag ist». Sie erteilt den 
ratifizierenden Staaten «soziale Gestaltungsaufträge». Es 
gelten dabei «Gestaltungspflichten, welche auf der völker
rechtlichen Ebene verbindlich sind». Daher hat der Europa
rat auch ein klares Kontrollsystem eingeführt, das im Teil IV 
der Sozialcharta geregelt ist. Es ist absolut in Ordnung, dass 
im Falle einer Ratifikation die Einhaltung der Charta kontrol
liert wird. 
Die Schweiz ist dafür bekannt, dass sie ihre Verpflichtungen 
auf internationaler Ebene gerade im Zusammenhang mit 
Ratifikationen ernst nimmt. Der Bundesrat hat richtiger
weise immer wieder gesagt, dass wir bei der Ratifikation 
strenge Kriterien anwenden müssen. Waren wir bei einer 
Ratifikation ausnahmsweise einmal !arge, bekamen wir 
postwendend Schwierigkeiten. 
Ich möchte hier die «Europäische Ordnung für soziale 
Sicherheit» zitieren, mit der wir in Widerspruch stehen, weil 
in unserem Sozialversicherungsrecht die Möglichkeit von 
Kürzungen bei grobfahrlässigem Verhalten des Versicherten 
besteht. Hier wird uns von den Experten des Europarates in 
Strassburg laufend an den Karren gefahren - ich besitze 
entsprechende Unterlagen. Diese Problematik gab letztes 
Jahr Anlass zu einer Motion von Herrn Nationalrat Rechstei
ner. Der Bundesrat musste in seiner Antwort auf die interna
tionalen Schwierigkeiten hinweisen, die wir jetzt in diesem 
Zusammenhang haben. 
Der Hauptstreitpunkt liegt zweifelsohne beim Streikrecht 
der Beamten. Um überhaupt auf die nötige Anzahl von fünf 
Artikeln des harten Kerns zu kommen, beantragt der Bun
desrat die Ratifikation von Artikel 6, der in Absatz 4 das 
Recht der Arbeitnehmer auf kollektive Massnahmen - ein
schliesslich des Streikrechtes - ausdrücklich vorsieht. 
Beamte, Bedienstete der öffentlichen Hand sind zweifellos 
Arbeitnehmer. Somit will Artikel 6 auch das Streikrecht der 
Beamten gewährleisten und damit steht es in Widerspruch 

Artikel 23 des Beamtengesetzes, das Streikverbot für 
Beamte statuiert, Der Widerspruch besteht auch zu zahlrei
chen kantonalen Erlassen, welche ebenfalls solche Streik
verbote beinhalten. 
Nun wollen sich der Bundesrat und die Mehrheit der Kom
mission mit einem juristischen Kunstgriff aus der Schlinge 
ziehen, indem sie eine einseitige Erklärung abgeben, 
wonach die Ratifikation von Artikel 6 das Beamtenstreikver
bot nicht berühre. Was ist von diesem Vorbehalt zu halten? 
Nach Studium bin ich der recht 

des 

r,o:nri•:>n1'C 3 

pourraient affecter 
greve de certaines de fonctionnaires 

tandis qu'une suppression de ce droit pour l'ensemble des 

fonctionnaires publics ne saurait etre consideree comme 
compatible avec la Charte.» 
Genau das, was der Sachverständigenausschuss als unzu
lässig erklärt, wir nun mit unserer Vorbehaltser
klärung - soweit die Aussage des zuständigen Sachverstän
digenausschusses. Demgegenüber trifft es zu, dass der 
Ministerrat in den Fällen von Deutschland und Holland 
gegen Vorbehaltserklärungen aus politischen Gründen 
nicht eingeschritten ist. Es ist nun aber wichtig zu wissen, 
dass beide Ländern nicht nur fünf, sondern mehr als fünf 
Artikel des harten Kerns zur Ratifikation empfehlen konnten. 
Damit ist auch klar, dass diese Vorbehalte eine viel weniger 
weittragende Bedeutung hatten, weil die Ratifikation auch 
ohne einen Artikel 6 mit Vorbehalt zustande gekommen 
wäre. 
Interessant ist übrigens auch die Aussage von Herrn Hans 
Wibringhaus, Chef- ich glaube immer noch - der Abteilung 
für soziale Angelegenheiten des Europarates. Er hat in einer 
Festschrift für Au bin zu dieser Frage folgendes geschrieben: 
«Im Falle Dänemarks und der BRD haben der unabhängige 
Sachverständigenausschuss der Sozialcharta und zum Teil 
die Parlamentarische Versammlung des Europarats gene
relle Streikverbote für alfe Beamten als unzulässig angese
hen." Nach einem Hinweis auf den deutschen Fall schliesst 
er mit folgendem Satz: «Der Wert dieser Erklärung der BRD 
ist aber umstritten.» 
Es wurde uns in der Kommission gesagt, dass der Bundesrat 
- ich habe das Protokoll der letzten Kommissionssitzung vor 
mir - eine «declaration formelle» beim Europarat eingeholt 
habe. Wir werden das sicher auch noch von Herrn Bundes
präsident Aubert hören. Es heisst da: «Nous avons obtenu 
du Conseil de l'Europe une declaration formelle, selon 
laquelle lorsque la declaration interpretative serait deposee, 
le cas echeant, par la Suisse, eile serait acceptee et commu
niquee aux autres Etats ainsi qu'aux organes du Conseil.» 
Mit anderen Worten, das Sekretariat wäre bereit, mitzuma
chen, keine Schwierigkeiten zu bereiten, aber die ganze 
Zusicherung besteht in der Aussage, man teile das dann den 
zuständigen Organen mit. Das ist doch überhaupt keine 
Garantie! Das muss hier einmal im Klartext festgehalten 
werden. Was konnten die Organe des Europarates anderes 
machen, nachdem ja der Sachverständigenausschuss in 
dieser Frage eine klare negative Haltung eingenommen 
hatte. Ich möchte noch eine andere Frage aufwerfen: Was 
geschieht eigentlich, wenn ein schweizerisches Gericht sich 
über den Vorbehalt hinwegsetzt und von einem Beamten
streikrecht ausgeht? Wir haben einen solchen Fall im Jahr 
1985 gehabt; ein jurassisches Gericht hat im Zusammen
hang mit der erwähnten europäischen Ordnung für soziale 
Sicherheit eben dieses Recht direkt angewandt. Wir können 
somit trotz des Vorbehaltes noch in Schwierigkeiten 
kommen. 
Ferner sagt der Bundesrat selber-das ist auch ein wichtiger 
Punkt -, dass bei einer Ratifikation die schweizerische 
Gerichtspraxis im Zusammenhang mit dem Streikrecht sich 
künftig mehr von der leiten lassen 
müsse und nicht mehr von der Trennungstheorie. In der 
schweizerischen Praxis ging man bisher bei Streikfällen in 
der Regel von der Trennungstheorie aus, wonach jeder 
Streik ohne vorherige Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitnehmer eine Rechtsverletzung darstellt, 
während die Suspensionstheorie diesen Vertrag bloss su
spendiert. 
Zu Artikel 13 möchte ich mich nicht mehr äussern. Ich kann 
mich hier vollumfänglich den Ausführungen von Herrn Kol

Hösli anschliessen. Er hat das 

anwenden. 
Hier hart sein. Wenn wir 
nicht ratifizieren können, sollten wir auf jegliche juristische 
Tricks verzichten und ehrlicherweise sagen, dass wir von 
einer Ratifikation absehen. 
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In bezug auf diese Sozialcharta sind noch zwei andere 
Ueberlegungen am Platz. Zum einen müssen internationale 
Probleme durch internationale Lösungen erledigt werden. 
Aber ein nationales Problem wie die Frage des Beamten
streikverbots soll auch national gelöst und nicht im Rahmen 
einer internationalen Charta geregelt werden können. Zwei
tens sollten soziale Probleme- mit dieser Praxis sind wir gut 
gefahren - in unserem demokratischen System von unten 
nach oben und nicht einfach durch Einwirkung von aussen 
gelöst werden. 
Schliesslich komme ich nochmals auf den schwächsten 
Punkt zurück: Irgendwie scheint mir das Vorgehen mit die
sem Vorbehalt nämlich fast schizophren zu sein. Auf der 
einen Seite erklären wir diesen Artikel 6 als verbindlich, und 
damit erklären wir eben auch diese Streikmöglichkeit der 
Beamten im Prinzip als verbindlich; auf der anderen Seite 
bringen wir dann einen Vorbehalt an, indem wir erklären: 
«Nein, es ist eben doch nicht verbindlich für uns." 
Vor allem frage ich mich da: Bleiben wir so gegen innen und 
aussen noch glaubwürdig? Und ist es nicht vielleicht ein 
Auftakt zu Forderungen, die auf diesen Widerspruch auf
bauen und sagen, wir müssten nun konsequenter sein und 
beispielsweise Artikel 23 des Beamtengesetzes revidieren? 
Aus all diesen Gründen sagt unsere Fraktion nein zu dieser 
Ratifikation. 
Zum Schluss noch ein Wort zu den Rückweisungsanträgen 
der Herren Pini und Braunschweig. 
Ich frage Sie: Sind 12 Jahre Behandlung der Sozialcharta 
eigentlich nicht genug? Wird uns diese Zeitspanne letztlich 
nicht als Entscheidungsschwäche ausgelegt werden? Wir 
von der freisinnig-demokratischen Fraktion nehmen den 
Europarat ernst Wir nehmen auch die Europäische Gemein
schaft ernst Wir nehmen die Problematik Schweiz-EG 
ernst Das hat eine grosse Priorität, aber Europarat und EG -
das weiss auch unser Kommissionspräsident - sind eben 
verschiedene Institutionen. 
Gerade wenn wir das schwierige Dossier EG-Schweiz mit 
Intensität, mit Seriosität und auch mit einer grundsätzlich 
positiven Einstellung angehen wollen, dürfen wir die Proble
matik der Sozialcharta nicht ewig vor uns herschieben. Das 
wird uns bei der Behandlung des Problems in Brüssel nicht 
nur nicht helfen, sondern es wird sogar zu einer Hypothek. 
In diesem Sinne lehnt die freisinnig-demokratische Fraktion 
diese beiden Rückweisungsanträge ab. 
Zuletzt noch etwas Grundsätzliches zu unserer Aussenpoli
tik: Eine Aussenpolitik, die diesen Namen verdient, kann 
nicht ständig mit Halbheiten, mit Vorbehalten, mit Vorschie
bemanövern operieren. Wenn diese Aussenpolitik im Aus
land, aber auch von unserem Volk verstanden werden soll, 
gibt es eben auch in einer Demokratie nichts anderes, als ab 
und zu einen klaren Entscheid zu treffen, klare Ziele zu 
formulieren und klare Aussagen zu machen. 

Frau Grendelmeier: Die LdU-EVP-Fraktion stimmt dezidiert 
für die Ratifizierung der Sozialcharta. Frau Morf hat es zu 

Die Europäische Sozialcharta ist letztlich 
,,.,,rlo,'"'"' als ein Bekenntnis Europa, ein Bekenntnis 

unseres Landes, der Schweiz, die nicht müde wird, andere 
Länder auf die Mustergültigkeit unserer demokratischen 
Institutionen hinzuweisen, unser Land gewissermassen als 
Modell für ein Europa im Kleinen darzustellen. 
Sie haben es gehört, seit 1976, also wieder einmal über ein 
Jahrzehnt, vertrödeln wir wertvolle Zeit Herr Bonny hat 
gesagt: «Was lange währt, wird endlich gut.» Es gibt eine 
Abwandlung dieses Spruches: «Was lange gärt wird 
endlich Wut.» Auch darüber könnte man einmal reden. Auf 

Fall scheinen mir zehn Jahre zu 

geht, aus welcher erwachsen. Selbst 
beim umstrittenen Streikrecht für Beamte, das hier so oft 

angeführt wurde, behält sich der Bundesrat ein Verbot vor. 
Es ist schon seltsam, dass die bürgerlichen Parteien nun 
mehrheitlich gegen diese Sozialcharta Front machen und 
Europa zutiefst zu misstrauen scheinen. 1986 wollten Sie 
sich gewissermassen aus der Welt stehlen, als Sie sich 
gegen unseren Beitritt zur Uno stellten. Die SVP zum Bei
spiel, allen voran Herr Blocher. wurde nicht müde zu beto
nen, dass man sich im Zusammenhang mit der Uno aus der 
Sicht der feinen Schweizer nicht an einen Tisch mit Diktato
ren, unterentwickelten Farbigen und sonst korrupten Poten
taten setzen könne. Nun, Herr Blocher, der Uno-Beitritt ist 
abgelehnt worden; wir stehen zu diesem Entscheid des 
Volkes, wir sind gute Verlierer. 
Aber, Herr Blocher, wir erinnern uns, wie Sie der schlechten 
Welt der Uno das gute Europa entgegensetzten und hier 
diesem unserem Kontinent Demokratie attestierten. Und 
nun wollen Sie noch nicht einmal eine demokratische Euro
päische Sozialcharta ratifizieren. Ja, wollen sie jetzt auch 
noch aus Europa aussteigen? 
Aber auch die FDP kann eigentlich nur erstaunen, wenn sie 
nun Ablehnung empfiehlt, eine Partei, die einst aus der 
Revolution von 1847/48 hervorging und einen Bundesstaat 
Schweiz mitgründete, voller Weltoffenheit, voller Idealismus 
und voller Innovationsfreude, aber auch voller sozialer 
Gesinnung. Wo sind denn nun die Erben, Herr Bonny, jener 
hohen Ideale? Sind wir nun plötzlich ganz kleine, mickrige 
und missgünstige Menschen geworden? Die CVP schliess
lich müsste ja eigentlich dafür stimmen, schon rein aus 
ihrem christlich-sozialen Parteiprogramm heraus, und wenn 
ich richtig herausgehört habe, tut sie es auch, mindestens 
grossmehrheit!ich. 
Wir schauen voller Stolz dem Jahre 1991 entgegen, dem 
angeblich siebenhundertsten Geburtstag unseres Landes. 
Dabei ist unendlich viel entscheidender, was 1992 passieren 
wird, mindestens für Europa und somit auch für die 
Schweiz; wir gehören nun einmal dazu und sind, geogra
fisch mindestens, sozusagen das Herzstück oder die Mitte 
dieses Kontinents. 
Es bedarf heute also von unserer Seite sehr viel Fingerspit
zengefühl, um diese subtile Entwicklung nicht zu stören. Die 
Sozialcharta heute nicht zu ratifizieren wäre ein unverzeihli
cher Fehler; es wäre, wie ein berühmter Mann einmal gesagt 
haben soll, «plus qu'un crime, ce serait une faute», ein 
Fehltritt, ein Stolpertritt gleich zu Beginn der Verhandlungs
phase, und den können wir uns nicht leisten. 
Was wir nun brauchen. ist ein bisschen Mut - kein Helden
mut a la Winkelried, nur ein bisschen Ehrlichkeit, ein biss
chen Zivilcourage-, einen Hauch von praktischer Intelligenz 
und schliesslich viel Verantwortungsgefühl gegenüber der 
Zukunft unseres Landes. 

Ruf: Die Nationale Aktion lehnt einen Beitritt der Schweiz 
zur Europäischen Sozialcharta seit jeher mit aller Entschie
denheit ab! Ein solcher Schritt ist weder aus sozialpoliti
schen Gründen nötig noch in staatspolitischer Hinsicht 
erwünscht. Im Gegenteil, ein Beitritt wäre ein weiterer ver-

und Ausverkauf unserer 
mit schwerwie

genden Folgen für unser Land! 
Nach dem überwältigenden Nein von Volk und Ständen zum 
Uno-Beitritt sollte eigentlich jedermann, auch dem Bundes
rat, endlich klar geworden sein, dass der Souverän von 
weiteren multilateralen Bindungen grösseren Ausmasses, 
vor allem von solchen. die unsere schweizerische Unabhän· 
gigkeit und Identität beschneiden und bedrohen, nichts 
wissen will. 
Wir stellen fest, dass 

kann; dass es unserer 
Neutralität und 

zuwiderläuft, einerseits auf die 
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inneren Verhältnisse anderer Staaten Einfluss zu nehmen, 
andererseits uns selbst der Kontrolle einer internationalen 
Organisation zu unterwerfen; dass es schliessllch nicht die 
Politik des schweizerischen Kleinstaates sein kann, für eine 
gefährliche internationale Nivellierung und Angleichung der 
ordungs- und sozialpolitischen Verhältnisse einzustehen. 
Das eine Ziel der Charta, die allgemeine Stellung des Arbeit
nehmers in Europa zu vereinheitlichen, ist zweifellos der 
Absicht entsprungen, einen einheitlichen europäischen 
Arbeitsmarkt mit voller nach EG-Muster zu 
schaffen - eine Zielsetzung also, der die Schweiz unter 
keinen Umständen zustimmen kann, wenn sie ihre Existenz 
als selbständiger Kleinstaat nicht aufgeben soll! 
Nach der Auffassung der Befürworter soll die Sozialcharta 
ein sogenannt «dynamisches Instrument» werden, um den 
sozialen Fortschritt in unserem lande voranzutreiben. Tat
sächlich bedeuten verschiedene Formulierungen der Charta 
eine Fahrt ins Ungewisse. sozialer Fortschritt, verstanden 
als dauernde Bewegung in Richtung weniger Arbeit, mehr 
materielle Güter und Existenzsicherung, wird unter ver
schiedenen Aspekten zu einem Unternehmen, das durch 
seine Unbegrenztheit in einem Kollaps enden muss. Die 
Charta will doch letztlich jeden Vertragspartner quasi zu 
einem totalen Sozial- und Versorgerstaat machen, der dem 
einzelnen Individuum möglichst wenig - statt möglichst viel 
- Eigenverantwortung abverlangt! Solchen Tendenzen in 
Richtung eines sozialistischen Fürsorgestaates können wir 
nicht zustimmen. 
Wir werden nicht zulassen, dass im Zuge dieses sozialisti
schen und internationalistischen Kuckucks-Eis die Attrakti
vität der Schweiz auf ausländische Arbeitskräfte und ihre 
Angehörigen noch weiter zunimmt, dass die einheimische 
Bevölkerung ständig mehr konkurrenziert und benachteiligt 
wird und dass die bereits gravierende Ueberfremdung und 
Uebervölkerung in der Schweiz auf diesem Wege noch mehr 
verschärft werden! 
Die Charta soll offensichtlich dazu dienen, den prioritären 
Schutz der schweizerischen Arbeitskräfte abzubauen. Dies 
würde zwangsläufig zu neuen innenpolitischen Spannun
gen führen. Die Anwesenheit von heute bereits gegen 
800 000 ausländischen Arbeitskräften bedeutet ein Konflikt
potential, das nicht übersehen werden darf. Es ist unseres 
Erachtens eine hohe und prioritäre Pflicht eines jeden Staa
tes, in erster Linie für das Wohl seiner eigenen Bürger zu 
sorgen; dazu steht dieses internationale Vertragswerk in 
eindeutigem Gegensatz! 
Wir bitten Sie eindringlich, der Kommissionsminderheit und 
dem Ständerat zu folgen und die Sozialcharta heute endgül
tig bachab zu schicken. Ich kann Ihnen bereits hier und jetzt 
ankündigen, dass wir im Falle einer Annahme durch beide 
Räte nötigenfalls das Referendum ergreifen werden! 
Vergessen Sie bitte nicht, was Sie gestern geschworen bzw. 
gelobt haben, nämlich «die Einheit, Kraft und Ehre der 
schweizerischen Nation zu wahren» und «die Unabhängig
keit des Vaterlandes .... zu schützen». Zu diesem Bekenntnis 
steht die Europäische Sozialcharta doch in einem Wider
spruch. wie er krasser nicht sein könnte! 

Müller-Meilen: Soziale Fragen werden in unserem Land zum 
Teil vertraglich, zum Teil gesetzlich auf den Stufen Bund 
und Kanton geregelt. Sie sind gut geregelt. 
dezentral, in verschiedenen ungleich, 
Je nach den verschiedenen Bedürfnissen in den einzelnen 
Kantonen, teilweise auch mit Nuancen je nach den Voraus-

,..,,n,,·w,,n"'' sind die und die Bedürfnisse 
noch viel verschiedener als national. Alles über einen inter
nationalen Einheitsleisten zu 

in 
nicht nur die Suppe. sondern ganze vierteilige 

Menu zurückzuweisen. Aengstlichkeit ist auch gegenüber 

Europa, gegenüber der EG, ein schlechter aussenpolitischer 
Ratgeber. Deshalb muss auch. die Rückweisung abgelehnt 
werden. 
Die Unterzeichnung der Sozialcharta wäre mehr als eine 
Absichtserklärung. Auch die Sozialcharta unterliegt dem 
Dynamisierungsprozess, der das internationale Recht und 
auch abgeschlossene Verträge erfasst hat. Ende April 1978 
hat das Ministerkomitee in Strassburg eine Erklärung verab
schiedet, die eine Erweiterung der klagbaren Individual
rechte der Menschenrechtskonvention durch soziale. wirt
schaftliche und kulturelle Rechte fordert. 
Es fehlt nicht an Juristen, die erklären, es sei der Schweiz 
nicht möglich, genügend Bestimmungen des harten Kerns 
zu ratifizieren, ohne eidgenössisches oder kantonales Recht 
zu tangieren. Professor Etienne Grisel von der Universität 
Lausanne etwa hat klar und deutlich das Dilemma eines 
Beitritts aufgezeigt; «Entweder müssen wir über unser inter
nes Recht hinweggehen oder wir könnten unseren völker
rechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen.» Er hat 
deshalb die eidgenössischen Räte aufgefordert, die Sozial
charta nicht zu ratifizieren. 
Ich will nicht in die Details gehen. Das ist ja schon gesche
hen. Die Nichtratifikation der Sozialcharta hindert uns nicht, 
aufgrund nationalen Rechts für die Schweiz einen sozialpo
litischen Standard zu haben und zu behalten, der über dem 
europäischen Durchschnitt liegt, aber doch unsere Eigen
heiten berücksichtigt. Und sie hindert uns auch nicht, uns 
auf den möglichen Gebieten aus eigener Kompetenz dem 
europäischen Sozialrecht anzupassen oder anzunähern. 
Aber wir sollten uns nicht nochmals eine Abfuhr in der 
Volksabstimmung leisten, wie sie Bundesrat und Parlament 
bei der Uno erlebt haben. 
Dass der Landesring, der vor den Wahlen einen «Demokra
tietarif» aufstellte, diese Abstimmung verhindern will, 
spricht Bände - nicht nur über den Landesring, sondern 
auch über seine Einschätzung der Volksstimmung. Es gilt, 
bereits hier im Rat die Weichen mit einem Nein richtig zu 
steifen. 

Ott: Als Ihre Kommission diese Vorlage zu beraten begann, 
war noch nichts zu spüren von der Unruhe der Aussenseiter 
oder Nichtmitgliedstaaten angesichts der Bewegung, die in 
die Zwölfer-Gemeinschaft der EG gekommen ist Heute ist 
eine Unruhe, eine gewisse Nervosität, da, und sie hat in der 
letzten Amtsperiode auch schon hier in diesem Saal ihre 
Reperkussionen gefunden. Kein Zweifel, dass die Frage der 
europäischen Integration das aussenpolitische Problem 
Nummer 1 der angefangenen Legislaturperiode darstellen 
wird. 
Das Problem der Ratifizierung oder Nichtratifizierung der 
Europäischen Sozialcharta muss heute im Gesamtrahmen 
der Europapolitik gesehen werden. Eben dies ist in der 
Kommission noch nicht geschehen. Es muss nachgeholt 
werden. Die europapolitische Diskussionslage hat sich seit 
1983 geändert. Wir haben es darum nicht mehr nur mit 
dieser isolierten zu tun, sondern müssen alle 

nach allen Seiten Darum bitte ich Sie, die 
und Pini zu unter

stützen. 
Wir waren heute vor zwei Wochen mit einer zehnköpfigen 
Parlamentarierkommission in Wien und haben im Gespräch 
mit unseren österreichischen Kollegen etwas von der Unsi
cherheit gespürt, die einem neutralen Staat angesichts der 
neugewonnenen Dynamik der Zwölf überkommen kann. 
In unserem Nachbarland verlaufen die Linien in dieser Frage 
noch klar. Wir haben unsererseits den öster-
reichischen Freunden recht und einmütig klarge-

dass die aktuell 

festgestellt: Wenn 
keine Sonderregelun

können sich ja solche 
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Standpunkte im Laufe der Jahre ändern, wenn sich die 
politischen Realitäten ändern oder neue Personen in verant
wortliche Stellungen aufrücken. Die Hoffnung ist nicht ganz 
abwegig, dass eines Tages doch noch eine Formel gefunden 
werden kann, die den Nichtvollmitgliedern das notwendige 
Mass an Teilnahme ermöglicht. 
Es ist ein Denkprozess, eine das Europa von 
morgen zu gestalten; für die Schweiz es in ihrem 
sten Interesse, mitzudenken. Darum wäre es vielleicht sehr 
unklug, wenn wir uns selber im voraus disqualifizieren wür
den, indem wir eine Vorlage ablehnen, die von allen EG
Staaten ratifiziert ist und im Grunde nichts weiter will, als 
einen Dialogmechanismus im Interesse einer harmonischen 
sozialpolitischen Entwicklung im europäischen Raum zu 
etablieren. Wer multilateral - unsere Politik ist dies nun 
einmal etwas erreichen, wer seine Interessen wahren will, 
darf dem Dialog nicht ausweichen. Die Sozialcharta ist 
nichts anderes als ein Instrument des Dialogs. 
Auch die derzeit im EVD geltende Philosophie, dass wir der 
EG gegenüber beitrittsfähig bleiben müssen, um ihr nicht 
beitreten zu müssen, hat sich ihr Ziel hoch gesteckt; es ist 
schwer zu erreichen. Wir dürfen jetzt keine Fehler machen. 
Herr Braunschweig hat richtig gesagt; Wir müssen europa
fähig bleiben. 
Ich fasse zusammen. Das Bewusstsein, das ganze Umfeld 
hat sich in letzter Zeit erheblich geändert. Die Kommission 
hat keine Gelegenheit gehabt, all diese neuen Implikationen 
mitzubedenken. Sie soll diese Gelegenheit noch erhalten. 
Darum verdienen die Rückweisungsanträge der sozialdemo
kratischen Fraktion und des Herrn Kollegen Pini Zustim
mung. Ich danke Ihnen. 

Allenspach: Es geht im Grunde um zwei Ueberlegungen auf 
verschiedenen Ebenen: erstens einmal um die Frage, ob wir 
rechtlich ratifizieren können, dann aber auch darum, ob wir 
aus politischen Gründen ratifizieren wollen. 
Der Ständerat hat klargelegt, dass die rechtlichen Voraus
setzungen für die Ratifikation der Sozialcharta nicht gege
ben sind. Unser soziales Niveau ist höher als in den meisten 
anderen europäischen Industriestaaten. Aber wir haben die 
Sozialbeziehungen anders aufgebaut und anders geordnet, 
entsprechend unserer schweizerischen Tradition und unse
rer schweizerischen Staatsauffassung. Weil wir sie anders 
geordnet haben, erfüllen wir die rechtlichen Bedingungen 
für die Ratifikation der Sozialcharta nicht. 
Selbst wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorhanden 
wären, sollten wir die Sozialcharta aus staatspolitischen 
Gründen nicht ratifizieren. Die Sozialcharta enthält behör
denverbindliche Gesetzgebungsaufträge. Die Schweiz 
würde sich beispielsweise verpflichten, die Arbeitswoche 
fortlaufend zu verkürzen oder das System der sozialen 
Sicherheit fortschreitend auf einen höheren Stand zu brin
gen usw. Gesetzgebungsaufträge erteilt bei uns das Volk 
und das Parlament. Wir können es nicht zulassen, dass eine 
internationale Organisation uns Gesetzgebungsaufträge er
teilt. 
Es besteht 
sogenannte Sachverständigenausschuss. Diese Aufsichts
behörde prüft, ob die Gesetzgebungsaufträge erfüllt wer
den. und erstattet darüber Bericht: Berichte. die Frau Morf 
zu Recht als Kontrollberichte bezeichnet hat. Diese Oberauf
sicht bezieht sich auf die Sozialcharta als Ganzes. Sie ver
langt immer wieder Begründungen, weshalb wir diese oder 
jene Bestimmung der Sozialcharta noch nicht ratifiziert hät
ten. Die Oberaufsicht kann zwar keine rechtlichen Sanktio

sie kann aber unser Land beispielsweise vor 
anklagen moralisch 

und auch 
Wollen wir uns verpflichten. 
wir den hohen Empfehlungen nicht 

dafür zu entschuldigen, wenn Volk und Parlament anders 
entscheiden? 
Wir haben in der Schweiz eine eigenständige Sozialordnung 
aufgebaut, eine Sozialordnung von unten nach oben. Wir 
sind nicht bereit, diese schweizerische Sozialordnung einer 
bürokratischen europäischen Einheitsordnung zu opfern, 
einer Einheitsordnung, die nicht von unten nach oben auf
gebaut, sondern von oben diktiert wird. Es ist auch nicht 
annehmbar, dass wir durch die Ratifikation unseren eigenen 
Bewegungsspielraum bei der Gestaltung unserer Sozialbe
ziehungen und unserer Sozialpartnerschaft in wichtigen 
Belangen preisgeben. 
Aus diesen politischen Gründen wollen wir die Ratifikation 
ablehnen. Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit zuzu
stimmen und auch die Rückweisungsanträge abzulehnen. 

Reimann Fritz: Gestatten Sie mir, zur Sozialcharta aus 
gewerkschaftlicher Sicht Stellung zu nehmen. 
Wir nähern uns mit Riesenschritten einer enger werdenden 
europäischen Einigung, einem noch näheren Schulter
schluss der EG-Länder anfangs der neunziger Jahre. 
Ich habe nach dem Besuch von Bundesrat Delamuraz in der 
Brüsseler EG-Zentrale den Eindruck gewonnen, dass die 
Landesregierung die Zeichen der Zeit erkannt hat und das 
Terrain abklärt, das unter dieser neuen Entwicklung für die 
Schweiz bedeutsam wird. Ich denke auch, dass die Schwei
zer Wirtschaft sich Gedanken darüber macht, welche Folge
rungen für sie daraus zu ziehen sind. Und ich denke 
schliesslich, dass die Schweiz ein grosses Interesse daran 
haben muss, den sozialen Standard von Europa einzu
halten. 
Die Menschenrechtskonvention, die die Schweiz schon 
1974 ratifiziert hat, und die Sozialcharta bilden eine Einheit. 
Auf ihrer Grundlage ist eine Harmonisierung der europäi
schen Sozialgesetzgebung in den verschiedenen Mitglieds
ländern möglich. Da die Sozialcharta im übrigen als Emp
fehlung an die Gesetzgebungsinstanzen gilt, kann das Argu
ment der fremden Richter. das hier gebracht wurde, nicht 
überzeugen. Gerade weil sich die Wettbewerbsverhältnisse 
möglicherweise durch eine noch intensiver werdende euro
päische Integration zu Ungunsten der Nichtmitglieder ver
schlechtern könnten, muss schon jetzt alles getan werden, 
damit die Schweiz in Europa in jeder Hinsicht marktfähig 
bleibt. 
Uebrigens ist daran zu erinnern, dass die Schweiz Ende des 
letzten Jahrhunderts zu den Pionieren einer europäischen 
Sozialrechtsharmonisierung gehört hat. Wollen wir diese 
Tradition einfach verraten, Herr Allenspach? Und wollen wir 
uns in Zukunft noch mehr von der Aussenwelt abkapseln? 
Einer der wichtigsten Streitpunkte ist das Streikrecht, das 
laut Sozialcharta auch für das Personal der öffentlichen 
Dienste gelten muss. Ich gehe davon aus, dass sich alle hier 
im Saal einig sind, dass das Streikrecht zu den Menschen
und Grundrechten gehört. Deshalb können wir durchaus 
damit leben, dass dieses heute nicht in der Verfassung steht, 

uns ein solcher Verfassungsartikel gut anstehen 

Lassen Sie mich auch an die besonderen schweizerischen 
Formen der Konflikterledigung zwischen Arbeitnehmern 
und mittels unserer Vertragspolitik erinnern. 
Wir alle sind stolz auf den Arbeitsfrieden in unserem Lande. 
Daran liessen anlässlich des 50jährigen Bestehens der Ver
tragspolitik in der Maschinen- und Metallindustrie und in der 
Uhrenindustrie auch die Arbeitgeberorganisationen keinen 
Zweifel aufkommen. Um so begreifen wir deshalb 
den Widerstand. der nun gegenüber der Unter-

Europäischen Sozialcharta wird. 
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den Behörden des Unterzeichnerstaates und nicht durch 
fremde Richter zu regeln sind, wäre ich gerne dem Antrag 
der vorberatenden Kommission gefolgt, der Vorlage zuzu
stimmen. 
So wie die Dinge allerdings liegen es ist auch von Spre
chern der sozialdemokratischen Fraktion begründet worden 
-, schliesse ich mich aber dem Antrag auf Rückweisung an 
die Kommission an. 

M. Maitre: Debattre de la Charte sociale europeenne est une 
entreprise assez delicate car elle peut nous conduire en 
toute bonne foi a des considerations, a des attitudes qui, a 
certains egards, peuvent etre contradictoires. 
Nous n'avons pas, effectivement, en Suisse un gout immo
dere pour les programmes sociaux-cadres, surtout s'ils 
empruntent une forme assez declamatoire. Nos preferons, 
en effet, retenir notre attention sur des textes concrets, aux 
contours immediatement saisis, a la portee clairement defi
nle. Or, la Charte soclale europeenne ne fait na7tre aucun 
droit subjectif qui pourrait etre directement invoque - cefa a 
ete dit deja a plusieurs reprises. Cette Charte reste donc un 
programme-cadre a l'usage du legislateur. 
Des lors, dans le debat que nous avons a aborder aujour
d'hui, ce qui pourrait etre pen;u comme un inconvenient, 
puisque nous aimons bien le concret, peut aussi devenir un 
avantage, dans la mesure ou cela peut nous conduire a un 
certain recul par rapport au texte meme que nous avons a 
debattre. 
Apropos du contenu de la Charte, respectivement de son 
noyau dur, il faut reconnartre que nous ne satisfaisons que 
de justesse au programme minimum prevu, et encore il s'en 
faut d'une declaration interpretative. Certains ont cru pou
voir dire que si la Suisse adherait a la Charte sociale euro
peenne ce serait, des lors, par la toute petite porte. 
Nous pouvons donc avoir des hesitations a propos de ce 
texte, cela est parfaitement comprehensible, je dirais meme 
que c'est dans la nature meme d'un texte de ce type et, dans 
nos conceptions legislatives, cefa ne va pas de soi. Mais, ce 
qui pourrait etre determinant- et pour ma part, c'est ce qui 
est determinant - c'est de situer aujourd'hui ce texte dans 
une perspective europeenne d'ensemble. L'Europe en cons
truction est pour nous un defi majeur sur le plan economi
que, culturel mais aussi sur le plan sociaf. De toute part nous 
entendons des voix reclamant que la Suisse ne se margina
lise point. Meme si c'est un phenomene relativement nou
veau, chaque jour sont plus nombreux ceux qui estiment 
que, taute de pouvoir adherer a la Communaute economi
que europeenne - aujourd'hui nous savons bien que c'est 
impossible - nous devons veiller a un rappprochement 
europeen approprie. 
Dans cette perspective, le refus d'adherer a la Charte sociale 
europeenne serait certainement ressenti comme l'expres
sion d'une volonte de se singufariser, si ce n'est pas celle 
d'un isolationnisme un peu suffisant. M. Delamuraz, conseil
ler föderal soulignait d'ailleurs, a juste titre, il y a de cela 
quelques jours a peine, que nous devions avoir veritable
ment le «reflexe Le debat d'aujourd'hui est une 
bonne occasion de verifier, dans ce Parlement, la penetra
tion de ce type de consideration. Certes nous n'avons pas a 
ratifier des textes qui nous para1traient insupportables sim
plement parce qu 'ils sortent du moule europeen; c' est abso
lument clair. Mais la Charte que nous avons sous les yeux, 
precisement par son caractere relativement general, 
demeure un texte assez modere, pour reprendre le qualifica
tif uti!ise devant le Conseil des Etats par M. Jean-Frarn;ois 
Aubert. 
Parce qu·a 
types de 

de l'Europe on ne peut pas tenir deux 
c'est donc en fonction de reflexe 

ein Europa ohne Grenzen 
nur die Industrieprodukte, sondern auch die 

der Kapitalmarkt, das Aktienrecht, Univer-
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sitätsdiplome usw. sollen vereinheitlicht werden. Schon 
heute ist die Schweizer Wirtschaft darob etwas nervös, sie 
schielt nach Brüssel, und sie weiss genau: sie wird dereinst 
keine aridere Möglichkeiten haben als diejenigen, die sie 
heute hat, nämlich mit Einzelabkommen, mit Spezialrege
lungen, mit Spezialverträgen für sich ihren Teil herauszuho
len. So wie sie heute bei jedem einzelnen Projekt, wie etwa 
Eureka, Euram, Cost, Esprit, Race und wie sie alle heissen, 
unsere Handelsdiplomatie einschaltet, wird sie dies künftig 
in viel zahlreicheren Fragen tun müssen. Dazu wird sie auf 
das Entgegenkommen der europäischen Partner angewie
sen sein. 
Die Frage für unsere Wirtschaft wird sein: Kann sie auf 
dieses Verständnis zählen, wenn wir heute hier die Sozial
charta ablehnen? Kaum, denn eine solche Ablehnung wäre 
einäugig, und sie wäre widersprüchlich. 
Sehen Sie, Herr Hösli, einerseits wollen unsere Unterneh
men ein Recht auf internationalen Austausch, auf europäi
schen Handel, das nehmen sie für sich in Anspruch, aber 
andererseits sagen sie dann nein zum Recht auf Arbeit. 
Oder Herr Müller-Meilen: Unsere Wirtschaft will Preisbin
dungen, sie fordert grosszügige Preise, sie wehrt sich zum 
Beispiel gegen die Medikamentenaufsicht in Frankreich. Sie 
fordert den Rücktransfer des Gewinnes unserer ausländi
schen Filialen in die Schweiz. Für all das wird unsere Han
deisdiplomatie engagiert. 
Was ist das alles? Ein Recht auf Erwerb. Das ist die Einkom
mensgarantie der Unternehmer. Aber dieselben Unterneh
mer kommen heute und sagen nein zum Recht auf Lohn. 
Herr Bonny, die Schweiz ist das kartellreichste Land. Es gibt 
Mindestpreisvorschriften für Bier, für Zement, die Banken 
kartellieren die Gebühren für Börsengeschäfte, die Versi
cherungsprämien sind kartelliert; dieselben, die sich auf 
diese Art und Weise zusammentun, sagen jetzt plötzlich 
nein zu Kollektivverhandlungen der Arbeitnehmer. 
Und wie ist es, Herr Allenspach, wenn ein Unternehmer mal 
auf die Nase fällt? Dazu haben wir die Exportrisikogarantie 
geschaffen. Steuergelder in Milliardenbeträgen werden 
gegeben, wenn man im Ausland scheitert. Aber dieselben 
Leute kommen heute und sagen nein zu einem Recht auf 
Fürsorge. Wenn's die anderen trifft, dann ist es nicht so 
schlimm. 
Auch die Einfuhr von Schnittblumen ist kontingentiert, der 
Schrotthandel ist kontingentiert. Letzthin kam ein freisinni
ger Kollege zu mir und wollte, dass ich einen Vorstoss 
unterzeichne zur Kontingentierung des Importes von Kat
zenfutter. Warum? Damit die Katzenfutterhersteller in der 
Schweiz geschützt sind. Die Schnittblumenproduzenten 
sind geschützt. Wir betreiben einen Artenschutz für die 
Unternehmer. Aber wer in einem Fall profitiert, sagt heute 
kalt nein zum Familienschutz. 
Was für uns Arbeitgeber gilt, soll nicht für unsere Partner, 
die Arbeitnehmer, gelten. Man will vom Internationalismus 
profitieren, aber man ist zu keinem Zugeständnis in sozialer 
Hinsicht bereit, selbst wenn es nichts kostet. Diese Politik 
des Fünfers und des ist nicht vorausschauend, 
sondern es ist Kleinkrämertum. Sie 
spannen sich damit die Stolperdrähte gegen eine europäi
sche Handelspolitik von morgen; denn unsere Nachbarn 
werden für solchen Egoismus kein Verständnis aufbringen. 

M. Beguelin: Je voudrais vous exposer egalement le point 
de vue d'un syndicaliste. 
II y a maintenant onze ans que la ratitication de la Charte 
sociale se fait attendre. Bien sur, a l'epoque. l'Europe se 
construisait lentement, avec grandes difficultes, dans la 
douleur, et nous observions ce processus, non sans une 
Certaine rnnr1,P<::ICPf1r1;,nr,to 

Europe. Le 
processus d'unification s·est brutalement accelere et a pris 
une tournure quasiment irreversible. Des 1992, avec l'Acte 
unique europeen, nous allons nous retrouver, nous Suisses, 
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6 millions et demi de personnes, au coeur d'un marche de 
320 millions d'habitants. II est dorenavant vital pour notre 
economie de se rapprocher au maximum de la Commu
naute europeenne. Le fait est incontestable. De nombreux 
industriels parlent meme d'une indispensable adhesion. 
Notre economie ce n'est pas seulement la composante des 
affaires, c'est egalement la composante sociale. Les deux 
elements sont indissociables. Face a l'Europe, notre econo
mie doit se presenter unie. Or. si la Charte sociale ne devait 
pas etre approuvee, les salaries et les syndicats suisses 
auraient toutes les raisons de craindre le rapprochement 
avec l'Europe. Les declarations des de la 
minorite de la commission celle de M. Jeanneret, par 
exemple sont eclairantes a cet egard. A leur senset tous 
comptes faits, le rapprochement avec l'Europe ne serait 
finalement qu'un rapprochement affairiste. Cette Europe-la 
a sens unique ne peut que susciter l'opposition determinee 
des salaries et des syndicats. Nous voulons que notre 
marche vers l'Europe soit aussi une marche vers le progres 
social et la Charte sociale, sans d'ailleurs etre la panacee en 
la matiere, en est un bon cadre. 
En conclusion, pour l'Europe, la Suisse est interessante 
dans le meilleur des cas. Mais pour la Suisse l'Europe est 
vitale. Ce fait domine toutes !es autres considerations. L'in
teret evident de notre economie dans son ensemble - patro
nat et salaries - commande d'accepter la Charte sociale 
europeenne. Par consequent je vous invite, non seulement a 
suivre mais a pousser la recommandation favorable de la 
commission et du Conseil federal. 

M. Longet: Nous sortons d'une campagne electorale qui a 
ete marquee en Suisse romande tout specialement par la 
mise en discussion de la necessite de nous situer par rap
port a l'enjeu europeen, par le souci aussi, exprime assez 
largement, de ne pas rester sur le quai et de voir partir le 
train de l'Europe sans nous. Cette discussion, ce souci, ont 
ete notamment le fait des milieux economiques. Nous avons 
entendu des porte-parole des milieux economiques nous 
parler meme d'adhesion. Ce sont eux qui ont mis l'Europe 
sur la table. Et maintenant nous constatons que ce sont ces 
memes milieux qui refusent la Charte sociale europeenne. 
Je n'ai pas besoin de rappeler longuement ce dont il s'agit, 
je voudrais simplement dire qu'elle est en vigueur depuis 
vingt-deux ans, eile a ete signee voici onze ans, elle ne 
contient pas de droits individuels comme par exemple la 
Convention europeenne des droits de l'homme, eile impli
que simplement qu'en la ratifiant un Etat s'engage a deve
lopper sa legislation en direction d'un standard europeen 
minimum. Cela, nous Suisses qui voudrions participer plei
nement a l'Europe, nous ne voudrions pas l'atteindre-c'est 
ce que signifie le refus de cette Charte sociale. Nous esti
mons que l'Europe doit marcher sur deux pieds, efle doit 
etre economique mais elle doit aussi etre sociale. Une 
Europe qui ne serait qu'economique ne nous interesse 
guere. Nous n'admettrions pas l'existence d'une Europe a 

vitesse l'economie et d'une Europe a petite 
- voire marche arriere - pour le social. 

Lorsqu'on examine le contexte dans lequel cette Charte 
sociale a ete elaboree et signee, et lorsqu'on voit ce qui se 
passe aujourd'hui, on mesure toute l'importance, avec l'in
securite economique croissante, d'une harmonisation euro
peenne du minimum du standard social, de donner des 
garanties pour un espace economique aussi important que 
celui que constituera l'Europe. Nous n'admettrions pas que 
l'Europe soit l'Europe de la sous-enchere, de la loi du plus 
fort Nous pensons qu'il est necessaire, aujourd'hui encore 

qu'hier, les des 

non par le haut. 

En conclusion, refuser de ratifier la Charte sociale euro
peenne, ce serait tres mal entamer le debat sur l'Europe, ce 
serait donner a ce debat un ton qui demobiliserait d'emblee 
ce que nous representons et les milieux que nous represen
tons ici. J'ai ete tout specialement choque, tout comme mon 
preopinant, M. Beguelin, de l'intervention de M. Jeanneret. 
Je crois qu'i! a manifeste la une mentalite d'epicier. qui 
voudrait toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. II 
represente en fait ces milieux qui veulent adherer a la 
Communaute, afin que notre pays soit prenante de la 
communaute, et qui en meme temps ne veulent absolument 
pas en payer le prix, c'est-a-dire ameliorer un certain nom
bre de choses et atteindre le niveau europeen aussi sur le 
plan social. C'est cette attitude-la que nous retrouvons a 
tous les niveaux de notre politique etrangere oü l'on veut 
toujours prendre et ne jamais rien donner, qui a la longue 
nous para7t totalement indefendable. Si ce conseil devait 
refuser la Charte sociale europeenne, ce serait cette image
la que nous donnerions de la Suisse, cette volonte-la que 
nous montrerions face a l'Europe. Nous c'est la volonte 
contraire que nous voulons manifester, une Europe qui soit 
a la fois economique et sociale, c'est la seule qui nous 
interesse. 

Sager: Einerseits bin ich überzeugter Verfechter des Euro
parates als einer für unser Land und unseren Kontinent sehr 
wichtigen Institution. Andererseits bin ich stolz darauf, in 
einem lande zu leben, das die soziale Frage im Rahmen 
heutiger Möglichkeiten optimal gelöst hat. Trotzdem bin ich 
Gegner der Sozialcharta. 
Meine Zustimmung zum Europarat verpflichtet mich nicht 
dazu, auch Fehlleistungen, vor denen keine von Menschen 
gegründete Organisation gefeit ist, zu akzeptieren. Weil ich 
diese Charta als Fehlleistung ansehe, habe ich ausnahms
weise keine Schwierigkeiten, dem Charme meiner Kollegin 
Morf zu widerstehen. 
Es sind nicht juristische oder wirtschaftliche, sondern 
staatspolitische Ueberlegungen, die meine Haltung bestim
men. Wegleitend scheint mir der Umstand, dass sich alle 
Lebewesen einer Herausforderung stellen müssen. Was 
dem Kranken die Krankheit und dem Leidenden das Leiden, 
sollte dem Gesunden die Fürsorge für den Mitmenschen 
sein. Wenn aber der Staat als anonyme Institution das Indivi
duum vor allem und jeglichem schützen möchte, beginnt 
der Mensch zu verkümmern. Wir bedürfen nicht zusätzlicher 
allgemeiner Regelungen, sondern der Fürsorge in Notfällen. 
Dazu sind nicht der Staat und die Gemeinschaft aufgerufen, 
sondern der Einzelne. 
Wer soll und will sich noch für den Mitmenschen einsetzen, 
wenn das Kollektiv angehalten wird, allemal einzuspringen? 
Die Aussicht, dass soziale Rechte als Ansprüche an den 
Staat langsam festgeschrieben werden sollen - das ist heute 
schon voraussehbar -, erweckt in mir grosse Bedenken. 
Entweder bleiben sie Fiktion. was der Rechtssicherheit 
abträglich ist Kollege Darbellay hat dazu eine Illustration 

er hat festgestellt, dass das Recht auf Arbeit in der 
im Grunde genommen gar kein Recht 

Warum nennt man es dann aber so? 
Oder diese Ansätze rufen nach einer zentral gelenkten Ver
waltungswirtschaft. Wir wissen, dass in Osteuropa, wo diese 
Schiffbruch erlitten hat, just die sozialen und wirtschaftli
chen Rechte in der Verfassung garantiert sind, nicht aber 
unsere fundamentalen Rechte. die wir nach wie vor als 
prioritär betrachten müssen. 
Ich lehne die Ratifizierung der Sozialcharta nicht aus man-

sozialer Einstellung ab, sondern im Ich 
sie aus einer Sorge um das Absterben 

ab.Zur 

Ich habe einen vom November dieses 
res datierten Brief in den Händen. Er stammt vom Präsiden-
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ten der Kommission für Wanderarbeiter und Flüchtlingsfra
gen im Europarat, von Herrn Dejardin, einem belgischen 
Parlamentarier. Er weist mich als Mitglied dieser Kommis
sion darauf hin, dass Nummer 78, das «Europäische Ueber
einkommen über soziale Sicherheit und Zusatzvereinbarung 
zur Durchführung des europäischen Uebereinkommens 
über soziale Sicherheit» von 1972, aber ebenso Nummer 93, 
das «Europäische Uebereinkommen über die Rechtsstel
lung der Wanderarbeitnehmer von 1977» nicht von der 
Schweiz ratifiziert worden sind. Im weiteren empfindet er es 
als besonders schmerzlich, dass die Europäische Sozial
charta noch nicht ratifiziert worden sei. Er schliesst seinen 
Brief mit den Worten: «Je voudrais vous demander de bien 
vouloir intervenir aupres du gouvernement suisse par le 
moyen que vous jugerez le plus opportun, afin qu'il ratifie au 
plus töt lesdites conventions.» 
Der gute Dejardin glaubt, dass unser Parlament fortschritt
lich, der Bundesrat aber ein Bremser sei. Dabei wissen wir 
alle, dass es umgekehrt ist! Sie - vor allem die Chauvinisten 
in diesem Rat- können nun sagen: Der Müller ist von allen 
guten Geistern verlassen. hier so etwas aus einem Brief zu 
zitieren; jetzt kommen neben den fremdländischen Richtern 
auch noch die fremdländischen Instruktoren. Ich habe es 
nicht deswegen vorgelesen und auch keine taktischen 
Ueberlegungen angestellt, statt dessen wollte ich Ihnen zei
gen, dass man im Ausland vom Tun und Lassen der Schweiz 
in dieser Beziehung Kenntnis nimmt; ja, man sorgt sich 
sogar darum, welche Konventionen die Schweiz unter
schreibt und welche nicht. 
Im weiteren kann ich auch sagen, dass ich mit Herrn Dejar
din weitgehend einverstanden bin und daher gar keine 
Instruktionen seinerseits brauche. Wir waren nämlich mit
einander in Taormina auf Sizilien. Nicht zu Ferienzwecken, 
sondern wir haben Dörfer besucht, aus denen sizilianische 
Gastarbeiter zu uns arbeiten kommen. 
Wir haben Dörfer besucht, in denen etwa 50 Prozent der 
arbeitsfähigen Bevölkerung in den 20 anderen Staaten des 
Europarates arbeiten; viele der übrigem dort lebenden Per
sonen sind bereits zurückgekehrt und sind Rentner; sie 
stehen irgendwie in Beziehung zu «ihren» früheren Län
dern, in denen sie gearbeitet haben. Somit gibt es eine ganz 
andere Perspektive, die heute überhaupt noch nicht einge
bracht worden ist. Nehmen Sie ein Dorf in Sizilien, wo Leute 
beheimatet sind, die an verschiedensten Orten in Europa 
arbeiten oder gearbeitet haben, und stellen Sie sich die 
verschiedensten Bedingungen und Verfahren vor, die nötig 
sind, um die entsprechenden Versicherungsleistungen zu 
erwirken. Da kann man doch nur dafür sein, dass man sich 
im europäischen Sozialrecht annähert und vielleicht sogar 
einmal zu einer Vereinheitlichung kommt, im Dienste jener 
Menschen, die das alles erleiden und erdauern müssen. 
Weil auch in der Botschaft diese Charta als ein Planungs
und Zielsetzungsinstrument bezeichnet wird, finde ich, dass 
alle Details, die hier aufgeführt und diskutiert werden. 
eigentlich unwichtig sind; denn wenn es ein Planungs- und 
Zielsetzungsinstrument ist, können wir wenn ein Wille da 
ist - auch einen Weg finden. Ich finde, alle Einwände sind 
Ausflüchte und Mätzchen. 
Ich will nicht wiederholen, was Herr Moritz Leuenberger 
schon gesagt hat. Aber es gibt diese gleichmacherische 
Heckenschere in Europa gar nicht, die da als furchterregen
des Werkzeug dargestellt wird. Diese gleichmacherische 
Heckenschere kann und will man in einem so vielgestaltigen 
Europa gar nicht anwenden. Wenn Differenzen bleiben. 
werden wir deswegen noch lange keine Rüge erteilt bekom
men. Sie finden das in den Akten, auch in der Botschaft des 

dass ganz selten einmal das Instrument der 
schlimm das auch ist - angewandt Aber 

beschlossen, in Zukunft auf unseren Strassen 
Lastwagen zuzulassen. Ein massgebendes Argu-

ment dafür war, der EG müsse entgegengekommen werden. 
Seltsamerweise schickt sich nun fast dieselbe politische 
Mehrheit gleichzeitig an, die Ratifikation der Sozialcharta zu 
verweigern. Im motorisierten Strassenverkehr soll die Ko
operation mit Europa also gut sein, in der Sozialpolitik 
schlecht. Dabei müsste es doch genau umgekehrt sein. 
Gefördert werden muss die europäische Zusammenarbeit 
dort, wo es um die Menschen geht, die hier leben und 
arbeiten, wo es um die soziale Sicherheit derjenigen geht, 
die darauf angewiesen sind, der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
der Mütter, der Kinder und Jugendlichen, der Fürsorgeab
hängigen und der Wanderarbeiterinnen und -arbeiter. Kein 
Grund zum Ausbau der europäischen Zusammenarbeit 
besteht aber dort, wo mit dem motorisierten Schwerverkehr 
nur die Umweltzerstörung beschleunigt wird. 
Die Europäische Sozialcharta ist bekanntlich eine sehr 
milde Konvention. Sie schafft keine einklagbaren Individual
rechte, obwohl auch solche Sozialrechte durchaus denkbar 
und gerechtfertigt wären, zum Beispiel das Recht auf ein 
gesichertes Existenzminimum oder Mindesteinkommen. Sie 
beschränkt sich im wesentlichen auf sozialpolitische Pro
grammsätze. Sie richtet sich nicht an den Richter, sondern 
an die politischen Instanzen, an die Regierungen und Parla
mente. Die schärfste überhaupt vorgesehene Sanktion ist 
die Empfehlung, und selbst von dieser wurde bekanntlich 
noch nie Gebrauch gemacht. 
Wovor haben die Arbeitgeberorganisationen denn Angst? 
Etwa davor, dass der Sozialstaat nach einer Ratifikation der 
Sozialcharta sprunghaft ausgebaut würde? Doch nicht mit 
einer Konvention, mit der im wesentlichen nur das geneh
migt werden soll, was heute schon verwirklicht ist! Doch 
nicht mit einem Parlament, bei dem wir aus Erfahrung nur 
zu gut wissen, wie mühsam ihm auch kleinste sozialpoliti
sche Fortschritte abgerungen werden müssen! Richtig ist, 
dass durch die Ratifikation der Sozialcharta ein sanfter 
politischer Druck entstehen könnte, die vorhandenen Lük
ken des sozialen Netzes zu schliessen und das wäre gut 
so. Richtig ist auch, dass ein massiver Sozialabbau in 
Zukunft nicht mehr möglich wäre, ohne dass gleichzeitig die 
Sozialcharta gekündigt werden müsste. Aber auch das wäre 
gut so. 
Eigentlich müssten ja auch die Arbeitgeber wenigstens 
diejenigen, die daran interessiert sind, dass in der Schweiz 
noch Werte produziert werden und nicht nur im Finanzbe
reich spekuliert wird - ein Interesse daran haben, dass über 
ein internationales Vertragswerk ein sanfter Druck auf die 
Sozialpolitik anderer Vertragsstaaten ausgeübt werden 
kann, dies gerade dann, wenn unser soziales Netz- bei allen 
Mängeln - im internationalen Vergleich aus Konkurrenz
gründen verhältnismässig gut ist. 
Zum Schluss noch zwei juristisch gefärbte Bemerkungen: 
Bei mehreren Artikeln der Charta sollen in der Detaildiskus
sion gewissermassen Haare in die Suppe gestreut werden, 
damit die fünf Artikel des sogenannten harten Kerns nicht 
errreicht werden, mit anderen Worten: damit die Suppe 
dann endgültig nicht mehr gegessen werden kann. Falls der 
Bundesrat an einer Ratifikation der Charta wirklich interes
siert ist - und ich spreche ihm diesen Willen nicht ab -, 
begreife ich nicht, weshalb er die Opposition gegen die 
Genehmigung des Artikels 12 Absatz 4 nicht endlich auf
gibt; denn nicht nur gemäss Meinung namhafter Experten, 
sondern auch sonst spricht alles dafür, dass er genehmigt 
werden kann. 
Wenn es heute um die Ratifikation der Sozialcharta geht, 
dann muss man sich schliesslich generell auch an die guten 

erinnern, die wir seit 1974 mit der Europäi-
11M,n<::rhPn haben. Aus 

.;a,·,"'""'" geführt. die sonst kaum 
treten wäre. Das darf nicht unterschätzt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, die Sozialcharta zu ratifizieren. 
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M. Houmard: Meme si chacun le sait, il n'est pas inutile de le 
repeter, la situation de notre pays, au centre de l'Europe, sa 
position geographique, comme sa configuration topogra
phique et sa pauvrete naturelle nous condamnent a develop
per une activite economique intense. Gräce a une valeur 
ajoutee sous forme d'usinage et de matiere grise, les 
matieres premieres importees sont reexportees comme pro
duits finis. Nos predecesseurs ont tellement bien compris 
cette situation particuliere de la Suisse qu'ils ont conclu tres 
töt des accords liant Jes partenaires sociaux. Ces contrats 
bases sur la bonne foi reciproque ont permis, entre autres, 
de resoudre les conflits de travail et de feter cette annee un 
cinquantenaire hors du commun, celui de la paix du travail. 
Lors du debat au Conseil des Etats, le Conseil federal 
rappelait cette particularite en ces termes: «Nous avons 
devefoppe dans notre pays, avec un succes incontestable, et 
il faut feficiter les partenaires sociaux, des methodes de 
travail assez extraordinaires sur le plan conventionnel et sur 
le plan juridique.». Dans le but de preparer l'avenir au mieux, 
les memes partenaires sociaux sont, sans reläche, en perpe
tuelle recherche de syntheses entre le progres technique et 
le maintien de notre statut social. 
Dans cette Situation particulierement heureuse pour l'en
semble de notre peuple, voilä que l'Etat voudrait nous impo
ser la ratification de la Charte sociale europeenne. Je vous 
engage ä ne pas la ratifier, ceci pour trois raisons: nos 
particularites dans les rapports entre partenaires sociaux, 
comme dans le caractere federaliste de notre Etat, ne nous 
permettent pas d'approuver pleinement cinq dispositions du 
noyau dur. Deuxiemement, je rejette la proposition du 
Conseil federal visant a deposer une declaration interpreta
tive du paragraphe 4 relatif au droit de greve des fonction
naires et employes. Si le droit de greve n'est en principe pas 
interdit en Suisse et si les partenaires sociaux ne l'ont utilise 
que tres parcimonieusement, nous connaissons dans notre 
legislation deux interdictions specifiques de recours a la 
greve: celle de l'article 357a, deuxieme alinea, du code des 
obligations, c·est-a-dire l'interdiction de la greve pendant la 
duree d'une convention collective et ceci selon le principe 
de la bonne foi reciproque evoquee au debut de mon inter
vention, deuxiemement l'interdiction de la greve pour les 
fonctionnaires, decoulant de l'article 23 de la loi sur le statut 
des fonctionnaires. 
Le Conseil federal n'a pas l'intention - nous en sommes 
certains - de nous recommander ni le droit de greve ni 
meme le droit de greve partiel. Nous-memes, nous n'en 
voulons pas davantage. II s'agit, pour les uns comme pour 
les autres, d'assurer le bon fonctionnement des institutions 
de notre Etat democratique. Soyons donc logiques, ne rati
fions pas l'article 6, le droit de greve sera ainsi regle sans 
equivoque par notre loi et il ne sera plus necessaire de faire 
une declaration interpretative, et nous n'aurons pas besoin 
de demander a Strasbourg l'accord du Comite des ministres 
du Conseil de l'Europe. · 
La troisieme raison qui m'incite ä vous demander de ne pas 
ratifier cette Charte est tres simple. Le peuple, celui qui nous 
a elus recemment, ne veut pas de cette Charte europeenne. 
II n'en veut pas davantage qu'il n'a pas voulu que notre pays 
adhere a l'ONU. Le peuple applaudit aux accords bilateraux, 
aux accords concrets, mais il refuse de prendre des engage
ments qu'if ne pourrait respecter pleinement. Cette attitude 
n'est pas a rechercher dans un manque de confiance en nos 
institutions ou dans la volonte de mettre Je Conseil federal 
en difficultes face aux engagements pris par lui le 6 mai 
1976. La raison est plus simple, plus directe, le peuple 
n'aime pas les textes interpretatifs. il l'a dit lorsqu'on a voulu 
jouer sur la notion de neutralite de notre pays. Si d'aventure 
le Parlement ratifiait la Charte europeenne, la voie referen
daire utilisee, c'est certain. que le peuple ne 
nous desavoue, il en va vraiment de la credibilite du Parle
ment. 
Je vous demande d 'entrer en matiere et de ne pas approuver 
la Charte sociale europeenne du 18 octobre 1961. 

Frau Stamm: Die Schweiz liegt nicht auf dem Mond; die 

Schweiz liegt in Europa. Wir Schweizer sind nicht Bewohner 
eines fernen Planeten, die niemandem etwas schuldig sind. 
Wir sind vielfältig mit den Menschen und Staaten Europas 
verhängt. 1963 sind wir dem Europarat beigetreten. Wir 
haben versprochen, aufrichtig und tatkräftig an der Erfül
lung der Aufgaben des Europarates mitzuarbeiten, wie es in 
den Satzungen heisst. 
Es werden in diesem Haus so hohe Töne angeschlagen, wie 
gewissenhaft wir einmal eingegangene Verpflichtungen ein
halten. Hier liegt eine solche Aufgabe vor uns: uns mit 
anderen Staaten Europas dafür einzusetzen, dass sich gute 
soziale und wirtschaftliche Bedingungen für die Menschen 
Europas gleichmässig weiterentwickeln. Das liegt auch in 
unserem Interesse. Adressat der Sozialcharta ist der natio
nale Gesetzgeber. Das kann nicht genug betont werden. Wir 
im Parlament verpflichten uns, unsere Sozialgesetzgebung 
im Sinne der Sozialcharta weiterzuentwickeln, natürlich im 
Rahmen unserer wirtschaftlichen und politischen Möglich
keiten. Es stimmt daher nicht, dass die Sozialcharta die 
Gesetzgebung unseres Landes direkt verändert, wie etwa 
behauptet wird. Es besteht auch kein Diktat, das uns von 
oben zwingt. Es entstehen keine direkt einklagbaren Rechte. 
Wir können die Verpflichtungen, die uns die Sozialcharta 
überträgt, ruhig übernehmen. Unsere Sozialgesetzgebung 
steht auf einem hohen Stand. Was die umstrittenen Punkte 
betrifft, bin ich der Meinung, dass diese einer Ratifizierung 
nicht entgegenstehen. Ich verweise im Zusammenhang mit 
dem Streikrecht insbesondere auf Artikel 31 der Sozial
charta, welcher Einschränkungen oder Begrenzungen vor
sieht. 
Wir müssen aber noch eines besonders bedenken: Die Inte
grationsbestrebungen in Europa schreiten fort; davor kön
nen und dürfen wir die Augen nicht verschliessen. Die 
Sozialcharta ist ein Teil dieser Integrationsentwicklung. 
Auch unser Land, das wirtschaftlich mit Europa eng ver
flochten ist, muss der Harmonisierung des europäischen 
Rechtes vermehrt Beachtung schenken. Dies hat auch Kol
lega Auer in seinem Bericht über das Efta-Parlamentarierko
mitee am Schluss aufgeführt. Sonst werden wir später 
gezwungen sein, Recht, das andere entwickelt haben, soge
nannt «autonom» einfach nachzuvollziehen. Das bedeutet 
dann aber nur noch scheinbare Unabhängigkeit. 
Ich bitte Sie deshalb, der Ratifikation der Sozialcharta zuzu
stimmen. 

M. Segond: Je pense personnellement qu'il faut ratifier la 
Charte sociale et qu'il faut le faire pour des raisons qui sont 
plus politiques que juridiques. Pourquoi? Parce que face ä 
la realite de la construction de l'Europe, nous devons avoir, 
nous le savons tous, une approche des questions euro
peennes plus dynamique et plus imaginative que par le 
passe. Pour ne pas nous laisser enfermer dans la seule 
problematique de nos relations avec la Communaute euro
peenne, dont tous les Etats membres ne nous sont pas 
toujours favorables, nous devons renforcer les autres insti
tutions europeennes auxquelles nous appartenons, tels 
l'AELE ou le Conseil de l'Europe. 
Or, ce Conseil de l'Europe a elabore des sa creation deux 
conventions, la Convention europeenne des droits de 
l'homme - qui porte sur les droits civils et politiques - et la 
Charte sociale europeenne - qui porte sur les droits econo
miques et sociaux. La Suisse a adhere a la Convention 
europeenne des droits de l'homme mais eile se demande 
depuis plus de dix ans si elle va adherer a la Charte sociale 
europeenne. 
Comparons donc un instant ces deux conventions. La 
Convention des droits de l'homme contient des dispositions 
qui s'adressent aux personnes et sont directement appli-

La Charte sociale des dispositions qui 
s'adressent aux legislateurs nationaux et qui ne sont pas 
directement applicables. En cas d'inobservation, la Conven
tion des droits de l'homme prevoit des sanctions par des 
juridictions supranationales. En cas d'inobservation, la 
Charte sociale ne prevoit ni sanction ni juridiction suprana
tionale. 
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Cette comparaison demontre que la Suisse a adhere a la 
convention la plus rigoureuse, celle des droits de l'homme. 
Elle a donc franchi l'etape la plus delicate. Elle doit faire 
maintenant le pas suivant, celui de l'adhesion a la Charte 
sociale europeenne. La rigueur intellectuelle des opposants, 
qui se fondent sur des motifs les honore. mais 
ces scrupules respectables ne pas l'emporter face 
aux enjeux politiques auxque!s nous sommes confrontes. 
Politiquement, la ratification de la Charte sociale euro
peenne est une question de solidarite avec en 
construction et, en particulier, avec le Conseil de l'Europe. 
C'est aussi une question de coherence et de bonne foi. En 
adherant au Conseil de l'Europe, la Suisse s'est engagee, 
selon l'article 3 du statut, a collaborer «sincerement et acti
vement» a son oeuvre qui est incarnee en particulier par la 
Charte sociale europeenne. Umiter nos efforts de coopera
tion europeenne a des domaines economiques ou mone
taires, en rejetant tout amenagement de nature sociale, 
serait vraiment une maniere derisoire d'accomplir nos obli
gations de membre du Conseil de l'Europe. 
On ne peut pas toujours tenir un double discours et avoir le 
beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vouloir signer 
avec la CEE des accords economiques qui nous soient 
favorables et refuser de ratifier des conventions sociales du 
Conseil de l'Europe. On ne peut pas etre a l'origine des 
premieres conventions internationales du travail de l'OIT et 
refuser de ratifier la Charte sociale. On ne peut pas vouloir 
renforcer le Conseil de l'Europe et, dans le meme temps, 
refuser de ratifier la Charte sociale. 
Monsieur le president, Mesdames et Messieurs, Je dossier 
qui dominera la legislature qui s'ouvre sera celui des moda
lites de notre participation a la construction de l'Europe. 
Aujourd'hui, nous sommes au debut de cette legislature 
europeenne. C'est la premiere session. C'est la premiere 
semaine, et c'est le premier sujet europeen. Ne commen
c,;ons donc pas cette legislature europeenne en cherchant 
davantage a nous proteger qu'a nous engager. Sachons 
passer de la cooperation economique a la cooperation 
sociale, soyons coherents et courageux, ouverts et confiants 
en disant oui aux droits economiques et sociaux du Conseil 
de l'Europe, comme nous avons su dire oui aux droits civils 
et politiques. Je vous invite donc a entrer en matiere et a dire 
oui a l'adhesion de la Suisse a la Charte sociale europeenne. 

Euler: In der letzten Herbstsession diskutierte der National
rat den Bericht des Bundesrates über den Europarat. Es war 
eine überraschend lange Debatte mit dem Akzent, den Euro
parat aufzuwerten. Dieses Interesse zur Aufwertung kam 
nicht von ungefähr. Unser Ratskollege Widmer, ein langjäh
riger aussenpolitischer Spezialist, hat dies in der Debatte so 
umschrieben: «Heute ist zum ersten Mal deutlich ersichtlich, 
dass sich neue Leute zur Ansicht bekennen, der Europarat 
sei etwas ausserordentlich Wichtiges, das man unterstützen 
müsse. Hinter dieser Wende steckt etwas sehr Bemerkens
wertes: die Befürchtung vieler schweizerischer Kreise, nicht 
zuletzt auch der Wirtschaftskreise, dass mit dem Jahre 1992, 
mit der verstärkten Integration in der Europäischen Gemein
schaft. die Schweiz ganz entstehen 
können. Man hegt nun die Hoffnung, dass man mit einer 
mehr oder weniger harmlosen Verstärkung des Europarates 
diesen drohenden Gefahren aus dem EG-Raum begegnen 
könnte." 
In der gleichen Debatte sagte Frau Eppenberger für die 
Freisinnig-Demokratische Partei unter anderem folgendes: 
" .... hat die Aussenpolitik dafür zu sorgen, dass unser Land 
unter politischer Integrationszwänge ein 
fruchtbares und offenen zu den für uns 

des Konti-

Europarat als 

Ganzes beziehen. Das wurde verschiedentlich bereits 
gesagt. Nicht nur auf die wirtschaftspolitischen Aspekte mit 
der Angst der EG-Integration im Nacken. Der Europarat als 
Ganzes hat gewichtige Anliegen im menschlichen Bereich -
Menschenrechte, Rechtsharmonisierung, Sozialrechte -, 
über die wir heute diskutieren. 
Noch vor zwei Monaten wurde der Europarat gelobt - im 
Unverbindlichen. Heute bekämpfen die Freisinnigen und die 
SVP die Sozialcharta. Beide wollen den Eindruck erwecken, 
gute Europäer zu sein, die die rechte Hand auf's Herz legen 
und beteuern: «Wir sind für Europa; wir nehmen Europa 
ernst.» Herr Bonny beteuerte an diesem Pult das gleiche -
nur liegt meistens zwischen der Hand und dem Herzen die 
Geldbrieftasche; darin liegt das Hauptproblem. 
Wo bleibt solchermassen die Glaubwürdigkeit der Schweiz? 
Die Sozialcharta gehört zum Europarat. Wir können sie 
nicht beiseite schieben. Der neue EG-Integrationsmechanis
mus wird zweifellos grosse Probleme auch für unser Land 
bringen, das sei zugegeben, über die unser Parlament noch 
zu sprechen hat. Wahrscheinlich wird sich unser Land der
einst nicht nur mit wirtschaftspolitischen Forderungen aus 
Brüssel konfrontiert sehen, sondern auch mit sozialpoliti
schen Forderungen. Deshalb meine ich, dass eine Rückwei
sung der Vorlage an die Kommission durchaus am Platz ist, 
damit vorhandene Bedenken ausgeräumt werden können. 
In der Grundhaltung ist es doch nicht anständig, «ein biss
chen» für den Europarat zu sein, «ein bisschen» vermehrte 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft zu 
suchen in der Hoffnung, möglichst viele Vorteile herauszu
schinden, die Nachteile aber anderen zu überlassen. Alles 
hat zugegebenermassen seinen Preis. Lassen wir diesen in 
der Kommission nochmals abklären. 
Ich ersuche um Rückweisung der Vorlage an die Kommis
sion. 

Frau Fetz: Für uns ist die Ratifizierung der Europäischen 
Sozialcharta die logische Konsequenz aus dem seinerzeiti
gen Beitritt der Schweiz zum Europarat. Wir können doch 
nicht einfach einem Gremium beitreten, dessen Rechte und 
Pflichten unterschreiben und uns nachher bei jeder Gele
genheit Sonderrechte herausnehmen und machen, was uns 
passt. Mit dieser Haltung macht sich die Schweiz unglaub
würdig. Ihr wird zu Recht von den Unterzeichnerstaaten 
reiner Egoismus vorgeworfen. 
Die Sozialcharta ist das sozialpolitische Pendant zur Men
schenrechtskonvention; das ist in diesem Zusammenhang 
sehr wichtig für uns. Die Schweiz macht sich auch hier in 
hohem Grade unglaubwürdig, wenn sie sich nach aussen 
immer wieder für die Menschenrechte einsetzt, nach innen 
aber nicht einmal bereit ist, die Sozialrechte zu garantieren. 
Immer wieder wurde ein Schreckensbild zur Verbindlichkeit 
der Charta an die Wand gemalt: Der Bundesrat verlegt sich 
unserer Meinung nach in seinem Zusatzbericht allzu sehr 
auf die Unverbindlichkeit der Charta. Wir haben das wohl 
auch als Taktik verstanden, meinen aber, dass die Inhalte 
dieser Sozialcharta doch auch mehr Inhalt für unsere Sozial
politik aufweisen müssen. Natürlich - das stimmt - hat sie 
keinen unmittelbaren Gesetzescharakter, ist also nicht «seif 
executing" gemeint. Darum ist es auch unrichtig, wenn von 
den Gegnern die Angst vor Souveränitätsverlust und vor 
dem fremden Richter in Strassburg an die Wand gemalt 
wird. 
In diesem Zusammenhang ist es sehr bezeichnend, woher 
der Widerstand gegen die Ratifizierung der Sozialcharta 
kommt Vor allem aus fremdenfeindlichen Kreisen und von 
seiten der Arbeitgeber. Die formaljuristischen Argumente. 
die sowieso falsch sind. können nur schlecht darüber hin-

es wirklich Der Widerstand, 

Widerstand gegen Ratifizierung der Sozialcharta. 
Es sind die gleichen Kreise, die im Moment aus allen Rohren 
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auf eine gemässigte Mutterschaftsversicherung schiessen, 
die sich mit Händen und Füssen gegen eine Totalrevision 
der Bundesverfassung, die wirklich einen Inhalt gebracht 
hätte, gewehrt haben. Und es sind die gleichen Kreise, die 
seit Jahren eine fortschrittliche 10. AHV-Revision blockie
ren. Es sind die gleichen Kreise, die sich immer wieder nach 
dem Vorbild in den USA, nach Reagan, für eine 

stark machen, in der die Individualegoismen 
der Einzelnen überall entstehen, in der das Wort Solidarität 
bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt wird. 
Die Ratifizierung der Sozialcharta ändert an der schweizeri
schen Praxis vorläufig wenig. Dessen sind wir uns auch 
bewusst Sie ist aber im Zeitalter der multilateralen Unter
nehmen und im Hinblick auf die Oeftnung des EG-Binnen
marktes von 1992 ein wichtiger Gradmesser für den sozialen 
Mindeststandard. Wer sie ablehnt, ist für den Abbau der 
sozialen Errungenschaften in der Schweiz, sagt auch klar 
nein zur Solidarität mit den Schwächeren in unserer Gesell
schaft. 
Eine Ablehnung bestätigt den berechtigten Ruf, den die 
Schweiz im internationalen Rahmen geniesst: dass sie nur 
dort Solidarität übt, wo sie wirtschaftlich profitieren kann. 
Dort, wo es aber darum ginge, auch einmal für die sozialen 
Rechte der Menschen etwas zu tun, übt man sich in vorneh
mer Zurückhaltung. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, der Ratifizierung der 
Sozialcharta zuzustimmen, und zwar heute. 

Carobbio: Permettetemi di aggiungere a questo dibattito 
due considerazioni. 
Una, di ordine generale, riguardante il contesto e il 
momento in cui avviene questa nostra discussione relativa 
alla ratifica della carta sociale. La seconda riguardante 
invece if contenuto del documento ehe siamo chiamati a 
ratificare, con particolare riguardo alle obiezioni di chi si 
oppone alla ratitica. 
II momento e il contesto: 
Nessuno puo negare - diversi oratori l'hanno sottolineato -
ehe e sempre piü evidente, anche a livello d'opinione pub
blica, ehe la soluzione di molti problemi ehe ci riguardano 
anche come Svizzeri - supera il contesto nazionale per 
inserirsi almeno in un contesto europeo. 
Gli esempi non mancano. Da quelli economici: la necessita 
di aggiornare, d'inserirsi nei cambiamenti tecnologici in 
atto, a quelli sui trasporti, a quelli relativi alla difesa dell'am
biente. 
Se si leggono molte pubblicazioni degli ambienti economici, 
anche di quelli ehe oggi si oppongono alla carta sociale, si 
trovano insistenti richiami ad una Svizzera ehe sul piano 
economico si apra alla realta europea. 
Ebbene, appare veramente contradditorio ehe quello ehe 
vale per il settore economico, per la ricerca, per la tecnolo
gia, per l'ambiente, non debba valere per il settore sociale. 
Gli oppositori, in particolare i due relatori della minoranza, 
hanno detto ehe non ratificare la carta sociale non equivale 
a un no ad un rafforzamento dei con !'Europa. 
Permettetemi contestare questa tesi. Vorrei ehe 
nasse un istante sull'immagine all'estero di un Parlamento
e quindi di una Svizzera - ehe vorrebbe trattare sul piano 
degli affari economici ehe la interessano, ma non intende 
assumere nessun impegno su un campo specifico come 
quello della politica sociale. 
In ogni caso, le nostre delegazioni, del Consiglio federale, 
del Parlamento, ehe saranno chiamate a trattare determinati 
accordi, anche bilaterali, riguardanti a!tri settori, non si 
troveranno certo in una buona 
Quindi. nel discorso generale, credo ehe 

imperative ehe 
sociale, la nostra politica soeiale. 

Permettetemi di dubitarne, soprattutto pensando a chi ha 
«messo a punto» la carta sociale? Se penso a! fatto ehe tutti 
i Paesi ehe ci circondano l'hanno firmata e ratificata, non 
penso si possa parlare di pericoli per la nostra politica 
sociale. Semplicemente aggiorneremo questa politica a 
quelli ehe sono degli standard ormai accettati in tutta !'Eu
ropa e, credo, questo nell'interesse non soltanto dei lavora
tori, ma anche della stessa industria. 
Quando si parla di problemi di concorrenza, credo ehe e 
solo anche unificando la soeiale ehe si ereano basi 
di concorrenza uguali. 
Gli argomenti giuridici portati contro la ratifica della carta 
sociale, come diceva prima la collega Fetz, in realta masche
rano la volonta di opporsi a una politica sociale ehe si situi 
sugli standard europei. 
Quindi, concludendo, direi ehe anche ammettendo ehe ci 
siano possibili limitate questioni giuridiche ehe possono 
sollevare qualche dubbio circa la portata di a!cune norme 
della carta sociale rispetto alla nostra costituzione, gli argo
menti politici sono decisivi per una scelta a favore della 
ratifica, oggi e subito. 
lo credo ehe non ci siano ulteriori ragioni di ritardare una 
scelta: essa avrebbe dovuto gia essere fatta da anni. 

Frau Fankhauser: Zahlreiche Redner haben sich bis heute 
leider gegen das Mittragen einer minimalen internationalen 
sozialen Vernetzung gewehrt. Warum, meine Herren - keine 
Frau hat sich bis jetzt in diesem Sinn geäussert-, haben Sie 
so Angst und wehren sich gegen die Idee einer fortschrei
tenden Sozialpolitik? Wollen wir tatsächlich europäische 
Politik nur dann mittragen, wenn es etwas einbringt? Ist 
nicht die Sozialpolitik ein tragender Teil der Wirtschaft? 
Können Sie sich, meine Herren, unsere Wirtschaft ohne eine 
tragfähige Sozialpolitik überhaupt vorstellen? Die einen 
wollen offensichtlich eine Schweiz des Profits. Die anderen 
- und dazu zähle ich mich - wünschen sich eine Heimat der 
Solidarität. 
Haben Sie sich schon genügend Gedanken gemacht, was 
das Nicht-Mittragen der Fürsorge heisst, nicht nur für das 
Ansehen der Schweiz, nicht nur global und theoretisch -
das wäre viel zu einfach -, sondern ganz konkret für die 
einzelnen betroffenen Menschen, Menschen, die bereits in 
einer mitmenschlichen Vernetzung leben? 
Ich betone noch einmal: Zu jeder wirtschaftlichen Entwick
lung gehört die soziale Verantwortung, in diesem Falle die 
Vernetzung der Sozialcharta. Absprachen, Verträge fördern 
den Frieden. Das wissen wir alle. Wir haben das im eigenen 
Land erlebt. 
Weil grenzüberschreitende Absprachen und Vereinbarun
gen uns den Weg zum Frieden ebnen, bitte ich Sie dringend 
um Unterstützung dieser Sozialcharta. 

Fischer-Sursee: Eine beachtliche Minderheit der CVP-Frak
tion hat Bedenken, die Sozialcharta zu genehmigen. Wir 
richten uns damit keineswegs gegen eine Weiterentwick
lung der Sozialrechte. Ohne selbstgefällig zu sein, dürfen 
wir festhalten, dass wir in der Schweiz einen hohen Sozial
stand erreicht haben, der sich sehen lassen kann und einem 
Vergleich mit jenem der Signatarstaaten standhält, ohne 
dass uns internationale Verpflichtungen dazu zwangen. Wir 
haben in diesem Sozialbereich eine hohe Eigenverantwor
tung wahrgenommen und werden sie auch künftig wahr
nehmen. 
Wenn eine Minderheit der CVP-Fraktion trotzdem Bedenken 
gegenüber der Genehmigung hat, so deshalb, weil wir die 
rechtlichen zur Genehmigung in formeller 
Hinsicht nicht erfüllen können. Wir sind uns gewohnt, dass 

gewissenhaft 

ehen. Beim des Artikels 6 Ziffer 4, das der Bun
desrat für Beamte ebenfalls ablehnt, versucht er sich mit 
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einer sogenannten auslegenden Erklärung aus der Schlinge 
zu ziehen. Diese Möglichkeit ist sehr umstritten. Mit Aus
nahme von Herrn Professor Zanetti lehnt der unabhängige 
Sachverständigenausschuss dieses Vorgehen als unzuläs
sig ab. Das Ministerkomitee hat sich dazu nicht geäussert. 
Die ist daher, von Strassburg aus gesehen, zum min
desten offen. Meines Erachtens aber ist dieses Vorgehen 
nicht zulässig. 
Die gleichartige Erklärung der Bundesrepublik Deutschland 
und Hollands kann nicht als herangezogen werden, 
da sich das Ministerkomitee gar nicht hat 
und auch nicht äussern musste, da beide Staaten mehr als 
fünf Artikel vollumfänglich genehmigen konnten. 
Der Bundesrat widerspricht sich übrigens auch in der Bot
schaft selber, indem er auf Seite 53 wörtlich erklärt: «Unse
rer auslegenden Erklärung kommt völkerrechtlich der Wert 
eines Vorbehaltes zu.» Vorbehalt ist aber nicht nur eine 
auslegende Erklärung, sondern bedeutet, dass wir Artikel 6 
Ziffer 4 nicht voll genehmigen bzw. ihn nicht als voll bindend 
betrachten. Damit entfällt aber dieser Artikel und zählt nicht. 
Die Bedenken gegen die Genehmigung der Fürsorgepflicht 
von Artikel 13 wurden eingehend dargelegt. Ich möchte 
nicht mehr weiter darauf eingehen. Ohne Zweifel enthält die 
Charta verbindliche Gesetzgebungsaufträge an Bund und 
Kantone. Die Sozialcharta greift somit in unser föderalisti
sches System ein und bewirkt Souveränitätsbeschränkun
gen. Die Einwendungen der Kantone gegen die Genehmi
gung dürfen wir daher nicht leichtfertig in den Wind schla
gen. Hier geht es um einen staatspolitischen Grundsatz, den 
wir nicht über einen internationalen Vertrag still und heim
lich umgestalten dürfen. 
Die Sozialcharta ist zwar nicht direkt anwendbar, sie wird 
aber eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Wohin sie 
führt, ist nicht recht absehbar. Auch der Bundesrat weist 
derartige Befürchtungen nicht von vorneherein von der 
Hand. Auf Seite 28 der Botschaft schreibt er selbst: «Es 
könnte gleichwohl versucht werden, die unmittelbare 
Anwendbarkeit gewisser Bestimmungen zu behaupten, ins
besondere von Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4, die 
von einem kleinen Teil der Rechtslehre als direkt anwendbar 
angesehen werden.» 
Ich beantrage Ihnen daher, die Sozialcharta nicht zu geneh
migen, da wir die Voraussetzungen nicht erfüllen können. 

Frau Uchtenhagen: Ich habe hier die letzte Ausgabe der 
Handelszeitung, die unter dem Titel «Die Schweiz gehört in 
die EW» davon spricht, dass die Schweiz ein EG-Land par 
excellence ist und dass wir uns die Kielwasserpolitik nicht 
mehr lange leisten können. 
Der Artikel fängt an: «Angst breitet sich plötzlich in Mana
gerstuben aus, ein riesenhaftes Damoklesschwert hängt 
nämlich über der Schweizer Wirtschaft, das Jahr 1992» - wir 
wissen wieso. Der Artikel fährt weiter: «Es scheint, als hole 
die Zeit nicht die EG, sondern ihre Kritiker ein. Zu ihnen 
gehörte auch die Schweiz. Das könnte sich ändern. Bereits 
macht sich nämlich eine Art Torschlusspanik unter Nichtmit

breit.» 
der Tat, seit dem Beschluss der erweiterten EG. einen 

einheitlichen europäischen Markt zu schaffen - ob das nun 
im Jahre 1992, 1995 oder noch später gelingt, spielt im 
Augenblick keine Rolle -, hat sich die Situation für unser 
Land verändert. Ich habe sehr grosse Mühe zu begreifen. 
wieso die Vertreter der Wirtschaft nicht sehen, was hier zur 
Diskussion steht. 
Botschafter Blankart vom Bawi hat einmal sehr richtig 
gesagt: «Wir können einen Beitritt zur EG nur vermeiden, 
wenn wir beitrittsfähig bleiben.» Um diese Beitrittsfähigkeit 
geht es auch im können 

indem 
"autonom», wie man so schön sagt, nachvollziehen. was 

den anderen europäischen Ländern an Wirtschafts- und 
sozialpolitischen Regelungen und Gesetzen geschaffen 
wird. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, wo wir mit 
dieser Frage konfrontiert sind, leisten wir uns eine solche 
Diskussion, gehen wir das Risiko ein, uns ins Abseits zu 
begeben und unsere europäischen Partner zu desavouieren. 
Sehen Sie, wir können nicht damit rechnen, überall dort, wo 
wir profitieren, wie bei der technologischen Zusammenar
beit oder wenn es darum geht, die Nachteile wegzuschie
ben, als Partner ernstgenommen zu werden, wenn wir sonst 
immer und überall betonen. dass wir als eigenständiges und 
selbständiges Land machen, was wir wollen. Es ist in der 
Diskussion ganz klar geworden, dass die Ratifizierung der 
Sozialcharta praktisch keine Probleme bringt. Das sind juri
stische Spitzfindigkeiten, die man ohne weiteres in den Griff 
bekommen kann. 
Es geht also um eine grundsätzliche Frage. Wir können 
natürlich nur beitrittsfähig bleiben, wenn das Europa
Bewusstsein in der breiten Bevölkerung etwas grösser wird, 
wenn unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger begreifen, dass 
unser Land ganz stark mit der Weltwirtschaft, mit der euro
päischen Wirtschaft verflochten ist; dass eben auch unser 
Wohlergehen von der Weltwirtschaft und der Europawirt
schaft abhängt. 
Wir als Parlamentarier geben ein ganz schlechtes Beispiel, 
wenn wir im jetzigen Zeitpunkt eine solche Diskussion vom 
Stapel lassen und immer wieder Schulmeister und Besser
wisser sind, obwohl wir eine durchaus vergleichbare Sozial
gesetzgebung und soziale Sicherheit haben. Nach meinem 
Dafürhalten leisten wir uns hier einen Schildbürgerstreich, 
den wir eines Tages vielleicht bitter bereuen. 
Ich möchte Sie daher sehr eindringlich bitten, jetzt der 
Ratifizierung zuzustimmen. Wir vergeben uns nichts dabei, 
es ist ja alles schon da. Es werden keine neuen Individual
rechte geschaffen, es gibt keine fremden Richter, sondern 
es geht darum, zu zeigen, dass auch wir ein Bestandteil 
dieses Europas sind, dass wir nicht nur Profiteure von, 
sondern au(,h Mitarbeiter, Mitkonstrukteure an diesem 
neuen Europa sein wollen. 
Ich bitte Sie, der Ratifikation zuzustimmen oder das Ganze 
an den Bundesrat zurückzuweisen, damit wir uns durch eine 
Ablehnung wenigstens nicht noch unmöglich machen. 

Engler: Sozial und Europa, diese beiden Argumente gegen 
eine Genehmigung vermögen mich persönlich nicht zu 
überzeugen. Ich kann auch nicht verstehen, wieso man eine 
soziale von einer wirtschaftlichen Integration abkoppeln 
will. 
Es trifft zu: Für eine attraktive Integrations- und Europapoli
tik ist die politische Wetterlage unfreundlich. Das Klima ist 
eisig, düstere Wolken ziehen auf; am Horizont steht der 
einheitliche Wirtschaftsraum Europa - ohne Schweiz. Wich
tige Wirtschaftskreise- so Industrie- und Dienstleistungsbe
triebe - drängen auf eine Integration hin. Das wissen wir. 
Was wollen wir nun in diesem Bereich handeln -grenzüber
schreitend -, wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, wenn es 
sich um soziale Rechte handelt? Handeln kann man uns 
wahrscheinlich nicht erwarten. Wir können uns auf den 
sozialen Frieden seit Jahrzehnten berufen und ihn rühmen. 
Mag dieser soziale Friede nach aussen vielleicht eine ältli
che Blässe aufweisen. so haben wir nach innen zudem noch 
juristische Vorwände, um uns rechtfertigen zu können. 
Seit der Uno-Abstimmung hängt die Stimmungsfahne 
schlaff. Im Bereich Aussenpolitik bewegt sich nichts mehr. 
Es herrscht eine unheimliche Ruhe, Beleg für Schockzu
stand oder für Resignation? Der Volkswille ist klar, und fast 
ebenso wahrscheinlich ist es, dass die wirtschaftliche 
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Sinn und Zweck unserer Demokratie wird dereinst nicht 
sein, einfach das zu übernehmen, was vorher schon die EG 
beschlossen hat. Damit erreichen wir noch keine Freiheit. 
Demokratie setzt voraus, dass Entscheidungsprozesse 
ablaufen, Entscheidungsmechanismen können. Las
sen wir sie doch spielen! Misstrauen wir doch dem Volk 
nicht. und fürchten wir uns nicht vor einen Referendum! 
Natürlich können wir uns in unserer vorteilhaften Lage hal
ten und in unserem Dämmerzustand verharren. Aber dessen 
, m,,,,.tuchtPt wird uns einmal ein Schock aufwecken, werden 
sich die Gewitterwolken am Horizont weiter zusammen
brauen. Noch hat das Abseitsstehen seine Vorteile. Welche 
Kosten sind wir aber wirklich für ein Nicht-Europa zu zahlen 
bereit? Zu einfach ist es, nichts zu tun und sich auf die Brust 
zu klopfen; zu billig, sich hinter der Mehrheitsmeinung des 
Volkes zu sonnen; zu behaglich, sich einzuigeln! 
Politik hat mit Interessen und mit Interessenausgleich zu 
tun. Wir haben über Jahrzehnte davon profitiert, dass wir die 
sozialen Interessen, Interessen der Schwächeren, berück
sichtigten. Tun wir dies auch in Zukunft! Nicht berücksich
tigte, übergangene Interessen haben in der Zukunft oft 
überschiessende negative Auswirkungen. 
Berücksichtigen wir alle Interessen nicht nur kurzfristig, 
sondern langfristig. Bewegen wir uns in Richtung Europa, 
auch wenn es um soziale Interessen geht. Die Bewegung 
wird dann auch der wirtschaftlichen Integration nützlich 
sein. Wer auf das Prinzip des Verharrens baut, darf später 
nicht darüber jammern, dass sich der Mehrheitswille nicht 
mehr bewegen, nicht mehr ändern lässt. Kommen wir unse
rer Aufgabe nach, gestalten wir die Zukunft, ein Referendum 
nutzend und nicht fürchtend. 
Ich bitte Sie: Treten Sie auf die Sozialcharta ein! 

Seiler Rolf: Es zeigt sich wieder einmal deutlich, dass die 
Frage, ob es der heutige Stand der schweizerischen Sozial
gesetzgebung erlaubt und ob es staatspolitisch richtig sei, 
der Sozialcharta beizutreten, recht kontrovers ist. Jede Seite 
kann für ihre Meinung namhafte Experten in Anspruch neh
men. Auch die Juristen hier im Saal sind sich nicht einig. 
Aber das ist ja bei Juristen nichts Aussergewöhnliches. 
Persönlich schliesse ich aber daraus, dass die juristische 
Beurteilung nicht zwingend zu einem Nein führen muss. Es 
ist vielmehr so: Ob man dafür oder dagegen votiert, ist 
letztlich eine Frage der politischen Grundhaltung. Ein Rück
zug auf den Rechtsstandpunkt vermag diese Tatsache höch
stens zu verstecken, nicht aber zu beseitigen. Die Ratifika
tion ist wirklich keine Frage des Könnens, sondern eindeutig 
eine Frage des Wollens. 
Ein Nein zu dieser Ratifikation wäre ein weiteres Zeichen 
des helvetischen Igel-Reflexes gegen alles, was von aussen 
kommt. Das würde ich als Fehlleistung bezeichnen - nicht 
die Charta an sich. Ein Nein wäre - das wiegt für mich noch 
viel schwerer - ein weiteres Zeichen der Aversion gegen 
Sozialrechte schlechthin. 
Die Ratifikation ist aber auch ein Akt der Solidarität. Bereits 
in seinem Bericht über die schweizerische Menschenrechts

Juli 1982 schrieb der Bundesrat, dass die Ratifika
tion der Sozialcharta uns erlauben würde, unsere Solidarität 
mit den Mitgliedstaaten des Europarates zu bekräftigen. Ein 
Ja bedeutet somit ein Ja zur verstärkten europäischen 
Zusammenarbeit, und ein Nein - Herr Kollega Weber - kann 
sehr wohl als Absage an diese europäische Zusammenarbeit 
interpretiert werden. 
Ein Ja aber heisst auch Solidarität der Schweiz mit Europa. 
Europa ist auf unsere Solidarität angewiesen als wir 
selbst auf die Solidarität Europas. Zelebrieren wir etwa den 
Sonderfall Schweiz darum, 

zu verhindern. 
Ueberzeugung für die Ratifikation 

dieser Charta. Wenn Sie das heute nicht können. stimmen 
Sie wenigstens einem der Rückweisungsanträge zu. 

Bäumlin Richard: Einige Argumente, die heute von gegneri
scher Seite vorgebracht wurden, haben mich in der Tat 
erstaunt oder zumindest befremdet. Etwa, wenn Herr Sager 
die Sozialrechte mit der These bekämpft, es gehe vor allem 
um die soziale Gesinnung des Einzelnen. Das wäre ja ein 
Zurück zur Armenfürsorge und würde vom modernen 
Sozialstaat wegführen. Ich nehme an, dass es Herr Sager 
nicht so konsequent meint, wie er es formuliert hat. Die 
Gefährdungen des Einzelnen in der modernen Industriege
sellschaft sind oft gesamtgesellschaftlich bedingt - bei
spielsweise die strukturelle Arbeitslosigkeit als Gefahr, 
Umweltschäden usw. Wie will man diesen Gefahren begeg
nen? Indem man an individuelle Verantwortung appelliert? 
Individuelle Verantwortung in Ehren; ich bin auch dafür! 
Aber sie braucht einen Kontext, in dem sie möglich ist. Die 
grossen Probleme unserer Zeit können wir nur durch 
gemeinsame gesellschaftliche Lösungen bewältigen, bei 
denen auch der Staat gefordert ist. Das ist völlig klar. 
Ich halte es auch für problematisch, bürgerliche, liberale 
Freiheitsrechte den sozialen polemisch gegenüberzustellen. 
Das ist falsch, das ist doktrinär. Wenn man sagt, es komme 
nur auf Sozialrechte an, ist das gewiss ein einseitiger Stand
punkt. Ich nehme aber nicht an, dass dieser Standpunkt von 
irgend jemandem in diesem Rat geteilt wird. Man soll auch 
nicht das Gespenst der zentralistischen Planwirtschaft an 
die Wand malen. Keiner der Befürworter der Sozialrechte in 
diesem Saale möchte so etwas. 
Herr Sager hat weiter gefragt, warum man von Sozialrechten 
spräche; es würden ja keine unmittelbar einklagbaren sub
jektiven Rechte begründet. Darüber sind wir uns einig. Sub
jektive Rechte werden durch diese Sozialcharta nicht 
begründet. Es handelt sich vielmehr um Gesetzgebungsauf
träge. Wenn man doch von «Rechten» spricht, so meint man 
Rechte, die im Begriff sind, sich mehr oder weniger zu 
entwickeln. Die Gesetzgebung soll dann gewisse subjektive 
Rechte, einklagbare Ansprüche schaffen. 
Man kann sagen, diese Terminologie sei zweifelhaft. Wenn 
es zunächst im wesentlichen nur Programme seien, solle 
man sie nicht Rechte nennen. Das ist eine terminologische 
Frage, über die man sich streiten kann. Aber ich möchte 
darauf aufmerksam machen, dass diese terminologische 
Unpräzision immerhin nicht neu ist. Sie galt auch für die 
liberalen Freiheitsrechte, die zunächst als Programm ver
standen worden sind. Die rechtsgeschichtliche Forschung 
sieht das nicht anders. 
Am deutlichsten ist es beim Grundrecht, das die französi
sche Menschenrechtsdeklaration als einziges «inviolable et 
sacre» nannte, beim Eigentum. Das Eigentum wurde erst 
Realität mit der Gesetzgebung, die das moderne individuali
stische Eigentum definieren musste. Die Wirtschaftsfreiheit, 
die proklamiert wurde, inbegriffen in der persönlichen 
Handlungsfreiheit, erheischte z. B. die Abschaffung der 
Zünfte und weitere Abänderungen bisher geltenden Rechts. 
Es zu 
Wir der Tat. es werde 
einigermassen gelingen, auch berechtigte soziale Ansprü
che in Zukunft noch besser zu eigentlichen subjektiven 
Rechten zu gestalten, eben auf dem Weg der Gesetzgebung, 
den die Sozialcharta weisen will. 
Völlig unhaltbar sind die Argumente, die eine Souveränitäts
einbusse an die Wand malen. Es ist z. B. gesagt worden, 
eine internationale Instanz würde uns Gesetzgebungsauf
träge erteilen. Nein, das ist ganz anders! Wenn wir beitreten, 
dann treten einem Werk aus freien Stük-

dann 

Sozialcharta ergeben, sind jeweils in den einzelnen Ländern 
wahrzunehmen. Auch entsprechend den Auffassungen in 
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einzelnen Ländern kann im Detail so oder so konkretisiert 
werden. Bei uns gibt es dann schliesslich immer noch das 
Referendum. 
Für Aenderungen der Charta gemäss Artikel 36 - das ist 
schon gesagt worden - ist Einstimmigkeit nötig. Wenn die 
Schweiz einer Aenderung zustimmt, kann sie das nur, wenn 
das Geschäft zuerst im Parlament behandelt worden ist. 
Ich bitte Sie, nicht nur stillschweigend das Europa des 
Geschäfts zu bejahen, sondern auch ja zu sagen zu einem 
Europa mit einer minimalen sozialen Solidarität. 

Cincera: Wir haben bei der Beurteilung der Ratifikation der 
Sozialcharta sowohl die rechtlichen wie die politischen 
Tragweiten zu beurteilen. Es geht nicht einfach um einige 
juristische Spitzfindigkeiten, wie Frau Uchtenhagen es 
nannte. 
Herr Bäumlin, in rechtlicher Hinsicht entscheiden wir tat
sächlich über die Grundsatzfrage, ob wir im Falle einer 
Abweichung zwischen Sozialcharta und innerstaatlichem 
Recht uns jeweils zur Aenderung des innerstaatlichen Rech
tes drängen lassen wollen. Es handelt sich um Rechte, die 
zwar durch schweizerische Gerichte nicht direkt angewen
det werden können, welche die Charta aber immerhin als 
rechtliche Verpflichtungen internationalen Charakters 
bezeichnet und deren Durchführung ausschliesslich der im 
Teil IV vorgesehenen Kontrolle unterliegt. 
Mehrere Redner haben darauf hingewiesen, dass die Sozial
charta gewissermassen das Pendant zur Europäischen Men
schenrechtskonvention sei. Sie ist aber gerade dadurch, 
dass sie im Gegensatz zur Menschenrechtskonvention kei
nen rechtssetzenden Charakter hat und einem dynamischen 
Prozess unterworfen ist, von einer ganz anderen Qualität. 
Sie schafft im Unterschied zur Menschenrechtskonvention 
auch keine Individualrechte, welche von natürlichen oder 
juristischen Personen durch Anwendung eines nationalen 
oder internationalen Gerichtshofes durchgesetzt werden 
könnten. Das sind immerhin einige markante und wichtige 
Unterschiede. 
Auch die Gegner einer Ratifikation sind sich einig, dass 
Sozialpolitik eine wichtige Aufgabe ist Wir betrieben und 
betreiben sie gemäss unserer Staatsauffassung bis jetzt 
immer von unten nach oben. Die Sozialcharta würde diese 
Entwicklungsrichtung um 180 Grad drehen: in eine solche 
von oben nach unten. 
Relativ neu kam heute in dieser Debatte auf, dass die Ratifi
kation gewissermassen als Vorausleistung zu empfehlen sei, 
um ein Hindernis auf dem Weg zur EG wegzuräumen. Unlo
gisch ist allerdings, gleichzeitig eine Rückweisung an Kom
mission oder Bundesrat zu beantragen. Allerdings verwischt 
diese neue Sicht dann umgekehrt wieder den Blick auf 
Wesen und Inhalt der Sozialcharta, auf ihre rechtlichen und 
politischen Auswirkungen auf unsere Gesetzgebungen, die 
ich Ihnen eingangs dargestellt habe. Ueber diese Auswir
kungen entscheiden wir aber mit unserem Ja oder Nein. 
Unser Nein ist das einer rationalen Beurteilung; es hat nichts 
mit Igelstellung und auch nichts mit mangelnder Solidarität 
zu tun. 
Ich Vorlage die Rückweisungsan-

Blocher: Drei wesentliche Argumente, weswegen man die 
Sozialcharta ratifizieren sollte, wurden hier genannt: 1 Das 
erste ist ein sozialrechtlicher, innerstaatlicher Grund. Man 
solle der Charta zustimmen, um die angeblichen sozialen 
Errungenschaften, die in dieser Charta stecken, bei uns 
endlich zu übernehmen. um auch aus unserem Staat einen 
fortschrittlichen Staat zu machen. 
Ich kann nicht verstehen. dass 
ren, die das beantragen, 

Staat» 
Bis heute sind sie mit ihren sogenannten 
nicht durchgekommen, und jetzt versucht man es auf dem 

internationalen Parkett, weil man dann dem Volk sagen 
kann: Leider sind wir durch internationale Verträge ver
pflichtet, das einzuführen; wir können nicht mehr anders. 
2. Es wird nun hier die grosse europäische Einigkeit 
beschworen, und es wird so getan, als würde mit der Unter
zeichnung dieser Sozialcharta ein grossmütiges, grenzüber
schreitendes, solidarisches Werk in Gang gesetzt. 
3. Es wird gesagt, man müsse wegen der Wirtschaft beitre
ten, weil diese sonst ins Abseits gedrängt werde. Ich danke 
all denjenigen, die sich hier so für die Wirtschaft einsetzen 
und von den zitternden Managern gesprochen haben. Ich 
habe ein Unternehmen, das 80 Prozent der Produkte expor
tiert. Ich kann Ihnen sagen: Wir zittern noch vor ganz ande
rem als vor diesem Jahr 1992. 
Was hat es mit dieser Solidarität auf sich? Was heisst denn 
eigentlich Solidarität? Herr Ott sagte, man dürfe in unserem 
Land nicht zu viele Sonderregelungen haben. Ich verstehe 
dies so, dass wir nicht zu viele Sonderregelungen haben 
sollten, welche zum Nachteil - zum Schaden - unserer 
europäischen Partner angelegt sind. Das sollen wir nicht 
tun! 
Aber was stört denn eigentlich heute die europäischen Staa
ten? Herr Ott, das sind z.B. Vignette, Schwerverkehrsab
gabe, Lastwagenbreite, Lastwagenhöhe, Abgasnormen, die 
die europäische Autoindustrie als diskriminierend empfin
det. Wenn Sie also keine Sonderregelungen wollen, müss
ten Sie hier Hand bieten. 
Eine Nichtunterzeichnung der Sozialcharta wird nicht als 
Hindernis für eine Einigung innerhalb Europas empfunden. 
Regelungen, die in verschiedenen Staaten verschieden sind, 
müssen doch nicht von Nachteil sein! 
Ob das Streikrecht für Beamte in der Bundesrepublik 
Deutschland gilt, bei uns aber nicht, in einem anderen Land 
so oder anders geregelt ist, hat überhaupt nichts mit Eini
gung in Europa zu tun. Es scheint mir also recht pharisäisch 
zu sein, hier mit dem Argument der Solidarität Europas zu 
spielen und so zu tun, als käme man einer vernünftigen 
Einigung auch nur einen Schritt weiter entgegen. Machen 
Sie das dort, wo es etwas bringt! Dort stehen Sie aber 
plötzlich auf der anderen Seite, obwohl, Europa dort viel
leicht darauf angewiesen wäre, eben beim Verkehr. 
Die Schweiz hat als kleines, rohstoffarmes Binnenland ihre 
Eigenständigkeit bewahrt und ihre besonderen Verhältnisse 
berücksichtigt, aber ohne das Ausland auszunützen; das 
werden wir auch weiterhin tun. Aber diese Sozialcharta zu 
unterzeichnen und sich diesem Druck auszusetzen, das ist 
nicht nötig. Es bringt für die Solidarität gar nichts. 
Ich bitte Sie um Ablehnung. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance est tevee a 12 h 40 
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Frau Morf, Berichterstatterin der Mehrheit: Für Parlamenta
rier, die sich noch nicht oft mit dem Thema Sozialcharta 
auseinandergesetzt hatten, gab es gestern wahrscheinlich 
viel Ungewohntes und Frappantes, ja sogar Ungereimtes zu 
hören. Wenn ich meine Notizen durchblättere, fällt mir ein 
Begriffswirrwarr auf, zum Beispiel, dass Aufgaben des Mini
sterkomitees des Europarates mit jenen des Expertenkomi
tees der Sozialcharta verwechselt wurden, von Leuten, die 
es eigentlich besser wissen sollten. Es wurde auch behaup
tet, aus Strassburg werde Druck auf die Schweiz ausgeübt 
und es werde nur die Absicht zu einer gewissen Harmonisie
rung erwartet. 
Vor allem aber fällt mir auf, dass die meisten Gegner der 
Ratifizierung nicht zur Kenntnis genommen haben, dass wir 
als Schweiz dem Europarat beigetreten sind, weil wir mit 
anderen europäischen Staaten zusammen ein gemeinsames 
Ideal haben, das Ideal der politischen und individuellen 
Freiheit und einer freiheitlichen Grundordnung auf der 
Basis der Menschenrechte und Menschenwürde, also ein 
demokratisches Ideal; wenn sich die 21 Mitgliedstaaten 
Europas in der Nachkriegszeit zusammengeschlossen 
haben, dann war es, um dieses Ideal zu fördern und eines 
Tages vielleicht auch zu verwirklichen. Nichts könnte also 
verfehlter sein, als zu behaupten, ausgerechnet der Europa
rat wolle via Sozialcharta etwas über einen Einheitsleisten 
schlagen, wie das gestern mindestens zweimal hier behaup
tet wurde. Das genaue Gegenteil ist der Fall. 
«Erfreut Euch eurer Vielfalt» hiess erst im November sogar 
eine der Europaratskonferenzen in Strassburg. Falls jemand 
Angst hat vor supranationalen Verpflichtungen, vor Zwän
gen von auswärts, zu denen Parlament nichts zu 
sagen hätten, dann muss er nach Brüssel schauen und nicht 
nach Strassburg. 
Es ist jedenfalls gestern sicher vielen Ratsmitgliedern ähn
lich ergangen wie der Kommissionsmehrheit, deren Spre
cherin ich bin. Sie konnten feststellen, dass manche der 
gegnerischen Redner den Sinn der Sozialcharta nicht zur 
Kenntnis genommen haben oder ihn aus ganz bestimmten 
Gründen - nämlich weil er zu ihren Absichten querliegt -
nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Unser französischspra-

sn,,,.,-h,,r der Kommissionsminderheit, Herr Jeanne-
ret, hat selber gesagt, es dass wir nicht ratifizie-
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Menschenrechte, sondern auch der Sozialrechte ist, und 
zwar im Hinblick auf die Verwirklichung sozialer Gerechtig
keit und zum Schutz der sozial Schwächeren, die mit dem 
Wort «Eigenverantwortung», mein lieber Herr Sager, nicht 
sehr viel anfangen können. Dies kam gestern bei der Mehr
zahl der Redner zum Ausdruck, dreiundzwanzig Redner 
sprachen sich für, neun gegen die Ratifizierung aus. 
Die Sozialcharta ist kein gewerkschaftlicher Forderungska
talog, sondern die Option für ein Europa, das die aktuellen 
Herausforderungen nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, 
sondern auch auf sozialer Ebene sieht und solidarisch zu 
handeln versucht. All jenen, die sich gestern zu dieser Soli
darität bekannt haben, möchte ich auch im Namen der 
Kommissionsmehrheit danken und sie dazu ermuntern, 
heute entsprechend zu reagieren, wenn es um die Abstim
mung geht. 

M. Darbellay, rapporteur de la majorite: La Charte sociale a 
souleve quelques objections. II fallait s'y attendre apres les 
resultats connus des deliberations en commission. Je ne 
vais pas repondre ä toutes ces objections, je me dois cepen
dant de relever un certain nombre de points. 
Par exemple, quand les rapporteurs de la minorite relevent 
les longueurs et hesitations qui ont accompagne ces delibe
rations, ils semblent nous faire un reproche. Je crois que 
c'est ä eux-memes qu'ils devraient l'adresser. Les longueurs 
et hesitations ne sont guere venues des personnes qui 
soutenaient la Charte sociale. 
On nous dit ensuite que cette Charte sociale repond ä une 
ideologie et ä une philosophie qui nous sont completement 
contraires. J'ai relu tous les droits qu'elle reconnalt et jene 
vois pas en quoi cette philosophie nous serait contraire, ä 
moins qu'on n'accepte pas que !'Etat fasse son possible 
pour que chacun ait du travail, pour que chacun ait droit ä 
l'assistance sociale et medicale. M. Allenspach, entre autres, 
nous dit que nous n'avons de mandat ä recevoir que du 
peuple, et que nous n'avons ni conseil ni mandat ä recevoir 
de l'etranger. Mais alors c'est tout le probleme des traites 
internationaux que l'on remet en question, puisque chaque 
fois que l'on signe une convention, un traite, une charte, on 
renonce ä une petite parcelle de souverainete. La souverai
nete s'exerce lorsqu'on etudie la convention, lorsqu'on la 
discute et lorsqu'on la ratifie, ensuite on accepte de l'exer
cer conjointement avec d'autres. C'est le probleme de tous 
les traites. C'est aussi le probleme des Jois. Des que nous 
legiferons, nous nous attaquons egalement ä certaines li
bertes. 
On craint egalement le contröle de l'exterieur au moment ou 
l'on signe des chartes, il taut bien admettre qu'elles aient un 
sens, et nous acceptons de nous y tenir. Nous devons par 
consequent accepter egalement les recommandations qui 
pourraient nous etre faites. Mais quel risque prenons-nous 
ici, puisque seul le Comite des ministres est habilite ä faire 
des recommandations et il a fait preuve jusqu'ä ce jour 
d'une prudence que je qualifierai d'extreme puisqu'il n'a fait 
aucune recommandation. 
M. Bonny nous dit qu'on ne peut pas declarer deux choses 
contradictoires l'une apres l'autre. Tout d'abord, nous auto
risons nos fonctionnaires ä faire la greve et dans la phrase 
suivante, nous la leur interdisons. Non, Monsieur Bonny, 
nous ne disons pas que nous autorisons les fonctionnaires ä 
faire la greve, nous disons simplement qu'avec l'article 6 
nous lisons aussi l'artic!e 31 et nous exprimons notre 
maniere de voir les choses. Je vous relis un extrait de 
l'article 31, qui me paralt tres clair: «Les droits et principes 
enonces dans la partie I ne pourront faire l'objet de restric
tions ou limitations, a de celles prescrites par la 
loi et sont necessaires dans une societe dernocratique." 
Certes, l'interdiction de 
15c,·nrr,nr><, necessaire 3 

parla 
Conseil de etre nous 

dirait. Quel prenons-nous en ce domaine? Le Dane-
mark, l'Allemagne, les Pays-Bas en ont fait la meme lecture 
et le Comite des ministres ne leur a fait ni recommandation 
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ni remarque. Comment croyez-vous que ce meme Comite 
des ministres pourrait nous adresser des remarques lorsque 
nous faisons la meme lecture? 
Non, le probleme qui se pose ä nous aujourd'hui est un 
probleme europeen, plusieurs orateurs l'ont repete ä cette 
tribune. Durant cette legislature, nous devrons affronter de 
nombreux problemes, et notamment celui de nos relations 
avec la CEE. Chaque fois que nous en parlons, nous disons 
qu'il n'est pas possible, pour !'heure, d'y adherer, les incon
venients seraient trop graves. Mais nous devons faire tous 
les pas possibles dans cette direction. Or aujourd'hui c'est 
un petit pas, mais un pas qui sera sensible ä l'ensemble des 
pays du Conseil de l'Europe. Ce pas, nous pouvons le faire 
et nous devons le faire. 
On a propose un renvoi. Je ne peux pas me prononcer au 
nom de Ja commission qui n'a pas eu l'occasion d'en discu
ter. Personnellement, je pense que nous avons deja tergi
verse longuement et, vis-a-vis de l'Europe, nous devons 
aujourd'hui nous manifester et dire ce que nous voulons. Je 
comprends qu'on puisse avoir le souci de mieux informer 
les soixante-huit nouveaux membres du Conseil national et 
aussi de voir avancer les negociations avec la CEE, mais ce 
probleme date de onze ans puisque c'est en 1976 que le 
Conseil federal a signe Ja Convention. II me semble qu'en 
1987, il est temps de la ratifier. 

Präsident: Das Wort zu einer kurzen Erklärung hat Herr 
Braunschweig. 

Braunschweig: Ich teile Ihnen mit, dass die sozialdemokrati· 
sehe Fraktion den Antrag auf Rückweisung an die Kommis
sion zurückzieht zugunsten des Antrags Pini: Rückweisung 
an den Bundesrat. Einerseits, weil wir es für richtig halten, 
diese beiden Anträge zusammenzulegen, und andererseits, 
weil der Bundesrat ohnehin Bericht erstatten und Stellung 
nehmen muss zu unseren Beziehungen zur EG. Wir haben 
ursprünglich die Rückweisung an die Kommission vorgese
hen, weil wir es für richtig hielten, diese Frage in unserem 
Rat autonom zu behandeln - unabhängig vom Ständerat. 
Aufgrund einer Revision der gesetzlichen Grundlage wird 
der Ständerat nur gerade zur Frage «Rückweisung» einen 
Beschluss fassen. Wir können selbst dann an unserem 
Beschluss festhalten, wenn der Ständerat nicht mitmachen 
sollte. Wir berufen uns dabei auf zwei Präjudizien aus jüng
ster Zeit: auf die Behandlung des Urheberrechtsgesetzes 
und des Bundesbeschlusses über die Beteiligung der Kan
tone an der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistun
gen der SBB im regionalen Personenverkehr. Schon damals 
war die gleiche Rechtslage vorhanden, die sich möglicher
weise jetzt wiederholt. 
Deshalb können wir uns mit der Rückweisung an den Bun
desrat einverstanden erklären, und ich bitte Sie, in diesem 
Sinne zu entscheiden. 

Weber-Schwyz, Berichterstatter der Minderheit: Ich möchte 
darauf verzichten, auf alle Voten von gestern einzugehen. 
Ich beschränke mich auf kurze Feststellungen. Wenn 
man gestern die Argumente Befürworter der Ratifikation 
angehört hat, so muss man eigentlich zusammenfassend 
sagen, dass es sich hier um eine Bagate!lisierung und um 
eine Vernebelung der entstehenden Folgewirkungen han
delt. Man tut so, als ob dieses Vertragswerk in seiner Rechts
wirkung so unbedeutend sei, dass man überhaupt keine 
Angst haben müsse, die Ratifikation zu beschliessen. Ich 
frage Sie: Warum beraten wir denn überhaupt über eine 
Solche Ratifikation, wenn so unbedeutende Folgewirkungen 
zu erwarten sind? 
Aus der Sicht der Gegner der Ratifikation 

festhalten, dass 

nur Hoffnungen. 
man das Verzeichnis der Signatarstaaten durchsieht 

zu diesen Signatarstaaten gehören zum Beispiel Italien, die 
Niederlande, Spanien, Frankreich -, stellt man fest, dass 
diese Staaten 70 und mehr Normen unterzeichnet haben. 
Wenn man das aber mit der sozialen Realität in diesen 
Staaten vergleicht, dann muss man sich fragen, wo die 
Wirkung einer Sozialcharta noch liegen kann. 
Die Europäische Sozialcharta ist ausgerichtet auf Staaten 
mit parlamentarischen Demokratien. Darum schafft sie Pro
bleme für einen Bundesstaat mit drei bis vier Entschei· 
dungsebenen, wie sie die Schweiz hat. Die Einhaltung der 
Bestimmungen wird unweigerlich Aufträge an unseren 
Gesetzgeber auslösen, denen sich dann unter Umständen 
der Souverän widersetzt 
Vergleiche mit der Europäischen Gemeinschaft und dem 
Europarat sind mindestens verzerrt. Hier werden falsche 
Zuständigkeiten miteinander verglichen. Solidarität mit 
Europa können wir anders und besser unter Beweis stellen. 
Die Schweiz hat es mit verschiedensten zwischenstaatlichen 
Sozialabkommen und auch anderen Staatsverträgen getan. 
Bedürfnisgerechte und gezielte Vereinbarungen, das Ange
bot unserer Guten Dienste, das sind schweizerische Wege 
unserer künftigen Europapolitik. Das Grundsystem der 
Europäischen Sozialcharta samt seinem ausländisch 
bestimmten Kontrollorgan widerspricht unserer schweizeri· 
schen Staatsidee. 
Erlauben Sie mir noch einige Gedanken zum Rückwei
sungsantrag. Ich tue das in meinem persönlichen Namen, 
weil die Kommission hiezu nicht Stellung genommen hat 
Der Antrag hätte eine gewisse Berechtigung gehabt, wenn 
der Nationalrat Erstrat wäre, wenn die Abklärungen und 
Dokumentationen in der Kommission ungenügend gewesen 
wären. Wir haben ja in Strassburg und in Bern eine Gross
zahl von Experten und Staatsrechtlern angehört, wir haben 
Zusatzbotschaften und -berichte eingefordert. Wir hätten 
Grund zur Rückweisung, wenn tatsächlich neue Erkennt· 
nisse und Entwürfe vorliegen würden. Die Wirklichkeit ist 
anders. 
Tendenzen zur dynamischen Fortentwicklung und zur 
Durchsetzung der Normen sind unverkennbar. Die Zukunft 
bringt nur Verschärfungen. Die Rückweisung wäre ein Zei
chen mangelnden Mutes, ein Zeichen von Entscheidungs
schwäche. Ein Ja oder ein Nein im Nationalrat ist jederzeit 
besser als Rückweisung. Es wäre zudem ein Auftrag ohne 
Inhalt an den Bundesrat oder an die Kommission. 
Diese erneute Verzögerungstaktik, die sich hier nun 
anbahnt, hat System. Ich bin überzeugt, dass unser Aussen
rninister diesen von ihm herbeigewünschten Antrag mit 
Wohlwollen entgegennehmen wird. In den letzten vier Jah
ren hatten wir den Eindruck, dass man ständig die Hand 
nach solchen Rettungsringen ausgestreckt hat. Als 1984 von 
der Kommission ein Ergänzungsbericht eingefordert wurde, 
wurde dieser auf vier Monate versprochen, diese 25 Seiten 
wurden aber erst nach 17 Monaten geliefert. Damit war auch 
glücklich die Abstimmungsphase vor dem Uno-Entscheid 
überbrückt. Für einen zweiten Bericht mit Zusatzfragen an 
die Kantone, der nur zehn Seiten umfasst, hat dieses Depar
tement wiederum 16 Monate Dieses üble Spiel des 
Taktierens und Verzögerns muss nun endlich ein Ende 
haben. 
Wie bereits erwähnt, hätte zudem der Ständerat zu diesem 
Rückweisungsbeschluss Stellung zu beziehen. Solche 
Schachzüge werden die Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes, unsere Wähler, nicht verstehen. Es wäre die Flucht 
aus der Verantwortung dieses Rates. Tun Sie endlich etwas 
Tapferes, sagen Sie ja oder nein zur Sozialcharta, verzichten 
Sie auf eine Rückweisung. 

l'une a ete retiree, 
sur le plan de la rninorite, 

grande du Conseil des Etats. 
Je voudrais tout d'abord rappeler que le institution
nel helvetique, qui repose essentie!lement sur le federalisme 
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et la democratie directe, est tout autre chose qu'une demo
cratie parlementaire et ne permet pas de dire oui sans autres 
a une adhesion, alors qu'au surplus celle-ci est juridique
ment difficile et politiquement inopportune. On ne peut pas 
comparer la Confederation a d'autres pays qui preferent 
signer en adherant formellement a tous les articles. mais qui 
materiellement ne leur accordent qu'une importance 
mineure. On a l'air de passer sous la jambe une question 
aussi essentielle que le droit de greve des fonctionnaires, ce 
qui nous apparait incorrect vis-a-vis de l'exterieur en Europe 
et vis-a-vis de l'interieur en Suisse. 
La Suisse se sent plus a l'aise lors d'accords bilateraux 
portant sur des points concrets qu'autour de programmes 
politiques, dont la philosophie profonde lui est souvent 
contraire dans sa conception et ses retombees. 
M. Braunschweig ayant retire sa proposition, je ne reviens 
pas sur le renvoi. En ce qui concerne le renvoi au Conseil 
federal, on pourrait y etre tente mais que signifie+il exacte
ment? Ou bien que le Conseil federal remet le projet dans le 
tiroir, alors dira+on pourquoi l'a+on sorti? Ou bien de 
nouvelles longueurs et de nouvelles hesitations. II y a eu des 
annees de travail, d'analyses, ce serait un aveu que le 
dossierest mal plaidable. Nous croyons qu'il tauten finir ici: 
s'il y a une majorite, l'affaire retournera au Conseil des Etats. 
Mais nous pensons que ces propositions qui n'apportent 
rien de nouveau, et nous le disons a titre personnel puisque 
la commission ne s'est pas prononcee, doivent etre rejetees. 
II nous appartient maintenant, comme Romands, de dire 
encore un mot sur nos rapports avec l'Europe. II ne taut pas 
confondre deux choses totalement differentes, soit la deli
cate approche de la CEE qui exige du tact, de la tenacite, de 
l'ouverture, de la lucidite, avec la participation a une decla
ration sur une philosophie sociale pour le moins discutable. 
La ratification n'est aucunement un texte lie a notre interet 
pour l'Europe au lendemain des elections federales ou l'on a 
beaucoup parle de cette preoccupation. Ce n'est pas la que 
l'on jugera de votre interet, du nötre, pour l'Europe de 
demain. Dire non maintenant n'est pas etre en coni.radiction 
avec une preoccupation permanente a l'egard de l'Europe 
que nous devons avoir. La Suisse ratifie beaucoup de 
conventions. Elle en ratifie plus que d'autres pays. Le niveau 
social, chez nous, est aussi eleve si ce n'est pas plus qu'ail
leurs, ce texte n'apporte rien d'autre a notre ordre social 
helvetique. 
Nous avons besoin d'energie, de temps et d'hommes pour 
negocier avec les Douze des echeances delicates et pre
cises. Ne galvaudons pas ces memes forces a des debats 
peu concluants. La Suisse devra maintenir son identite 
politique mais en meme temps etre ouverte economique
ment et touristiquement. Plutöt que d'utiliser nos energies a 
cet exercice de la Charte, faisons tout pour que le com
merce des hommes et des marchandises puisse se faire par 
la Suisse sans obstacle dommageables. Que l'on cesse de 
melanger deux questions, de preter un reflexe non euro
peen a ceux qui, au contraire, vous proposent de se concen
trer avec vigueur et determination sur les vrais problemes, et 
non de faire croire l'on aurait fait un pas reel en 
adherant a un texte juridiquement, inadequat sur 
le plan institutionnel et qui ne tient pas compte de l'evolu· 
tion de la situation politique et economique. 
Pour toutes ces raisons. nous vous confirmons l'avis de la 
minorite de la commission en vous proposant, comme le 
Conseil des Etats, de ne pas adherer a la Charte et de ne pas 
renvoyer ce probleme au Conseil federal. 

M. Pini: Je remercie M. nc,~rHMOf1' d'avoir retire sa pro-
position. En substance, nous la meme chose, 
mais avec une autre methode. Tout en a M. Karl 
Weber. 

qui evoluera. 
Les nouveaux Premierement, 
devons prendre en consideration une nouvelle approche de 
la Suisse, du point de vue politique, vers l'Europe des 

Douze, dans le cadre de sa realite economique. La politique 
sociale y est automatiquement incluse. Ce nouvel element 
est extremement important. Deuxiemement, cette charte 
sera revisee a partir de l'annee prochaine avec le concours 
de la Suisse. Ce que nous n ·avons pas pu accomplir en 1961, 
au debut des travaux, puisque notre pays n'etait pas encore 
membre. le gouvernement et ses specialistes pourraient le 
faire prochainement. 
Ce sont les raisons pour lesque!les, etant donne les nou
veaux faits precites, je vous prie encore une fois de suivre 
cette proposition opportune de renvoi au Conseil federal, 
afin de lui permettre de mieux maitriser cette operation 
d'approche de la Communaute economique europeenne, 
d'une part, et de mieux approfondir la revision de la Charte 
sociale en fonction des avis exprimes par ce Parlement et 
des preoccupations de la Suisse, d'autre part. 
Ce sont les motifs pour lesquels f espere veritablement que 
la majorite du Parlement ne s'engage pas dans la voie 
excluant la possibilite de reconsiderer les nouveaux faits 
que notre conscience politique appelle. 

Frau Morf, Berichterstatterin der Mehrheit: Wie gesagt: Wir 
haben diese Rückweisungsanträge nicht behandelt. Ideal 
wäre es gewesen, wir hätten jetzt und heute grünes Licht 
geben können für die Ratifikation der Sozialcharta, nach so 
langer Zeit und mit so guten Gründen, die für die Ratifizie
rung sprechen. Aber es gibt auch in der Politik und vor allem 
in der schweizerischen Politik Situationen, in denen es 
abzuschätzen gilt, ob man mit dem Durchstieren einer 
Sache oder mit etwas mehr Geduld - und in diesem Fall 
wohl auch Information - als sonst schon üblich mehr 
erreicht. Wir wollen ja keinen Scherbenhaufen. Wir würden 
dabei alle zu viel verlieren, nicht nur Gesicht. Da es ohnehin 
immer wichtiger wird, die aktuellen Entwicklungen hinsicht
lich der EG in unsere Ueberlegungen zum weiteren Vorge
hen punkto Sozialcharta einzubeziehen, ist es wahrschein
lich tatsächlich die Wahl zwischen einem Scherbenhaufen 
und der langen Bank. In einer solchen Situation würde ich 
mich persönlich für die lange Bank entscheiden und hoffen, 
dass bei der nächsten Runde - wie ich nach der gestrigen 
Diskussion doch abzuschätzen wage der Mehrheit der 
Erfolg zugute kommen würde und wir dann die Ratifikation 
durchführen könnten. 

M. Darbellay, rapporteur de la majorite: Comme je l'ai dit 
tout a !'heure, la commission n'a pas eu a se prononcer sur 
ces renvois. II n'y a plus desormais que le renvoi au Conseil, 
federal. On peut le concevoir en vertu des problemes nou
veaux qui se posent, notamment la volonte de reviser la 
Charte sociale. Ces modifications en cours pourraient ame· 
ner le Conseil federal a nous presenter d'autres conclusions. 
Personnellement, jene m'opposerai pas a ce renvoi, mais je 
prefere que le probleme soit traite immediatement. 

M. Aubert, president de la Confederation: Vous vivez, 
aujourd'hui, et vous avez vecu, hier, votre premier debat 
d'entree en matiere. Je vis, pour ma part, mon dernier debat 
d'entree en matiere. Ce ne sont donc pas des preoccupa
tions electorales qui vont dicter les propos que je vais vous 
adresser, mais bien davantage une certaine experience - je 
ne dirai pas une experience certaine - des institutions 
europeennes et, en particulier, du Conseil de l'Europe ou j'ai 
acheve, la semaine derniere. ma quatorzieme annee de 

un espace economique ouvert, sans 
frontieres. Notre economie, nos industries, notre commerce, 
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nos banques - que vous representez aussi dans cette 
enceinte - en sont parfaitement conscients. lls n'ignorent 
pas l'enjeu qui se joue la et qui va se jouer pendant !es 
quatre annees de la legislature que vous venez de com
mencer. 
Contrairement a l'interpretation qui a ete faite de certains 
propos tenus, le Conseil federal en est conscient. A la 
demande d'une de vos commissions, il etablira pour l'an 
prochain un rapport sur le probleme de la Suisse et l'Eu
rope. Le Conseil de l'Europe, la Communaute economique 
europeenne, l'AELE et la Suisse, Monsieur Jeanneret, sont 
indissociables, comme le sont les trois premieres institu
tions europeennes. Chacun dans notre pays est aujourd'hui 
convaincu que nous devons nous preparer au changement 
qui va s'operer a nos portes. Quelles sont nos portes et 
quelle est notre «Vorzimmer» dans cette enceinte euro
peenne? La Suisse n'est membre que d'un seul forum 
politique, Je Conseil de l'Europe. Nous sommes membres de 
l'AELE qui est une association qui a tendance a se retrecir 
depuis le depart du Portugal dans la Communaute economi
que europeenne. Elle s'est reduite d'un septieme. La Com
munaute economique europeenne, a Bruxelles, elle, bouge: 
Acte unique europeen, marche unique europeen. De cette 
Europe, nous ne sommes pas membre. Je ne pense pas, 
personnellement, que nous pourrons, demain ou apres
demain, adherer a la Communaute economique euro
peenne, pour des raisons que vous connaissez aussi bien 
que moi. Je n'en citerai que trois: notre neutralite, notre 
federalisme et notre droit referendaire qui sont a eux seuls 
des arguments qui nous empecheraient de devenir membre 
de la Communaute economique europeenne sans modifica
tions profondes de toute notre vie politique et de notre 
constitution. Mais, je suis convaincu que nous devrons faire 
des efforts particuliers de rapprochement de la Commu
naute et que nous devrons mieux coordonner certaines de 
nos politiques. Nous n'avons pas attendu l'Acte unique 
europeen pour prendre de telles precautions. Vous le savez 
- je l'ai deja dit- nous sommes !'Etat au monde qui a conclu 
avec la Communaute economique europeenne le plus grand 
nombre d'accords bilateraux. Nous en avons, a ce jour, 
signe cent treize. Mais nous ressentons dans la population 
et dans les milieux economiques, chez les uns, une certaine 
angoisse et, chez d'autres, une apprehension ou une preoc
cupation par ce qui est devenu un mot tres a la mode, la 
«marginalisation» eventuelle de la Suisse dans le concert 
europeen. Or, coordonner nos politiques sur le plan euro
peen, c'est aussi accepter un certain nombre de contraintes 
et d'obligations sur le plan economique et social. Voulons
nous ouvrir cette legislature, qui sera placee sous le signe 
de l'Europe, en refusant de nous associer a un texte tel que 
celui que vous avez sous !es yeux - a savoir Ja Charte sociale 
europeenne - qui n'est pas contraignant, que je qualifierai 
meme d'inoffensif, un texte «revolutionnaire» qui vajusqu'a 
prevoir Je droit a chacun a deux semaines de vacances par 
annee? Pourtant, a entendre M. Jeanneret, pourquoi ratifier 
un texte depourvu de signification, inoffensif, et qui ne serait 
pas contraignant? Eh bien cette Charte sociale - et je me 
permets d'en parler en connaissance de cause a, dans !es 
milieux europeens, valeur de symbole. Elle est, ne l'oublions 
pas, avec la Convention europeenne des droits de l'homme, 
qui a donne naissance a la Commission et a la Cour euro
peennes des droits de l'homme, le texte le plus important du 
Conseil de l'Europe, de cette Europe democratique des 
Vingt et un que nous voulons defendre et dont nous 
sommes membres a part entiere. Cette Convention euro
peenne et cette Charte sociale, Messieurs Jeanneret et 
Weber, sont citees dans l'Acte unique europeen dont vous 
acceptez nous nous occupions. Nous lisons, en effet, 
dans le nom des douze Etats 

Pn,c,PrnnlP la rlt>mri,r,r;ltiP 

sauvegarde des de l'homme et des libertes fondamen
tales et la Charte sociale europeenne, notamment la liberte, 
l"egalite et la justice sociale». La Charte sociale europeenne 

est mentionnee expressement dans ce preambule de l'Acte 
unique europeen. 
Je comprendrais que certains d'entre vous aient des hesita
tions s'il fallait modifier notre legislation. Or tel n'est pas le 
cas et certains l'ont rappele hier encore, la Charte sociale ne 
cree aucun droit subjectif en faveur de personnes ou d'indi
vidus. Elle ne definit que des objectifs que les legislateurs 
nationaux doivent s'efforcer de realiser. De plus, ces objec
tifs sont definis de maniere tres !arge et ont, tout au plus, 
valeur de programme, non contraignant, que nous nous 
engagerions a mettre en oeuvre progressivement. 
Or, le Conseil federal ne prend aucun risque. Les articles de 
la Charte qu'il vous propose d'approuver ont deja tous ete 
realises. Notre legislation est d'ores et deja conforme a la 
Charte sociale. Certains l'ont dit: socialement, nous ne 
devons rien a personne et nous pensons que notre legisla
tion sociale est plutöt a l'avant-garde qu'a l'arriere-garde de 
celle des pays europeens. 
D'aucuns ont reproche au Conseil federal d'avoir pris 
encore trop de risque. Or, le risque que nous prenons 
aujourd'hui est d'un tout autre ordre. Un membre de votre 
conseil l'a exprime, hier, avec extremement de clarte, c'est 
un risque politique et non pas un risque juridique que nous 
prenons. Ce risque est de dire «non» a une Europe dont 
nous sommes pourtant partie, meme si nous ne sommes pas 
membre de la Communaute economique europeenne, de 
dire «non» a une Charte sociale que tous nos partenaires 
ont pourtant acceptee, une Charte que notre politique 
sociale et notre 1egislation nous permettent parfaitement 
d'accepter. L'un d'entre vous a rappele, hier, les propos que 
tenait dernierement a Bruxelles M. Delamuraz, conseiller 
federal, qui disait: «Nous ne pourrons pas toujours avoir le 
beurre et l'argent du beurre.» 
Nous rapprocher de l'Europe, beneficier des avantages du 
marche europeen, c'est aussi accepter certaines contraintes 
et certaines obligations. Nous avons toujours ete convain
cus que notre legislation sociale n'etait ni differente ni 
surtout moins favorable que celle de tous les Etats qui ont 
deja ratifie la Charte sociale europeenne. Nous ne devons 
pas aujourd'hui nous dejuger en refusant cette Charte 
sociale qui est faite precisement pour tenir compte des 
approches differentes des uns et des autres. 
On a parle de «solidarite». C'est vrai, la solidarite euro
peenne est mise en cause aujourd'hui, elle ne peut rester un 
slogan depourvu de tout contenu. De plus, il est dans 
l'interet d'un petit pays tel que le nötre d'accepter le principe 
fondamental du Conseil de l'Europe, un de ses chapitres de 
programme, a savoir l'harmonisation du droit. II s'agit la, a 
notre avis, de la seule chance pour notre pays, enclave au 
centre de l'Europe, deuxieme dient de la Communaute 
economique europeenne, troisieme fournisseur de cette 
meme Communaute sur le plan economique, de continuer a 
participer a la construction de cette Europe qui, de surcroit, 
doit etre une Europe libre et democratique. 
Je suis convaincu que vous etes tous, aujourd'hui, suffisam
ment sensibles a l'importance de l'enjeu pour accepter 
d'entrer en matiere dans ce debat sur le texte le plus impor
tant que le Conseil de ait jamais elabore apres la 
Convention europeenne des droits de l'homme. C'est ce que 
vous propose votre commission ainsi que le Conseil federal. 
En ce qui concerne la proposition de renvoi dont vous etes 
saisis, je ne voudrais pas revenir ici sur ce qui a ete excel
lemment dit par !es deux rapporteurs. Un grand nombre 
d'entre vous l'ont dit tout a l'heure, et je le repete, nous 
sommes au troisieme jour d'une legislature ou l'Europe va 
jouer un röle essentiel non seulement pour notre economie 
mais aussi pour nos emplois. Je suis de ceux qui pensent -
c'est aussi l'avis du Conseil federal - que notre attitude 

a la Charte sociale va constituer pour 
deceque 

en de se cons-
de depuis le rapport du 

1983, depuis message du Conseil federal et la 
du Conseil des Etats, la construction de l'Europe, 

l'Acte unique europeen, l'augmentation de cette Europe qui 
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ä neuf, puis ä dix et ä douze, Art. 1 Abs. 1 
uvuu'""· Je constate aussi que l'interpre· 

tation du sur cette Charte sociale euro-
a aussi evolue et en sur l'article 12, ali- zum Beschluss des Ständerates 

nea 4, lettre b, pour vous avez re~u un rapport 

sociale a ete et reste, pour un certain nombre de 
une sorte de programme La 

que nous vous 
n'entraine aucune de notre 
Devrions-nous dans ces conditions, et pour· 

rions-nous accepter d'autres articles ou d'autres para-
nr::inn,:,i::? C'est aussi un que le Conseil 

pourrait comme reexaminer, si 
ac1:ep,tez le renvoi au Conseil fecteral tel qu'il vous l'a 

t1Arni:.1111A dans quelle mesure cet arrete federal 
r:nrnniA,A comme le Mme Josi Meier, par une 

la Charte sociafe euro-
ne pourrait pas etre directement 

applicable. 
En conclusion, le Conseil federal continue de penser que 
notre pays peut et doit ratifier la Charte sociafe europeenne. 
Nous sommes en mesure d'accepter cinq, voire six, artlcles 
du noyau dur de cette charte, sans nous engager ä un 
quelconque changement de notre legislation sociale, sim
ptement parce que nos dispositions legislatives et notre 
pratique actuelle repondent non seulement aux objectifs de 
la Charte mais aussi ä la lettre de ceux des articles et des 
paragraphes que nous vous proposons d'accepter. Le 
Conseil federal est ~ussi d'avis que cette Charte sociale est 
un element de nos relations avec l'Europe, et permettez-moi 
de vous faire part ici de ma conviction personnelle: je suis 
personnellement convaincu que notre ratificatlon de cette 
Charte sociale europeenne est un element de nos relations 
avec l'Europe. Si vous Je jugez utile, te Conseil federal est 
pret, cependant, ä reprendre l'examen de ce dossier, dans le 
contexte de notre politique europeenne, au regard de f'Acte 
unique europeen. Si vous avez des hesitations, plutöt que de 
prendre une decision teile que celle qui vous est proposee 
par la minorite de la commission et de commencer la legisla
ture, qui sera une tegislature placee sous le signe de l'Eu
rope, par un «non», acceptez alors le renvoi au Conseil 
federal. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Präsident: Herr Braunschweig hat im Namen der sozialde
mokratischen Fraktion seinen Rückweisungsantrag zugun
sten des Rückweisungsantrages Pini zurückgezogen. Wir 
stimmen ab über den Rückweisungsantrag Pini. 

Abstimmung Vote 

Für den Rückweisungsantrag Pini 78Stimmen 
86Stimmen 

Bundesbeschluss über die Genehmigung der Europäi
schen Sozialcharta 
Arrete federal approuvant la Charte sociale europeenne 

- Discussion par artfcles 

Titel und Ingress 
der Kommission 

zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
Cincera, Fli::,r:hAr-Haonl 

Röthfin, 
· Artikel 5; Artikel 6 Absätze 1, 

Minderheit II 
Meizoz, 

Minderheit III 
Allenspach, Bonny. Cincera, Fischer-Hägglingen, 
Jeanneret, Nef, Röthlin, Sager, Weber-Schwyz) 

.... ; Artikel 13 Absätze 1, 2 und 3; Artikel 14, .... 

Minderheit IV 
(Weber-Schwyz, Aflenspach, Bonny, Cincera, Fischer-Hägg
lingen, Gautier, Hösli, Jeanneret, Nef, Röthlin, Sager) 
Die Europäische Sozialcharta wird nicht genehmigt. 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates) 

Art. 1 al. 1 
Proposition de la commission 
Majorfte 
Adherer ä fa decision du Conseil des Etats 

Minorite t 
(Allenspach, Bonny, Cincera, Fischer-Häggllngen, Gautier, 
Hösli, Jeanneret, Nef, Röthlin, Sager, Weber-Schwyz) 
.... ; article 5; article 6 paragraphes 1, 2 et 3; article 7, .... 

Minorite II 
(Morf, Braunschweig, Carobbio, Fankhauser, Meizoz, 
Renschler, Robbiani, Zehnder) 
... articles 11, 12, 13, ... 

Minorite III 
(Hösli, Allenspach, Bonny, Cincera, Fischer-Hägglingen, 
Gautier, Jeanneret, Nef, Röthlln, Sager, Weber-Schwyz) 
.... article 13, paragraphes 1, 2 et 3; article 14, .... 

Minorite IV 
(Weber-Schwyz, Alfenspach, Bonny, Cincera, Fischer-Hägg
lingen, Gautier, Hösli, Jeanneret, Nef, Röthlin, Sager) 
La Charte sociale europeenne n'est pas acceptee. 
(= Adherer a la decision du Conseil des Etats) 

Allenspach, Sprecher der Minderheit 1: Ich spreche zu Arti
kel 6 der Sozialcharta. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft 
klar dass das schweizerische Streikrecht den 
Anforderungen von Artikel 6 Absatz 4 der Sozialcharta nicht 
,:,n1·i::ni·ir.t1t· denn dieser Absatz 4 setzt ein 

int,:,n1·::i1,,c:: Streikrecht in der Schweiz voraus. Im 
crn"•nr1H:nP•n Dienste ist aber das Streikrecht in 

der Schweiz sehr Aus diesen Gründen kön· 
nen wir Artikel 6 Absatz 4 für die Schweiz, weil im Wider

nicht als bindend erklä· 
dahin, dass wir von Artikel 6 zwar die 

Aosa1:ze als bindend erklären, Absatz 4 aber 

von einer anderen rechtstheoretl· 
Streikrechtes aus als in der Schweiz 

der 6 Absatz 4 
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gänzliches Verbot von Beamtenstreiks milder Charta unver~ 
einbar seL Dieser Auffassung des Sachverständlgenaus
schusses hat slch auch dfe parlamentarische Versammlung 
angeschlossen. Das schweizerische Beamtenstreikrechtver
bot ist deshalb mit Artikel 6 Absatz 4 nicht vereinbar. 
Der Bundesrat will nun die Auffassung des Sachverständi
genausschusses und der Europäischen Versammlung 
umstossen, wenigstens für die Schweiz. In der Schweiz soU 
Absatz 4 von Artikel 6 kein Widerspruch zum Beamtenstreik
verbot sein, dank einer auslegenden Erklärung. Diese einsei
tige auslegende Erklärung vermag aber an der Tatsache 
nichts zu ändern, dass Artikel 6 Apsatz 4 ein Beamtenstreik
verbot nicht zulässt. Es ist viel ehrlicher zu sagen, dass wir 
von Artikel 6 nur die ersten drei Absätze annehmen können; 
es ist unredlich, so zu tun, als ob wir den Strelkrechtartikef 
der Sozialcharta vollumfängfich annähmen, und uns dann 
dieser Verpflichtung durch einen einseitigen Vorbehalt wi~ 
der grösstenteils entziehen zu wollen. 
Wieso, muss man sich fragen, dieses unredliche und miss
trauensjiende Vertahren? Darauf gibt es meines Erachtens 
zwei Antworten: Es gibt Kreise, die mittels der Ratifikation 
von Artikel 6 Absatz 4 das geltende Beamtenstreikverbot 
aus den Angeln heben wollen. Dieses Streikverbot für 
Beamte ist geltendes Recht Es gibt viele Gründe, die dieses 
Verbot rechtfertigen. Wer das Beamtenstreikverbot aufhe
ben möchte, der soll die vorhandenen parlamentarischen 
Instrumente anwenden. Es kann aber nicht hingenommen 
werden, dass diese parlamentarischen tnstrumente und die 
Referendumsrechte des Volkes durch eine direkte oder 
durch eine indirekte internationale Verpflichtung ausge
schaltet werden. Ich bitte Sie aus diesem Grunde, die 
Anwendbarkeit von Artikel 6 Absatz 4 abzulehnen; wir dür
fen nicht die Gefahr laufen, dass die Gerichte gelegentlich 
das Beamtenstreikverbot wegen der Sozialcharta aufheben 
oder stark einschränken. Der Bundesrat schätzt zwar diese 
Gefahr als gering ein. Er kann sie aber nicht vollständig 
ausschliessen .. 
Wir sollten uns in dieser Frage nicht einem ausländischen 
Druck beugen müssen. Wenn wir Artikel 6 Absatz 4 als 
anwendbar erklären, werden wir von den Sachverständigen 
immer wieder den Vorwurf hören, wir würden die eingegan. 
genen Verpflichtungen nicht ernst nehmen und würden 
ihnen nicht nachkommen, da die Sachverständigen den 
bundesrätlichen Vorbehalt. diese interpretierende Erklä
rung, für unerheblich halten. Sie haben dies auch schon 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Vorwurf, wir seien 
nicht vertragstreu, wiegt schwer, gerade in unserem Lande, 
das international den guten Ruf, vertragstreu zu . sein, 
geniesst. Deshalb dürlenwir die Absätze 1 bis 3 füränwend
bar erklären, nicht aber Absatz 4. 
Der Hauptgrund, weshalb der Bundesrat den ganzen ·Arti
kel 6 als anwendbar erklären will, obwohl Absatz 4 zu unse
rer Rechtsordnung im Widerspruch steht, liegt wohl darin, 
dass ohne diesen Artikel 6 die Bedingungen für die Ratifika
tion nicht erlütlt sind. Der Bundesrat möchte den offenkun
digen Widerspruch zwischen dem geforderten integralen 
Streikrecht gemäss Sozialcharta und dem Beamtenstreik
verbot in der Schweiz durch eine interpretierende Erklärung 
aus der Welt schaffen. Es ist richtig, dass auch andere 
Länder, beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland 
oder die Niederlande, solche interpretierende Erklärungen 
zu Artikel 6 Absatz 4 abgegeben haben. Der Sachverständi
genausschuss hat aber deutlich' unterstrichen (so steht es 
auch in der bundesrätlichen Botschaft), dass die beiden 
Vorbehalte nur deshalb geduldet worden seien, weil beide 
Länder mehr als das erlorderliche Minimum von Artikeln des 
harten Kerns angenommen hätten und daher auch ohne 
Artikel 6 den Mindestanforderungen genügen würden. Da 
wir ohne Artikel 6 den Mindestanforderungen nicht genü
gen, wird der Sachverständigenausschuss den Vorbehalt 
nicht annehmen können und auf die Erlüllung der eingegan
genen Verpflichtungen drängen. 
Es wäre ehrlicher, auf juristische Pirouetten zu verzichten. 
Stellen wir klar: das gegenwärtige Beamtenstreikrecht steht 
im Widerspruch zu Artikel 6 Absatz 4 der Sozialcharta. 

Solange wir dieses Streikverbot der Beamten nicht aufgeho
ben haben, können wir ehrlicherweise diesen Absatz 4 nicht 
als anwendbar erklären. Alle Versuche, diesen Tatbestand 
durch einseitige Vorbehalte oder interpretative Erklärungen 
zu verschleiern, müssten als politische Manipulationen 
gewertet und zurückgewiesen werden. 
Aus diesen Gründen können wir nur den Absätzen 1 bis 3 
von Artikel 6 zustimmen und sie.als anwendbar erklären, 
nicht aber Absatz 4. Tun Sie dies, indem Sie meinem Min
derheitsantrag zustimmen. 

Braunschweig, Sprecher der Minderheit II: Mit diesem 
Antrag wünscht die Minderheit II, dass .Sie dem Artikel 12 
integral die Genehmigung erteilen und diese Genehmigung 
nicht nur auf die Absätze 1, 2 und 3 beschränken, sondern 
ausdrücklich auch Absatz 4 einschliessen. 
Die Minderheit II steht damit im Gegensatz zum Bundesrat; 
wir hoffen immer noch, dass der Bundesrat hier einschwen
ken könnte. In diesem Artikel geht es um die soziale Sicher
heit, genauer um die Gleichbehandlung in- und ausländi
scher Arbeitnehmer im Bereich der sozialen Sicherheit. 
Grundsätzlich steht unsere Gesetzgebung auf dieser Basis. 
Diese Gleichstellung wünschen wir aus unserem Verstand• 
nis von Gerechtigkeit und Gleichheit heraus, In vielen Berei
chen der sozialen Sicherheit ist sie erreicht, mit der Aus
nahme der Arbeitslosenversicherung. Artikel 12 der Euro
päischen Sozialcharta geht von der Möglichkeit des Lei
stungsexportes an Wanderarbeiter aus, die in ihr Heimat
land zurückgekehrt sind. Es geht um die Totalisation, das 
helsst um das Zusammenrechnen von Beschäftigungs- und 
Versicherungszeiten. 
Weswegen wir in der Schweiz mit unserer Gesetzgebung 
über die Arbeitslosenversicherung bis heute der Sozial
charta nicht folgen können, geht auf die Absicht der Miss
brauchsbekämpfung zurück. Wir wünschen keinen Miss
brauch mit der Arbeitslosenversicherung und haben des
halb gewisse Möglichkeiten nicht vorgesehen, die interna
tional verlangt werden. 
Aus folgenden Gründen sind wir der Meinung, dass wir 
diesem Absatz 4 trotzdem zustimmen können: 
1. Es ist ausdrückfich festgehalten und durch die Praxis 
abgesichert, dass es nicht auf den Stand der Gesetzgebung 
im Zeitpunkt der Ratifikation entscheidend ankommt, son
dern auf unsere Bereitschaft, die Ziele der Sozialcharta zu 
erreichen. Die Frage richtet sich an Sie, ob die Bereitschaft 
zur Erlangung der Gleichbehandlung im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung vorhanden ist. Ich bitte Sie, sich 
zu dieser Bereitschaft zu bekennen; Dann können wir 
Absatz 4 von Artikel 12 der Europäischen Sozialcharta 
akzeptieren. Es braucht nicht den Abschluss der Gesetzge
bung oder der internationalen Vereinbarungen; es genügt 
ausdrücklich das Wollen, und dies wird vom Sachverständl
genrat akzeptiert. Erst wenn diese Bemühungen nach Jah
ren nicht zum Erlolg führen, wird allenfalls die Frage an uns 
zurückkommen - ieh sage ausdrücklich die Frage -: Wie 
steht es mit diesen Lücken und mit ihrer Ausfüllung? 
Es geht also nicht um Vorwürfe des Sachverständigenrates, 
sondern um eine gemeinsame Weiterführung und -entwick~ 
fung der Sozialversicherung. 
Bereits früher habe ich vor einem schweizerischen Perfek
tionismus gewarnt, vor der Auffassung, dass wir im Bereich 
der europäischen Konventionen und auch in anderen Gebie
ten des internationalen Rechts die Vollkommenheit schon 
am ersten Tag erreichen müssten. Dies widerspricht dem 
internationalen Recht. Wir wissen alle, wie schwierig seine 
Entwicklung und die gegenseitige Anpassung sind. Es geht 
um Rechtsordnungen, die aus verschiedenen geschichtli
chen Epochen und Kulturkreisen kommen und unter einen 
Hut gebracht werden müssen. Das ist die zusätzliche 
Schwierigkeit des Völkerrechts gegenüber dem innerstaatli
chen Recht. Deswegen bitte ich Sie, nicht ein schlechtes 
Gewissen zu haben oder sogar zu züehten, wenn wir nicht 
vom ersten Tag an jeden Buchstaben der Konvention erfüllt 
haben. Weichen Sie von diesem Perfektionismus ab! Er 
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entspricht auch nicht der Praxis anderer Staaten und wird 
im Ausland sehr nicht verstanden. 
2. Wir haben ein Interesse daran, dass dieser 
Artikel 12 Absätze 1 bis 4 in in allen Län-
dern werden. Gerade heute nach der Süd· 

ror,.?1i1;r:t1P.n Gemeinschaft ist es beson
Ländern, aus denen viele auslän

unser land kommen, teilweise auch 
t1ri,nr,on ein soziales Mindestniveau erreicht 

uns eine Fir1w:1rH11Anm111;;.f0 nt1a;;t11r10 
<sto,ntinrnn!d her ist es unser oir,on,~<: 

zustimmen. 
anbietet, sind bilaterale Abkommen. 

"'"m,.,.,,,,, Abkommen dieser Art beinahe mit allen 
Es nur drei Ausnahmen: 

und Island. mit Irland 
rasch und ohne werden 

und würde unserer Praxis beiden anderen 
Länder stehen weil es in unserem 
land kaum Arbeitnehmer gibt. 
Diese Bevölkerungsgruppen für unser land nicht von 
Bedeutung. 
4. Man befürchtet immer wieder den Druck, der von aussen 
auf uns ausgeübt werden kann. Aber gerade in diesem 
Punkt erinnere ich daran, dass wir schon bisher - ohne 
Europäische Sozialcharta - unter Druck stehen, vor allem 
von seiten Italiens in bezug auf italienische Arbeitnehmer in 
unserem land. Hier ändert sich also nichts Wesentliches. Im 
Gegenteil, dieser Druck könnte etwas gemildert werden. 
5. Die Europäische Sozialcharta kostet auch uns einen 
Preis, den wir für die internationale Zusammenarbeit bezah
len müssen. Jede Form der internationalen Zusammenarbeit 
kostet ihren Preis. Es gibt keine Gratiszusammenarbeit. 
Aber wir bekommen ein Entgelt: Wir wollen ja dabei sein, wir 
wollen diese Gemeinschaft mit ihren Vorteilen. Wir können 
nicht den Fünfer und das Weggli haben. Wir können nicht 
alle Vorteile haben und dafür keinen Preis bezahlen. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Artikel 12 und allen Absätzen, 
auch dem Absatz 4 und damit dem Minderheitsantrag II, 
zuzustimmen. 

Weber-Schwyz, Sprecher der Minderheit IV: Der Antrag der 
Minderheit IV, der Kommissionsminderheit, richtet sich 
grundsätzlich gegen die Ratifikation der Sozialcharta. Es 
gibt tatsächlich zwei Motive, um die Sozialcharta nicht zu 
ratifizieren, nämlich: Entweder man findet keinen Konsens 
bei der Festlegung der zu ratifizierenden Kernartikel, oder 
man hat auch grundsätzliche Bedenken gegen die Ratifika
tion. 
Sie haben zu mindestens zwei Kernartikeln die Minderheits
anträge gehört. 
Vom Bundesrat wird Ihnen vorgeschlagen, den Artikel 6 
Absatz 4 zu ratifizieren, oder mit anderen Worten: Man 
glaubt, das Problem des Beamtenstreikrechts mit einer aus
legenden Erklärung lösen zu können. Wir wissen aber, dass 
es sich hier höchstens um eine briefliche Erklärung handeln 
kann, die bestenfalls nicht einmal zur Kenntnis n,::,nn,nrr,,::,n 
wird. muss - vor oder nach der 
~o,z1a11ct1arta - Klarheit werden, sonst ist die 
Zustimmung zu Artikel 6 weil wir nur ratifi· 
zieren können. 
Bei Artikel 12 Absatz 4 - der 

immer 

noch auf die Auszahlung der Arbeitslosengelder warten. In 
diesem Partnerstaat funktioniert tatsächlich etwas nicht, um 
nicht mehr zu 
Bei Artikel 13 Bei 
diesem Recht auf nehmen auf 
das das Bundesrat 
bis heute sn11<1firr1HrA,rw,AisA. oder vermutlich zu Recht, nicht 
unterzeichnet hat Auch hier ein offensichtlicher Wider-

Aus1eau1na,iak.rot,at111< was hier 
getan wird! Im besten Fall man etwa vier, meiner 
Meinung nach nur drei Kernartikel mit gutem Gewissen 
ratifizieren und einhalten können. 
Aus all diesen Gründen wäre es ehrlicher zu 
fünf Kernartikel sind nicht zu finden. ncm-,11tn,1n<> 

Charta nicht ratifizierbar. Und was ist: 
weise, die dieser Charta innewohnt, läuft unseren schweize
rischen Staatstraditionen zuwider. 
Sie widerspricht unserer die verschiedene 
Ebenen und verschiedene aufweist, und 
man vergisst, dass wir in unserem noch die direkte 
Demokratie zu beachten haben. Der Souverän hat hier ein 
gewichtiges Wort zu sprechen, im Gegensatz zu den parla
mentarischen Demokratien. Seien wir ehrlich und sagen wir 
nein zu dieser Sozialcharta. Es gibt andere, bessere Wege, 
europäische Solidarität unter Beweis zu stellen. 

Hösli, Sprecher der Minderheit III: Ich habe meinen Antrag 
bereits gestern vertreten und möchte nur noch unterstrei
chen und ergänzen. Sie alle haben dieses grüne Büchlein 
erhalten, und in diesem grünen Büchlein befindet sich vorne 
unser wichtigstes Gesetz respektive unsere Verfassung. In 
dieser Verfassung steht bei Artikel 48: «Bedürftige werden 
von dem Kanton unterstützt, in dem sie sich aufhalten. Die 
Kosten der Unterstützung trägt der Wohnkanton.» So ist der 
Grundsatz, er wird in der Botschaft erwähnt Dann haben wir 
aber einen zweiten Abschnitt zu diesem Artikel - bitte lesen 
Sie nur nach!-: «Der Bund kann den Rückgriff auf einen 
früheren Wohnkanton oder den Heimatkanton regeln.» Die
ser Rückgriff ist geregelt. Ich betone: Im entsprechenden 
Zuständigkeitsgesetz ist enthalten, dass während der ersten 
zwei Jahre der Heimatkanton hundert Prozent der Unterstüt· 
zung dem Wohnkanton zurückerstatten muss. Während wei
terer acht Jahre muss der Heimatkanton die Hälfte zurücker
statten und erst nach zehn Jahren kommt das Wohnsitzprin
zip voll zum Tragen. Es ist also eine Tatsache, die keine 
Geiss wegschleckt, dass wir mit dieser Regelung in der 
Sozialcharta den Schweizer Bürger schlechter stellen als 
den Ausländer, und ich glaube, dass das im Volk zu Recht 
nicht verstanden würde. Bitte lehnen Sie also die Sanktio
nierung von Abschnitt 4 dieses Artikels ab. 

Stappung: Ich spreche zu Artikel 6 respektive zum Minder
heitsantrag 1. Bel Artikel 6 handelt es sich um einen der 
sogenannten Kernartikel. Wenn es uns mit der Ratifizierung 
der Sozialcharta tatsächlich ernst ist, es, darauf zu 
achten, dass wir am Ende unserer die Mindest· 
zahl der zur Ratifikation die zum Kern 

auch nachweisen können. Wir haben es 
Artikel 6 ist der Absatz 4 umstritten. Die 

von diesem Artikel nur die ersten drei Absätze "''""'"'r,m,nAT 
Nach meiner ist es bedenklich, dass offenbar 
Art,,,,1,...,,,,.,,,r wieder eine unwahrscheinliche 
vor wie sie die 
schmeichelhaft nennen, haben. In diesem Jahr 
zuletzt auch von An:ie1tQEH)e,rs,me 
sehen Arbeitnehmern 
Friedensabkommen, das 
bestens bewährt habe. 

Herr 
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m,mr,,~~~ mit den im Vertrag n<>rPrlt:>11'.<>n 

werden darf. - und muss 
werden - es in der Schweiz immer noch 

sich mit den Vertretern 
ihres Personals, heisst mit den Gewerk-
schaften, zu verhandeln und abzu-
schliessen. In solchen Fällen bleibt den 
nur der Schritt zu Solche M<><::<::r,<>n 

sind ein Grundrecht zu den Menschenrechten. 
Absatz 4 zu den Absätzen 1 bis 3. Ich 

Artikel 6, also ohne Ein-
""'"";'"'"' "~ ... ~,.~ des Bundesrates zu 

handelt es sich bei Absatz 4 nicht um eine 
Massnahmen stehen 

Arbeitnehmern als auch den Art>en:aeoer·n 
Dazu kommt, dass der Bundesrat mit seiner au:s1e,ae11dEm 

das Streikrecht der Beamten im 
Dienst ausklammern will. Auch die 
Deutschland und die Niederlande haben in ähnlicher 
Erklärungen zum Beamtenstreik beschlossen und 
niert, wobei festzuhalten ist, dass zum Beispiel das Beam
tengesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht wie bei 
uns alle Beamten abdeckt, sondern nur diejenigen, die auf 
Lebzeiten gewählt sind. Die präzisierende Erklärung des 
Bundesrates ist aber praktisch überflüssig. Einschränkun
gen im Streikrecht sind nach Artikel 31 durchaus möglich, 
sofern sie gesetzlich abgestützt sind. Ich verweise auf das im 
Beamtengesetz des Bundes verankerte Streikverbot für das 
Bundespersonal. Das, was der Bundesrat vorschlägt, ist eine 
zusätzliche Absicherung. 
Ich bitte Sie daher, der Fassung des Bundesrates zuzu
stimmen. 
Herr Allenspach hat die Botschaft zitiert und auf den Sach
verständigenausschuss respektive auf dessen Stellung
nahme hingewiesen. Ich verweise ebenfalls auf die Bot
schaft und darauf, dass unser ständiger Vertreter im Europa
rat an der 306. Sitzung der Ministerdelegierten im Juni 1979 
den andern Mitgliedstaaten des Europarates den Wortlaut 
der Erklärung des Bundesrates zur Kenntnis brachte und 
dass niemand vom Ministerkomitee darauf negativ reagiert 
hat. 

Bonny: Ich möchte mich kurz zu den beiden Minderheitsan
trägen zu Artikel 6 und Artikel 12 äussern. 
Zu Artikel 6 habe ich gestern schon meine Bedenken vorge
tragen. Ich möchte in diesem Zusammmenhang nur das 
sehr eindrückliche Votum von Jean-Franvois Aubert im 
Ständerat in Erinnerung rufen. Er hat im wesentlichen 
gesagt: Wir haben fünf Artikel des harten Kerns zu ratifizie
ren, aber den fünften Artikel, d. h. Artikel 6, ratifizieren wir 
und nehmen ihn gleichzeitig in einem wesentlichen Punkt 
wieder zurück. Damit sinken wir eigentlich unter die erfor
derlichen fünf Artikel. Ich weise nochmals darauf hin: Der 
Sachverständigenausschuss hat verlauten lassen, man 
könne beim Beamtenstreikrecht für bestimmte Kategorien 
des öffentlichen Personals einen Vorbehalt aber 
niemals für alle Beamte. Diese be-
stehen. 
Zu Artikel 12: Hier es vor allem um zwei entscheidende 
Probleme. Die bei der Annahme des Minder-
nA,rt<::,mt,,,,,,, .. ., von Herrn wären sehr 

uHsrn•m hat der Bundesrat in seiner zweiten 
vor der Kommission Ablehnung beantragt 

Artikel 12 Absatz 4 ist in der Botschaft auf 
Seite 57 zu lesen: «Die Praxis der macht 
aber deutlich, dass nebst der Totalisation», also der Versi

Export von Leistun-

,nn,uvmr·n ist Wie wollen 
Arbeitsloser, der 

zm·ückaE1l<ehrt ist und dort schweizerische 
Ar1oe1tsl<:>seint1afüJetder bezieht, doch arbeitet in einem 
Land, das einen ausserordentlich grauen Arbeits-
markt hat? Mit andern Worten: würden auch grosse 
Probleme finanzieller Art schaffen. 
Ich möchte Sie also davor warnen, dem Minder-
he1itsatnt1·aa zu Artikel 12 zuzustimmen. 

M. Beguelin: En ce concerne le droit de 
fonctionnaires federaux, il est bon que vous r.n1,nili!':~:iA7 

de vue ä propos de cette "l'-'"'"'·'v' 

de la paix du travail, le fait que l'interdiction legale 
de greve pour les fonctionnaires federaux consti
tuer un obstacle ä la ratification de la Charte sociale appara1t 
comme un non-sens total. En effet, ou bien la paix du travail 
est une Institution dynamique et vivante, capable de s'adap
ter ä toutes les situations, y compris celle des fonctionnaires 
federaux et, dans de telles conditions, il n'est pas necessaire 
d'avoir des dispositions legales interdisant la greve, ou II 
s'agit d'un gadget patronal pour amuser le bon peuple et 
certains ont besoin de se securiser avec une loi anti-greve. 
Je crois ä la paix du travail, la vraie, celle qui est negociee ä 
armes egales entre partenaires sociaux, avec une instance 
d'arbitrage obligatoire, reconnue mutuellement. Dans la 
fonction publique federale, cette paix du travaiHä est parfai
tement applicable. Les partenaires sociaux sont representa
tifs; le degre d'organisatlon syndicale est de 70 pour cent en 
moyenne, solt un taux bien superieur ä celui qui existe dans 
l'industrie privee. Les partenaires sociaux sont prets äjouer 
le jeu honnetement lä j'engage les syndicats - et les 
pourparlers pourraient commencer rapidement.11 n'y a donc 
aucune raison de s'accrocher ä nos dispositions legales 
anti-greves, restes de la grande peur de 1918. Elles peuvent 
etre supprimees quand on le voudra. De plus, nous offririons 
ainsi ä Monsieur Allenspach et ä ses amis, qui ne cessent de 
denoncer l'exces d'articles de lois, la possibilite d'en suppri
mer un. En attendant ce moment beni, je vous invite a 
accepter l'article 6, alinea 4 de la Charte sociale europeenne 
et, simultanement, je propose au Conseil federal, s'il le juge 
utile, de prendre contact avec les organisations du person
nel federal pour negocier un accord de paix du travail en 
bonne et due forme. 

Reimann Fritz: Herr Allenspach begründet seinen Antrag 
auf Nichtunterzeichnung und Ablehnung der Sozialcharta 
mit dem Streikverbot für Beamte im Beamtenrecht des Bun
des und der Kantone. Ich bin zwar nicht Jurist, aber ich 
glaube kaum, dass diese Behauptung juristisch haltbar ist. 
Wenn wir ehrlich sein wollen, geht es hier doch vielmehr um 
eine politische Grösse. Ich habe gestern schon dass 
das Streikrecht ein Grundrecht und ein ist, 
das in der Schweiz nicht bestritten wird. Das Streikrecht ist 
zwar in der Bundesverfassung nicht enthalten. Es gibt aber 
in der Schweiz auch kein Streikverbot. 
Wenn wir in der Schweiz seit Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges im zu andern Industriestaaten nur recht 

Art>eil:stEtQe durch Streikaktionen verloren haben, 
nicht dass wir im Gegensatz zu andern 

ein Streikverbot haben. Ganz im In der 
als man auch in der Schweiz von Staates 

mit dem Militär gegen Streikende als der 
beinahe als Landesverrat hatten 

Verluste an durch zu verzeichnen. Auch 
Privatindustrie es kein Es gibt nur 

Verzichte von 
weil die 

ge,setzllc:h und 



Charte sociale europeenne 1592 N 2 decembre 1987 

Streikverbot in unserem lande ableiten. Das kann uns des
halb nicht Artikel 6 Absatz4 der Sozialcharta zu 
unterzeichnen, wie das auch der Bundesrat und 
vorschlägt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag l abzulehnen 
und dem Minderheitsantrag U zuzustimmen. 

Frau Morf, Berichterstatterin der Mehrheit: Ich muss zuerst 
einmal dass ich mit diesem sehr unzu-
frieden bin. Ich will es nicht dem Herrn anla-
sten, sondern dem üblichen Zeitdruck, der es uns eigenttich 
uo, ... ,..,.,...,.,,..."~"• dieses Geschäft.und die verschiedenen Min
ae1rne1ts1mtrac1e die in der Kommission übrigens alle abge
lehnt wurden, so zu behandeln, wie es sich gebüh;. 
renWOrde. 
k:h glaube nicht, dass jene, die nicht in der Kommission 

noch zwischen den verschiedenen 
mt,l'!rnc11,a111:an können. Ich will versuchen, noch einmal eine 

Art Round-up zu machen. 
Es gibt ja immer zwei Aspel<te: clen grundsätzlichen und den 
formalistischen. In der Kommission wurde jeweils zu beiden 
gesprochen, und wir sollten das hier auch tun. 

· Zur Minderheit 1. Der Antrag von Herrn Allenspach, der in 
der Kommission abgelehnt wurde, betrifft Artikel 6 Absatz 4, 
n:,rnHr•n das Streikrecht. Dazu wurde bereits gesprochen. In 
der Kommission wurde auch festgestetlt, dass die Schweiz 
ein streikarmes Land sei. Die Arbeiter- und Beamtenschaft 
seien ja verantwortungsbewusst, wie man so schön sagt. Es 
wurde aUerdfngs auch festgestellt, dass bei uns oft gejubelt 
wird, wenn in einem Ostblockland gestreikt wird; der feine 
Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Arbettge
bern spielt dort keine so grosse Rolle, in kommunistischen 
Ländem gibt es sowieso fast nur öffentliche. Aber die Oppa
Sition oder der Streik gegen die Staatsgewalt seien unver
brüchliche Menschenrechte eines liberalen Staates; Das 
wurde in unserer Kommission sogar auch von bürgerlicher 
Seite festgestellt 
Die Ausgangslage war folgende - man muss immer beide 
_Aussehusse zitieren, die zuständig sind-: Zwischen dem 
unabhängigen Sachverständigenausschuss im Europarat 
und dem Regierungsausschuss besteht betreffend der Aus
legung von Absatz 4 eine nicht bereinigte Meinungsver
schiedenheit. Der Sachverständigenausschuss behauptet, 
dass es nicht möglich sei, gemäss. Artikel 6 Absatz 4 den 
Beamten in einer allgemeinen Form den Streik zu verbieten. 
Der Regierungsausschuss hingegen ist der Meinung, dass 
dies in Zusammenhang mit Artikel 31 der Charta für alle 
Beamten des öffentlichen Dienstes möglich sei. 
EigentUch musste dazu weder der eine noch der andere 
Ausschuss Stellung nehmen, sondern dies müsste durch 
das Ministerkomitee geschehen. Nachdem das Ministerko
mitee das nicht getan hat und wahrscheinlich auch nicht tun 
wird, haben wir auch noch Experten befragt; ich ztfiere hier 
einen, da andere auch schon zitiert wurden. Professor 
zanetti hält fest, dass die Auslegung der Erklärung des 
Bundesrates nicht notwendig sei. Er verweist auf Artikel 31 
der Sozialcharta, der Einschränkungen zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zufässt; darunter fällt 
naeh seiner Meinung auch das Streikrecht der Beamten. Er 
führt auch Artikel 11 der Europäischen Menschenrechts
konvention an, dessen Text über die Verbands-.und Ver
einsfreiheit praktisch mit Artikel 6 Absatz 4 der Sozialcharta 
identisch ist Sie werden sich vielleicht daran erinnern - es 
ist eine ganze Weile her -: die Menschenreehtskonvention 
haben wir ratifiziert. 
Ich komme zur Minderheit IL Diesen Antrag habe ursprüng
lich ich eingebracht, afs ich noch nicht Präsidentin der 
Kommission war. Es steht mir nicht mehr zu, dazu Stellung 
zu nehmen. Kollege Braunschweig hat ihn hier sehr 
gut vertreten. fch wHrnur noch unseren Experten, Professor 
Berenstein, zitieren. der der Ueberzeugung war. dass Arti
kel 12 Absatz 4 der Sozialcharta nach der herrschenden 
Rechtsauffassung keinen zwingenden Gestaftungsauftrag 
an den Gese~ber darstelle, wie das hier immer wieder 
behauptet wurde, sondern nur einen Anreiz bedeute, durch 

den Abschluss internationaler Abkommen oder durch 
andere Mittel die in den Buchstaben a und b OA1tnr.1Art<:>n 

Massnahmen zu ergreifen - ein· ganz anderes als 
welches hier von den.Gegnern der Sozialcharta an die 
gemalt wurde. 
Ich komme bereits zur Minderheit III, zu Herrn Höslis 
Jch erinnere daran, dass die Kommission einen "",..,,,,,.,..,, 
bericht dazu verlangt hat, auf einer neuen 
nehmiassung unter den Kantonen. Diesen 
trag hat Herr Hösli anlässlich der vom 
selber gestellt, nach Kenntnisnahme des bereits ,u,rhc,,..,,..., 
den Zusatzberichtes zu 13 Absatz 4. Er hatte den 

diesen sowie die der verschiede-
nen den Kantonen zur 
Er hat damals er könne sich vorstellen, dass inzwi-
schen eine stattgefunden habe, die es den 
Kantonen erlaube, Ratifizierung von Artikel 13 
Absatz 4 zuzustimmen. Antworten ein recht 
klares Sild, Sie zeigen, die Forderungen von Artikel 13 
Absatz 4 in der Praxis schon fast vollständig verwirklicht 
sind. Die Meinung der befragten Experten war dann 
Professor Berenstein sah überhaupt kein rechtliches Pro~ 
blem, Professor Grisel hingegen gewisse Einschränkungen 
der Kantonskompetenzen. Aber nachdem die Kantone sel
ber in ihrer Mehrheil ursprünglich für die Ratifizierung der 
Sozialcharta waren, dürfte auch hier kein Hinderungsgrund 
für dle Ratifikation mehr bestehen. 
Ich komme zum Minderhettsantrag IV. Dieser betrifft nicht 
die verschiedenen ArtikeJ, sondern es geht um einen politi· 
~hen Entscheid, und zwar um die Nichtgenehmigung der 
Soziafcharta, wie sie die beiden Minderheitssprecher der 
Kommission beantragt haben. Es geht um den politischen 
Entscheid, um · unsere Präsenz. und Rolle in Europa. Wir 
haben darüber des fangen und breiten gesprochen. Ich 
glaube, ich muss mich nicht wiederholen. Ich bitte Sie sehr, 
diesen Antrag abzulehnen. 

M. Oarbelfay, rapporteur de la majorite: Je ne reprendrai 
pas Jes argutnents pwr ou contre les divers articles puis
qu'ils ont ete tres largemei:tt exposes icLJe pense par contre 
qu'il est utile de rappeler ce que signifie chaque vote. le 
noyau durcomprend les septartictes: 1, 5, 6, 12, 13, 16et 19. 
Les articles 1, 5 et 16 nesont combattus par personne. 
L'article 19 n'est soutenu par personne. Le probleme se 
pose donc sur !es articles 6: Drolt ä 1a negociation collective, 
12: Oroit a la securite sociale, et 13: Droit äJ'assistance. De 
ces trois artlcles, il faut absolument en avoir deux a ajouter 
aux trois qui ne sont pas combattus si fon veut pouvoir 
ratlfier la Charte. Deux sont proposes ä la suppressiön: 
rarticle 6, par !a proposifüm de minorite t. Cela veut dire que 
si cette proposition est acceptee, t'article 6 n'entre plus en 
ligne de compte pour les articfes reconnus du noyau dur. De 
meme, fa proposition de minor.ite HI consiste en la suppres-
sion de ta reconnaissance de l'article 13. Cefa ferait donc 
une diminution de deux par rapport ä la proposition du 
Conseil federal et de la commission. U n'en resterait donc 
ptus que trois. 
La minorite n propose, efle, de retenir 12: ä la 
securite sociale, qui n 'a pas ete retenu par le Conseil fooeral. 
A lui seul, it ne suffirait pas a compenser tes deux suppres
sions proposees par la minorfte J et par la minorite III. 
La minorite IV ne fait qu'enteriner ce qui est prevu par ta 
proposition de minorite I et de minorlte m. Cela 
qu'elle propose purement et simplement de refuser la 
Charte, ce qui es1 deja fait si l'on accepte fes deux autres 
proposltions~ 
Je vous invite, par consequent, a refuser aussi bien la 
proposition de minorite I que fa proposition de minorite 
de maniere ä avoir au moins cinq articles du noyau dur pour 
pouvoir ratifier la Charte. 

Berichterstatter der Minderheit: Aus der 
Sicht der Kommissionsmlnderheit gilt es, folgendes festzu
halten: Unbestritten ist die Annahme der Artikel 1, 5 und 16. 
Ich will hierüber keine weiteren Worte verlieren. 
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Bedenken äussern wir zu folgenden Artikeln: Hinsichtlich 
Artikel 6 Absatz 4, Beamtenstreikrecht, ist genügend darge
legt worden, welche Hindernisse sich dadurch ergeben. Vor 
allem haben wir zur Fragwürdigkeit der auslegenden Erklä
rung Ausführungen gemacht. 
Bei Artikef 12 Absatz 4 ist in Erinnerung zu rufen, dass selbst 
der Bundesrat die Ratifizierbarkeit von Artikel 12 Absatz 4 in 
Frage stellt. Sie haben gehört, dass es bei Artikel 12 Absatz 4 
vor allem um die Praxis und um die Anwendbarkeit des 
Leistungsexports der Sozialversicherungen ins Ausland wie 
auch um die Frage der Kontrolle geht. Hier staune ich ob der 
Sorglosigkeit der Gewerkschaftsvertreter. Es sche,jnt, dass 
sie die Stimmen der Basis nicht mehr hören, denn da und 
cdort kann man sehr wohl zur Kenntnis nehmen, wie sich 
gerade Arbeiterkreise an dergrosszügigen Handhabung des 
Leistungsexports stossen. 
Bei Artikel 13 Absatz 4, beim Recht auf soziale Fürsorge, ist 
nochmals in Erinnerung zu rufen, was die Kantone in der 
Zusatzumfrage eigentlich bestätigt .haben: dass sie heute 
freiwillig alle Normen erfülten, die gemäss Sozialcharta 
gewünscht werden. Aber eben, sie erfüllen diese Normen in 
normalen Zeitel'.I freiwiflig; bei anwachsenden Zuwanderer
strömen müssten sie sich die Praxisänderung vorbehalten. 
Etwas ganz Wesentliches. das hier nicht gesagt wurde: Die 
Umfrage ergab, dass die Kantone - mit Ausnahme des 
Kantons Luzern - auf der Rückforderung der Leistungen 
beharren. Gerade die Sozialcharta würde dazu führen, dass 
man auf die Rückerstattung von Leistungen verzichten 
würde. 
All das sind Gründe genug, um zur Einsicht zu gelangen, 
dass die Charta nicht ratifiZierbar ist. Eine Uebereinstim
mung mit diesen fünf Kernarti.keln ist mit gutem Gewissen 
nicht zu finden. 
Alle diese Gründe bewegen mich, Sie nochmals aufzufor
dern, die Charta nicht zu genehmigen. 

M. Jeanneret, rapporteur de la minorite: Je ne reprendrai 
pas le probleme des sept articles du noyau dur et des cinq 
qui doivent etre adoptes, mais en deux mots vous rappelle
rai la positk>n de la minorite face a ces quatre propositlons. 
Nous vous proposons de suivre Ja minoritel, c'est un point 
cardinal, droit de greve des tonctionnaires. Jet' ai dit hier, je 
l'ai redit ce matin, nous n'avons pas te droit vis-a-vis de 
!' etranger et ä l'interieur de la Suisse de laisser un doute a ce 
sujet. Le Conseil federat avait propose une sofution interme
diaire: l'article 6 et la declaration interpretative. Nous vous 
proposonsd'etre transparents, de supprimer l'alinea 4, donc 
l'article 6, alineas 1, 2 et 3, tel qu'il est mentionne dans la 
minorite Allenspach 
En ce qui concerne fa minorite n la situation change car le 
Conseil federat est d'accord avec cette derniere. Le Conseil 
federal lui-meme n'avait pris que ies paragraphes 1, 2 et 3 de 
l'article .12 - je vous le rappelle - c'est le domaine de.fa 
securite sociate et de notre assurance-chomage. La nous 
nous opposons a la proposition d'introduire compfetement 
cet artlcle, Nous vous invltons donc a rejeter la proposition 
qu'a developpee M. Braunschweig et a soutenir fa position 
du Conseil federal exposee dans son message. 
En ce qui conceme ta minorite m, II s'agit de J'article 13, 
Pr.obleme de l'assistance sociale et medicaJe. Nous nous 
rallions sans autre aux theses federalistes rappelees par 
M. HösH tout a !'heure; il ne peut y avoir que les para
graphes 1, 2 et 3 et non pas f'article 13 au complet.-
Enfin, la minoriteN c'est le probteme central, c'est notre 
debat de fond. nous vous confirmons que la minorite vous 
demande de ne pas accepter de suivre la proposition du 
Conseil des Etats. 
En resume nous sommes d'accord avec les minorites 1, lll et 
IV et nous repoussons la minorite II. 

M. Aubert, president de la Confederatlon: Je ne voudrais 
Pas non plus allonger le debat puisque vous avez un train 
qui va bientöt partir, mais je regrette beaucoup qu'une 
decrsion de cette importance pour J'avenir de Ja Suisse en 
Europe soit prise daris de te!les conditions. C'etait une des 
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raisons pour lesqueltes nous ne nou$ opposions pas au 
renvoi de Ja question au Conseil federaf. 
Article 6, alinea 4 de la Charte: Droit de greve des fonction
naires. L'article 23 de la loi federale sur le statut des fonc
tionnaires interdit le droit de greve. La ratification de la 
Charte n'y. changera rien. Pour etre encore plus cfair, le 
Conseil federal a prevu une declaralion interpretative que 

· vous trouverez dans le message et qui precise: «Le Conseil 
federal considere que I' acceptation de I 'articfe 6, . para
graphe 4, n'affecte pas fes dispositions de legislation fede
rale et cantonale, notamment cefles de fa loi federaJe du 
30 juin 1927 sur le statut des fonctionnafres qui interdisent 
aux de ta fonction pubtique de recourir ä Ja greve». 
On oppose J'avis des «experts independants» qui auraient 
juge que cette declaration interpretative ne correspondait 

a t'esprit de l'articte 6, aiinea 4. Touta !'heure, .il vous a 
rappele. que le «Comite gouvernemental» a considere 

qu'une telle interdiction pouvait etre imposee sans enfreln· 
dre la Chart? sociale. Les travaux preparatoires qui ont 
precede sa signature, en 1961, donnent raison au Comtte 
gouvernemental et non pas aux experts independants. 
Une pratique intemafionafe admet que !es Etats, lorsqu'ils 
ratifient un traite international, fassent des declarations sur 
la fagon dont ils interpretent une disposition partlcufiere. Je 
suis un peu etonne qu'aucun orateur n'alt fait allusion a la 
deuxieme partie de l'annexe de la Charte sociale qui figure 
dans le message qui vous a ete presente. Elle declare ad 
article 6. paragraphe 4: «lf est entendu que chaque Partie 
Contractan1e peut, en ce qui Ja concerne, regfementer 
l'exerdce du droit de greve par la loi, pourvu que toute autre 
restriction eventuelle ä ce droit puisse efre justifiee aux 
termes de l'articte 31 ». Tout a !'heure, M. Oarbellay, rappor
teur, a rappele cet article31 en disant que l'on pouvait 
interdire le droit de greve pour proteger l'-0rdre public, fa 
securite nationale, la sante publique et les bonnes moeurs. 
Nous avons donc simptement applique ia Charte et son 
annexe. D'ailleurs - certains d'entre vous l'ont releve - la 
Republique federafe d' Allemagne et les Pays-Bas ont fait de 
meme. Si nous avons interdit, Monsieur Alfenspach, 1e droit 
de greve des fonctionnaires dans ndtre pays, c'est precise
ment pour proteger !'ordre public au sens de f'articte 31, qui 
n'existait pas encore lors de ta redaction de la loi de 1927. 
D'autre part, je releve encore que Je seul organe decisionnel 
du Conseil de l'Europe s'appelle Je «Comite des ministres». 
Je viens de le quitter, le 26 novembre 1987. Or. il n'a pas 
souteve la moindre objection a notre decJaration interpreta
tive. Par consequent, l'articfe 6 peut etre accepte in extenso 
avec son demier paragraphe, et notre declaration interpreta· 
tive. II est valn de chercher une querelle juridique pour 
tenter de resoudre un probleme politique sur Ja gravite et 
l'importance duquel j' aimerals a nouveau attirer votre atten· 
tion. 
Article 12, alinea 4 de Ja Charte. Au debut de 1986, nous 
avons procede a des expertises complementaires, qui nous 
ont d'ailleurs ete reprochees. Nous avons effectue des audi
tions d'experts et un reexamen des accords et des lois 
concernanf ce domaine. En Hsant le rapport compJemen
faire sur l'artic!e 12, paragraphe 4, que le Conseil federat a 
adresse ä votre commission, vous constaterez qu'il n'y a 
plus aucun argument serieux s'opposant a J'acceptation 
integrale dudit article. 
Dans sa seance d'avant-hier, le gouvernement m'a autorise, 
Monsieur Jeanneret, ä. vous faire part de son accord et a 
vous confümer, aujourd'hui, que nous pouvions accepter 
cet article 12, alinea 4. Les opposants, notamment 
M. Bonny, pretendent qu'il exige l'exportation des presta
tions d'assurance (palement des prestations a l'etranger), 
ainsi que 1a totafisatiön des periodes d'assurance. Or, l'ex
portation des prestations de I' assurance-chömage n' est exi
gee nulle part. La Charte elfe-meme ne pose pas une telle 
exigence et les organes de contröle ne f'ont jamais requise. 
Quant au deuxieme point, la totalisation des periodes d'as
surance, eile n'est pas incompatible, en ce qui concerne 
l'assurance-chömage, avec la legislatlon suisse. J'en veux 
pour preuve qu'elle figure dans notre accord avec la Repu-
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blique et pour les Suisses de 'ot.·<>n,nor 

qui rentrent au totalisation des periodes d'assu-
rance est donc acceptee, consignee dans des 
accords bilateraux nous avons conclus. 
Les adversaires de Charte sont a l'alinea 4 de 
i'article 13, soft du de l'instance au 
domicile a des Nous avons a 

Pnnrn:>tP dans tous cantons, et cette enquete a 
f'!P.mfl,ntr·A que tous les cantons actuellement ce 
1'rinri,no aux sur leur terrltoire. On 
rPn,ror,hP aussi a cet 13, alinea 4, de renoncer a 
demander le remboursement des d'assistance 
fournies a des Or fait appara1tre que la 

des cantons se limitent des demandes 
remboursement a la d'Alfemagne et 

ä la deux avec lesquels la Suisse a conclu un 
accord bilateral le droit ä un tel remboursement. 
lci encore les ne sont pas valables. C'est pour-
quoi nous vous demandons d'accepter de considerer que le 
minimum de cinq articles du noyau dur est realise pour vous 
permettre d'accepter la Charte sociale europeenne. 
Les arguties juridiques - MM. Segond et Maitre l'ont releve 
hier - ne masqueront pas le danger politique, en cette 
legislature qui va nous conduire au marche unique euro
peen, qu'un «non» representerait pour la position de la 
Suisse en Europe. 

Präsident: Wir kommen zur Entscheidung. Die Mehrheit 
beantragt in allen Fällen Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates. Die Minderheiten l, II, III und IV beantragen 
eine Aenderung des Artikels 1. Es betrifft aber vier verschie
dene Sachgegenstände. Aus diesem Grunde wird jeder Min
derheitsantrag der Mehrheit gegenübergestellt Auch wenn 
die Abstimmungen über die Anträge der Minderheiten 1, II 
und III ergeben sollten, dass zu wenige Artikel genehmigt 
werden, werde ich die Abstimmung über den Antrag der 
Minderheit IV trotzdem durchführen. 

Abstimmung - Vote 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit f 102 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 79 Stimmen 

zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit II 55 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 11 O Stimmen 

Dritte Eventualabstimmung - Troisieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit III 91 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 85 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit IV 
Für den Antrag der Mehrheit 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Schluss der 
La seance est 

um 10.20 Uhr 
a10h20 

104Stimmen 
82Stimmen 

N 2 decembre 1987 


